
Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Hauptamt 15.11.2016 16/380 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Stadtrat  24.11.2016 

  

  

  

Betreff 

 

Wahl von Ausschussmitgliedern und Stellvertreter/innen sowie Mitgliedern in 

Aufsichtsräten 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat wählt die Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter sowie die Mitglieder der 

Aufsichtsräte. 

 

Berichterstatterin: Frau Oberbürgermeisterin Dr. Kaster-Meurer 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  24.11.2016 2 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



 

2 

 

Problembeschreibung/Begründung 

 

 

 

Aufsichtsrat GuT  

stellvertretendes Mitglied alt: stellvertretendes Mitglied neu: 

Jürgen Eitel Daniel Wermke 

 Auf den unteren Aspen 31 

 67826 Hallgarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 15.11.2016 16/381 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr  17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

Betreff 

Mobil- und Infopunkt am Bahnhof Bad Kreuznach   
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Stadtrat wie folgt 
zu beschließen: 
„Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Errichtung des geplanten Mobil und Infopunktes am 
Bahnhof Bad Kreuznach umzusetzen, sofern die am 30.09.2016 beantragten Bundesfördermittel für 
das Vorhaben gewährt werden.“ 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  24.11.2016 3 

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Mobilitätsstation am Bahnhof Bad Kreuznach (Maßnahme aus dem IVEK) 

Neben diversen Maßnahmen für den Kfz-Verkehr beinhaltet das Integrierte Verkehrsentwick-

lungskonzept Bad Kreuznach (IVEK)  einen „Aktionsplan nachhaltige Mobilität“ zur Förderung des 

Rad-, Fußverkehrs und ÖPNV.   

 

Eine bedeutsame Maßnahme, die von den Workshop-Teilnehmern des IVEK aus Politik, Institutio-

nen und Bürgerschaft vorgeschlagen und mit hoher Priorität bewertet wurde, ist die Errichtung 

einer verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsstation zur Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, 

Schienenverkehr, Radverkehr) und einer zukunftsfähigen intermodalen Mobilität (siehe IVEK, Sei-

te 185, Punkt 7.5.3). Mit dieser Maßnahme können außerdem die vom Ausschuss am 17.06.2015 

beschlossenen Zielwerte für die Verkehrsmittelwahl des Radverkehrs und ÖPNV nach und nach 

erreicht und das Straßennetz von Staus entlastet werden. 

 

Eine Mobilitätsstation bündelt und verknüpft verschiedene Verkehrsmittel bzw. Verkehrsangebote 

für den Alltags- und Freizeitverkehr zentral an einem Ort. Der Standort am Bahnhof als zentraler 

Punkt des ÖPNV für Bus und Bahn bietet eine hervorragende Ausgangslage. Die räumliche Kon-

zentration der Angebote sichert eine „nahtlose“ und vernetzte Mobilität, so dass Reisende be-

quem, unkompliziert und spontan zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln wählen bzw. diese 

wechseln können. 

 

Teilnahme am Bundeswettbewerb und Auswahl des Projektes aus 183 Projektskizzen 

Zur Umsetzung dieser Maßnahme hat die Stadt auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 

28.04.2016 mit einer Projektskizze zur Errichtung einer Mobilitätsstation unter der Bezeichnung 

„Mobil und Infopunkt am Bahnhof“ an dem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ausgeschriebenen Bundeswettbewerb „Klimaschutz im Rad-

verkehr“ teilgenommen. Die Teilnahme setzte einen Modellcharakter des Projektes voraus.  

 

Die Projektskizze mit Kostenschätzung wurde vom Büro StadtLandBahn in Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung und den Stadtwerken erstellt und beim Projektträger Jülich eingereicht.  

  

Im Juli 2016 teilte das BMUB mit, dass die Projektskizze zum Mobil und Infopunkt Bad Kreuznach 

aus insgesamt 183 Projektskizzen  positiv bewertet und die Stadt zur Einreichung eines detaillier-

ten Förderantrages ausgewählt wurde. 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Einreichung des Förderantrages 

Der endgültige Förderantrag mit einer detaillierten Beschreibung des Vorhabens, der Modellhaf-

tigkeit sowie einem Umsetzungsplan für die Jahre 2017 bis 2018 mit Kostenberechnungen und 

Finanzierungsplan wurde vom Büro StadtLandBahn erarbeitet und fristgerecht zum 30.09.2016 

beim Fördermittelgeber PtJ eingereicht. 

 

Fördermittel/ Kosten 

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz im Radverkehr“ kann die Förderquote für Vor-

haben mit Modellcharakter bis zu 70% und für Kommunen in der Haushaltssicherung bis zu 

90% betragen. Mit einem Bewilligungsbescheid ist im Dezember 2016 zu rechnen, so dass mit 

der Umsetzung im Jahr 2017 begonnen werden könnte.  

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1.807.093 € brutto. Entsprechende Mittel sind für die 

Haushaltsjahre 2017/2018/2019 eingestellt, vom Finanzausschuss 08.11.2016 beschlossen. Ein 

Beschluss des Stadtrates muss noch erfolgen. 

 

Zusage weiterer Fördermittel vom Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz 

Das Büro StadtLandBahn hatte am 06.10.2016 ein Gespräch mit Herrn Staatssekretär Griese des 

Umweltministeriums RLP. Eine Förderung von Gebäudeteilen, welche vom Bund nicht gefördert 

werden, ist aus Sicht des Ministeriums vorstellbar und aufgrund der Bedeutsamkeit und der Inno-

vationskraft des Projektes für das Land Rheinland-Pfalz ausdrücklich erwünscht. Die Prüfung des 

Vorhabens ergab, dass es ausgezeichnet in den Förderkatalog des Landes passt. In einem weite-

ren Gespräch werden Details geklärt. 

 

Beschreibung des geplanten Mobil und Infopunktes am Bahnhof 

Der geplante Mobil- und Infopunkt soll auf der nördlichen Seite des Bahnhofes neben dem Emp-

fangsgebäude errichtet und mit einem attraktiven Fahrradparkhaus und einem vielfältigen Verleih- 

und Beratungsangebot für multimodale Wege- und Reiseketten ausgestattet werden. Der Modell-

charakter wird durch Einbindung der Elektromobilität erreicht, die für eine breite Zielgruppe (Bür-

ger, Pendler, Schüler, Geschäftsleute, Touristen, Kurgäste, Unternehmen) „erfahrbar“ gemacht 

wird, ohne Eigentümer eines E-Fahrzeuges sein zu müssen.  

 

Als verkehrsmittelübergreifende Schnittstelle für Wege- und Reiseketten wird der Mobil- und Info-

punkt folgende Angebote bündeln: 

• Fahrradparkhaus (B&R -sichere Abstellmöglichkeiten) 

• Vermietung von E-Fahrrädern 

• Vermietung von E-Lastenrädern (umweltverträgliche Transporte für Bürger ohne Auto und für 

umweltverträglichen Wirtschaftsverkehr wie Kunden-, Kurierdienste) 

• Vermietung von E-Fahrradrikschas für Touristen, Freizeitnutzerinnen 

• CarSharing mit E-Fahrzeugen (Stadtwerke GmbH - „Nahmobil“) 

• Fahrradservice/ Reparaturwerkstatt (OK E-Bikes)  



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3) 

• Mobilitätsberatung und Tourismusinformationen (GUT GmbH) 

• Kundenzentrum Stadtbus (Stadtbus Bad Kreuznach GmbH) 

• Aufenthaltsraum für Busfahrer (Stadtbus Bad Kreuznach GmbH) 

• mindestens 1 Ladesäule für Elektrofahrzeuge 

 

 
Das Büro StadtLandBahn wird das Projekt in der Sitzung des Stadtrates präsentieren. 
 

 

 

Anlagen: 
Lageplan und Ansicht 
 







Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Hauptamt 03.11.2016 16/302 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Stadtrat  26.09.2016 

Stadtrat  24.11.2016 

  

  

Betreff 

Beratung nach Beschlussfassung über die Reaktion des Stadtrates auf die Aussetzung eines 

Beschlusses durch die Oberbürgermeisterin. 

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 26.09.2016 mit Stimmenmehrheit folgenden Beschluss gefasst: 

 

Die Verwaltung wird aufgefordert ohne öffentliche Förderung schnellstens den Abriss des 

ehemaligen Thermalhallenbades und des Gradierwerkes Ost im Kurgebiet von Bad Münster am 

Stein Ebernburg durchzuführen.  

 

Der Stadtrat beschließt die Aufhebung dieses Beschlusses. 

 

Berichterstatter: 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  24.11.2016  

Beratung 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



 

2 

 

Problembeschreibung/Begründung 

 

 

Die Oberbürgermeisterin hat den vorgenannten Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2016 aus 

Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgesetzt und die Gründe hierfür in der 

Stadtratssitzung am 27.10.2016 mitgeteilt.  

 

Besteht der Stadtrat weiterhin auf seinen gefassten Beschluss (sog. Beharrungsbeschluss) so hat 

die Oberbürgermeisterin in der Folge die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen. 

 

Durch das Städtebauförderungsprogramm des Ministeriums des Innern und Sport ist für die 

Stadtumbaumaßnahme „Kernbereich Bad Münster am Stein Ebernburg“ der Stadt Kreuznach eine 

Förderzusage in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten gegeben worden.  

 

Dies spricht für die Aufhebung des Beschlusses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Kämmereiamt 26.10.2016 16/345 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss  07.11.2016 – 09.11.2016 

Stadtrat  24.11.2016 

  

  

Betreff 

Wirtschaftsplan 2017 der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH; 

Feststellung der Nettokosten für DAWI-Leistungen 

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt die Nettokosten für DAWI-Leistungen der Gesundheit und Tourismus für 

Bad Kreuznach GmbH gemäß dem beigefügten Entwurf des Erfolgsplanes für DAWI-Leistungen im 

Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von TEUR 1.892 zu beschließen. 

 

Berichterstatter: Herr Helmut Anheuser 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  24.11.2016 5 

Beratung 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



 

2 

 

Problembeschreibung/Begründung 

 

 

In Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 16.07.2015, Drucksache-Nr. 15/192 – 

Betrauung der Gesundheit und Tourismus für  Bad Kreuznach GmbH (GUT) mit der 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Förderung des Kur- und Fremdenverkehrswesens sowie 

der kulturellen Attraktivität und dem Image der Stadt Bad Kreuznach – betraute die 

Gesellschaftsversammlung mit Beschluss vom 27. Januar 2016 die Gesundheit und Tourismus für 

Bad Kreuznach GmbH mit den vg. gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse – DAWI). Nach § 4 Absatz 3 der Betrauung sind die 

voraussichtlichen Nettokosten eines Wirtschaftsjahres jährlich in den Wirtschaftsplänen zu 

prognostizieren und der Stadt zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan darzulegen. 

 

Die GUT hat den beigefügten Entwurf des Erfolgsplanes für DAWI-Leistungen vorgelegt. Danach 

betragen die Nettokosten für die DAWI-Leistungen für das Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 1.892. 

 

Der tatsächliche Ausgleich der (ggf. geminderten) Nettokosten erfolgt jährlich erst nach Ende des 

Wirtschaftsjahres durch Beschluss der Stadt nach deren freiem Ermessen. 

 

Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 

 

Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 





Stadtverwaltung Bad Kreuznach          Beschlussvorlage 
 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Bauhof/68 09.11.2016 16/320 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 
der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 der Einrichtung Bauhof 
der Stadt Bad Kreuznach gemäß dem beigefügten Entwurf festzustellen. 
 
Berichterstatter: Herr Delaveaux 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016 6 

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag   

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung  Blatt 1 

 

Zur Begründung verweisen wir auf die Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan. 
 
 
Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk des 
Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 
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Wirtschaftsplan 2017 
- Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
 
 
Zu 1: 
1.1. Der Ansatz ist nach den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2015, dem bisherigen Verlauf des 

Wirtschaftsjahres 2016 sowie der erwarteten Auftragslage des Jahres 2017 ermittelt worden. 
Eventuelle durch die Budgetierung bedingte Mindereinnahmen bei den Erlösen aus Lieferungen und 
Leistungen an städtische Ämter sollen unter Beachtung der Vorgaben der Betriebssatzung durch 
verstärkte Lieferungen und Leistungen für Dritte zumindest teilweise kompensiert werden. 

1.2.1 Der Ansatz basiert auf den vertraglichen Vereinbarungen mit der Fa. Veolia. 
1.2.2 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2015 und der Abrechnung des Jahres 2016. 
1.3.1 Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation für 2017 aufgrund der unveränderten Gebührenstruktur. 
1.3.2 Der Ansatz ist geschätzt. Die Anforderungen an den Winterdienst sind wetterabhängig und können 

nach oben oder unten abweichen. Durch den verstärkten Einsatz von Sole gehen wir insgesamt von 
gleichbleibenden Aufwendungen aus. 

1.3.3 Der Ansatz ergibt sich aus dem Stadtanteil nach dem Differenzierungsgebot gemäß § 13 der 
Straßenreinigungssatzung. 

1.4.1 Die Ansätze entsprechen den Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung des 
Zwischenergebnisses 2016 sowie der Kalkulation für das Jahr 2017. 

1.4.6 Der Ansatz ist auf den Stadtanteil von 10 % an den Aufwendungen für die Unterhaltung der 
Friedhöfe zurückzuführen. 

1.5 Grundlage des Ansatzes sind die bisherigen Aufschreibungen der einzelnen Betriebszweige des 
Bauhofs. Der Ansatz gleicht sich in Einnahme und Ausgabe aus (vgl. Tz. 3.2.6). 

 
Die sonstigen Ansätze sind, von geringfügigen Abweichungen abgesehen, weitgehend unverändert. 
 
Zu 2: 
2.3 Im Zuge der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten werden die nicht mehr 

benötigten Anlagegüter ausgesondert. Die Anlagegüter werden zum Verkauf ausgeschrieben und an 
den Höchstbietenden vergeben. Wir erwarten Verkaufserlöse in Höhe des ausgewiesenen Ansatzes. 

2.5.2 Für die in ATZ befindlichen Beschäftigten erstattet das Agentur für Arbeit anteilig die Aufwendungen 
zum Aufstockungsbetrag und zu Rentenversicherungsbeiträgen. Der reduzierte Ansatz geht auf die 
geringere Zahl von ATZ-Beschäftigten zurück. 

2.5.3 Durch die Beschäftigung von drei Mitarbeitern aus dem Programm der Agentur für Arbeit für 
Langzeitarbeitslose erwarten wir Zuschüsse in der ausgewiesenen Höhe. 

2.6 Die Kosten der Verwaltung des Bauhofs werden auf die einzelnen Sachgebiete (Sparten) umgelegt. 
Der Ansatz gleicht sich in Einnahme und Ausgabe aus (vgl. Tz. 3.2.5). 

 
Die sonstigen Ansätze sind, von geringfügigen Abweichungen abgesehen, weitgehend unverändert. 
 
Zu 3: 
3.1.1 Der Ansatz „Aufwendungen für Dritte“ enthält sämtliche Kosten für Materialien, die für die 

Durchführung der erteilten Aufträge benötigt werden. Darin enthalten sind auch die Kosten für die 
Beschaffung von Streusalz. Im Rahmen der Abrechnung der Aufträge wird das beschaffte Material 
an den Auftraggeber weiterberechnet. Die hier ausgewiesenen Aufwendungen fließen folglich über 
die Umsatzerlöse vollständig wieder zu. 

3.1.2 Durch Optimierung interner Abläufe sowie durch sparsamste Wirtschaftführung sollen die Kosten für  
3.1.3 die Unterhaltung von Maschinen und Geräten sowie die Fahrzeugkosten auf das unbedingt 

notwendige Maß beschränkt werden. Zielsetzung ist die Einhaltung der veranschlagten Ansätze. Mit 
Blick auf das Ergebnis 2015 und das Zwischenergebnis 2016 sind die Ansätze entsprechend 
angepasst worden. 

3.1.4 Durch Umstellungen beim Treibstoffbezug erwarten wir eine Reduzierung der Kosten. 
3.2.4 Der Ansatz für 2017 entspricht den Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung des 

Zwischenergebnisses 2016. 
3.2.5 Auf die Ausführungen zu Tz. 2.6 wird verwiesen. 
3.2.6 Auf die Ausführungen zu Tz. 1.5 wird verwiesen. 
 
Die sonstigen Ansätze sind, von geringfügigen Abweichungen abgesehen, weitgehend unverändert. 
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Zu 4: 
4.1.1 Im Ansatz der Beamtenbezüge sind die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Pensionen 

sowie die von der Landesregierung beschlossene Besoldungserhöhung enthalten. 
4.1.2 Im Ansatz der Entgelte sind die Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden sowie der 

bereits feststehenden Tariferhöhung enthalten. 
4.2.1 Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung beläuft sich auf ca. 20 % der zu zahlenden Entgelte. 
4.2.2 Die an die Rheinische Zusatzversorgungskasse abzuführende Umlage beträgt 4,25 %, das 

„Sanierungsgeld“ 3,5 % der Entgelte. Insgesamt sind 7,75 % der zu zahlenden Entgelte abzuführen. 
 
Zu 5: 

Der Ansatz resultiert aus der Hochrechnung der sich aus der Anlagenbuchhaltung ergebenden 
Abschreibungen. 

 
Zu 6: 
6.1.3 Im Ansatz für das Jahr 2017 sind die derzeit absehbaren Aufwendungen erfasst. Aufgrund der 

vorhandenen Bausubstanz kann durch unabweisbare Arbeiten die Einhaltung des Ansatzes 
allerdings nicht gewährleistet werden. 

6.1.7 Werkzeuge, Kleingeräte und Materialien, die nicht dem Unterhaltungsaufwand zugeordnet werden 
können und unterhalb der Wertgrenze der geringwertigen Wirtschaftgüter liegen (150,00 €), werden 
aus diesem Ansatz beschafft. Der Ansatz ist schwankend, da die erforderlichen 
Ersatzbeschaffungen vom jährlichen Verschleiß abhängig sind. 

6.1.8 Die gestiegenen Anforderungen des Arbeitsschutzes machen die Anhebung des Ansatzes 
erforderlich. 

6.1.12 Sofern eine dauerhafte Auslastung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten nicht gegeben ist, 
werden diese für die jeweiligen Zwecke angemietet. Durch die breite Streuung der erteilten 
Aufgaben in den unterschiedlichen Sachgebieten ist das Anmieten die wirtschaftlichere Variante. Im 
Wirtschaftsjahr 2017 ist die Beschaffung einer neuen Straßenkehrmaschine auf Leasingbasis 
beabsichtigt. Der Ansatz ist daher um die dadurch entstehenden Kosten angehoben worden. 

6.1.14 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Bewirtungen bei Schulungen und Besprechungen, 
Kosten für Fahrerkarten und Unternehmenskarten sowie Aufwendungen, die keinem anderen 
Sachkonto zugeordnet werden können. Es wird versucht, die Aufwendungen auf das unbedingt 
notwendige Maß zu reduzieren. 

 
Die sonstigen Ansätze sind, von geringfügigen Anpassungen abgesehen, weitgehend unverändert und 
orientieren sich an den Ergebnissen des Jahres 2015 bzw. des Halbjahresberichtes 2016. 
 
Zu 7: 
7.2 Auf Grund der Entwicklung des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse sowie im Hinblick auf das 

derzeitige Zinsniveau ist mit niedrigeren Zinseinnahmen zu rechnen. 
 
Zu 8: 
8.2 Im Ansatz ist die nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz erforderliche Aufzinsung der 

Rückstellungen ausgewiesen. 
8.3 Der Ansatz entspricht der im Tilgungsplan ausgewiesenen Zinsbelastung. 
 
Zu 9: 
9.1 Die Ansätze basieren auf den Bescheiden des Jahres 2016 und sind entsprechend angepasst 

worden. 
9.2 Bedingt durch die Ergebnisse in den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art ist der Bauhof zur 

Vorauszahlung von Körperschaftssteuer nicht mehr veranlagt. 
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Wirtschaftsplan 2017 
- Erläuterungen zum Vermögensplan 
 

I Ausgaben 
 

Zu. 1: 
1.1/1.2 Der Abwasserkanal auf dem Betriebsgelände ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr 

sanierungsfähig und muss neu hergestellt werden. Die im vergangenen Wirtschaftsjahr begonnenen 
Arbeiten sollen im laufenden Jahr fortgesetzt werden. Nach der inzwischen vorliegenden 
Entwurfsplanung beläuft sich der Gesamtaufwand auf ca. 350.000 €. Um die betrieblichen Abläufe 
nicht zu gefährden, muss die Maßnahme in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. Im laufenden 
Jahr soll daher der erste Bauabschnitt umgesetzt werden, im kommenden Jahr dann die endgültige 
Fertigstellung erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung soll es ermöglichen, die für das kommende 
Jahr vorgesehenen Arbeiten zeitnah zu beauftragen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt unter 
Beteiligung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach. 

 

1.2 Das derzeit auf dem Friedhof in Bad Münster stehende Gerätehaus ist aufgrund unterlassener 
Unterhaltungsarbeiten inzwischen derart marode, dass eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich 
ist. Es ist daher beabsichtigt, mit relativ geringem Aufwand, ein neues Gerätehaus zu errichten. 

 

Zu 2: 
2.1 Für den Einsatz im Stadion Salinental wird ein Aufsitzmäher/Walzenmäher benötigt. Das bisher 

eingesetzt Gerät ist nach 10 Jahren technisch verbraucht, reparaturanfällig und arbeitet nicht mehr 
wirtschaftlich. Der neue Aufsitzmäher soll mit einer Hochentleerung ausgestattet sein. Die 
Hochentleerung ermöglicht es, das Schnittgut unmittelbar auf einen Transporter zu kippen und 
macht zusätzliche Ladearbeiten entbehrlich. 

 

2.2 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzt Transporter KH-6200 ist 12 Jahre alt. Das Fahrzeug ist 
altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden größeren Instandsetzungen sind nicht mehr 
wirtschaftlich. Das Fahrzeug soll daher ausgesondert und durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. 

 

2.3 Der Transporter KH-6025 ist nach 14 Jahren Einsatz im Sachgebiet Grünflächen technisch 
verbraucht. Die anstehenden größeren Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das 
Fahrzeug soll daher ebenfalls ausgesondert und durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. 

 

2.4 Zur besseren Auslastung des Abrollkippers sollen zwei zusätzliche Container beschafft werden. 
 

2.5 Im Sachgebiet Straßenunterhaltung hat sich der Einsatz eines Lkw mit Ladekran und Abrollkipper in 
den vergangenen Jahren bestens bewährt. Bei einer jährlichen Fahrleistung von ca. 20.000 km und 
annähernd 1.000 Einsatzstunden wird das Fahrzeug stark belastet. Es ist jetzt 12 Jahre alt und 
verursacht, auch durch seine speziellen Aufbauten bedingt, inzwischen jährliche 
Instandhaltungskosten im unteren fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug soll daher durch ein 
gleichartiges Fahrzeug ersetzt werden. Sollte der Ladekran auf das neu zu beschaffende Fahrzeug 
umgebaut werden können, würde sich der Ansatz entsprechend verringern. 

 

2.6 Den Kleinbus KH-S 398 hat das Sachgebiet Straßenunterhaltung 2011 von der Feuerwehr 
übernommen. Das Fahrzeug ist Baujahr 1991 und die anstehenden Reparaturen sind altersbedingt 
nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug soll daher durch ein gleichartiges ersetzt werden. 
Beabsichtigt ist die Beschaffung eines guten gebrauchten Fahrzeuges, das dann sowohl als 
Mannschafttransporter, insbesondere aber auch als Einsatzfahrzeug im Hochwasserschutz 
eingesetzt werden soll. 

 

2.7 Damit der beschaffte Mobilbagger effizienter genutzt werden kann, ist die Beschaffung von 
zusätzlichen Anbaugeräten beabsichtigt. Optional kommen hier Schaufeln, Greifer oder Fräsen in 
Betracht. 

 

2.8 Durch das im Winterdienst zur Glättebekämpfung unvermeidliche Streusalz unterliegen die 
eingesetzten Streugeräte im Laufe der Zeit zunehmender Korrosion. Die seit Jahren eingesetzten 
Geräte sollen daher Zug um Zug ausgetauscht werden. Zur nachhaltigen Verbesserung unserer 
Winterdiensteinsätze ist beabsichtigt, ein Kombistreugerät zu beschaffen. Das Streugerät ermöglicht 
den Einsatz reiner Sole einerseits, die Ausbringung von Feuchtsalz anderseits oder aber auch eine 
Kombination von beiden Verfahren. 

 

2.9 Wie bereits zuvor bei den Streugeräten erwähnt, unterliegen auch die Schneepflüge einem 
besonderen Verschleiß. Zur Sicherung unseres Winterdienstes sind auch hier alte durch neue 
Geräte Zug um Zug zu ersetzen. 
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2.10 Durch die, auch durch zunehmenden Vandalismus, zu beseitigenden Schäden verursachen die 
aufgestellten Papierkörbe zunehmenden Reparaturaufwand. Teilweise ist eine Reparatur nicht mehr 
möglich. Das Entleeren der Papierkörbe wird dadurch erschwert. Ein Teil der im Innenstadtbereich 
aufgestellten Papierkörbe muss altersbedingt ersetzt werden. 

 

2.11 Die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeugprüfungen (Hauptuntersuchungen einschl. 
Abgasuntersuchungen, Bremsprüfungen) werden in unserer bauhofeigenen Werkstatt 
vorgenommen. Das erspart Wege- und Wartezeiten im Vergleich zu Vorführungsterminen bei 
ortsansässigen Prüfstellen und verringert dadurch auch die Ausfallzeiten der zu prüfenden 
Fahrzeuge. Zu diesem Zweck muss in unserer Werkstatt ein Bremsenprüfstand vorgehalten werden. 
Der derzeit genutzte Prüfstand ist zwar noch immer zugelassen, allerdings sind auf dem Markt keine 
Ersatzteile mehr erhältlich. Aus derzeitiger Sicht ist ein Totalausfall nicht mehr auszuschließen. Der 
Prüfstand soll daher durch einen neuen, dem Stand der Technik entsprechenden, Bremsenprüfstand 
ersetzt werden. 

 

2.12 Die in der Werkstatt befindlichen Gruben und Hebebühnen sind für die Vielzahl der im Einsatz 
befindlichen Kleinmaschinen ungeeignet. Aus Gründen der Unfallverhütung ist es daher geboten, 
eine speziell für diese Maschinen geeignete Hebebühne zu beschaffen. 

 

2.13 Das derzeit noch auf den Hauptfriedhof eingesetzte Schmalspurfahrzeug KH-246 ist inzwischen 14 
Jahre alt wird den den dort gestellten Anforderungen nicht mehr gerecht. Inzwischen sind die zum 
01.07.2014 zur Stadt Bad Kreuznach gekommenen Friedhöfe in Bad Münster und Ebernburg 
dahingehend umgestaltet, dass sie auch mit den bauhofeigenen Fahrzeugen befahren werden 
können. Es ist daher beabsichtigt, das derzeit noch auf dem Hauptfriedhof befindliche Fahrzeug in 
Bad Münster zu stationieren um dadurch auch lange Anfahrzeiten zu vermeiden. Für den 
Hauptfriedhof soll im Rahmen einer Ersatzbeschaffung ein gleichartiges Fahrzeug beschafft werden. 

 

2.14 Der 13 Jahre alte Transporter KH-6016 war zunächst beim Sachgebiet Grünflächen eingesetzt und 
ist dann vom Sachgebiet Friedhof übernommen worden. Das Fahrzeug ist inzwischen aufgrund 
seines Alters und seiner technischen Abnutzung sehr reparaturanfällig und die anstehenden 
Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich. Daher soll eine gleichartiges Fahrzeug beschafft werden. 

 

Zu 4: 
Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Stromaggregaten und 
sonstigen investiven Kleingeräten. 

 

Zu 5: 
Beschaffungen, die nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind und bereits im Jahr der 
Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden. 

 

Zu 6: 
Auflösungsbetrag der eingezahlten Gebühren für Grabnutzungsrechte nach ihrer individuellen 
Laufzeit. 

 

Zu 7: 
Für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sind jährliche 
Rückstellungen zu bilden. Die im Verlauf eines Jahres verbrauchten Anteile der Rückstellungen sind 
hier ausgewiesen. 

 

Zu 8: 
Planmäßige Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten. 

 

Zu 9: 
Der sich aus dem Vermögensplan ergebende Fehlbetrag wird den Rücklagen entnommen. 

 

II Einnahmen 
 

Zu 1: 
Auf unsere Ausführungen unter Tz. 5 der Erläuterungen zum Erfolgsplan wird verwiesen. 

 

Zu 3: 
Die in den Vorjahren im Rahmen der Rechnungsabgrenzung ermittelten Anteile der Gebühren für 
Grabnutzungsrechte, werden in der für 2017 maßgeblichen Höhe ausgewiesen. 

 

Zu 5: 
Der Ansatz beinhaltet die der Rückstellung für Altersteilzeit sowie der Urlaubs- und 
Überstundenrückstellung neu zuzuführenden Beträge. Die Summe der Rückstellungen ist im Ansatz 
der Löhne, Gehälter und Bezüge berücksichtigt. Vgl. auch unsere Ausführungen unter Tz. 4.1.1 und 
4.1.2 der Erläuterungen zum Erfolgsplan. 



Der Wirtschaftsplan 2017 des Bauhofes der Stadt Bad Kreuznach mit den

Ansatz

2017

€
a) im Erfolgsplan veranschlagten

Erträgen von 8.638.950,00
Aufwendungen von 8.591.500,00
Jahresüberschuss von 47.450,00

b) im Vermögensplan veranschlagten

Einnahmen von 1.490.850,00
Ausgaben von 1.490.850,00

wird hiermit beschlossen.

c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf 0,00

d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird festgesetzt auf 0,00

e) Der Höchstbetrag der Überziehungen des Verrechnungskontos
bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf 1.000.000,00

f) Der Bauhof wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen 
(Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des 
Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung 
günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. Im 
Rahmen des Derivateinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward 
Rate Agreement (FRA), Zinsswap zur Zinssteuerung vereinbart werden.
In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 1/3 des Gesamtschuldenstandes 
(Investitionskredite) am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

Für Kassenkredite dürfen die ergänzenden Vereinbarungen bis zum festgesetzten 
Höchstbetrag eingegangen werden.
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Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

X öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Bauhof/68 09.11.2016 16/319 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 
Straßenreinigungsgebühren 2017 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat beschließt, die Gebührensätze für die Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2017 in 
unveränderter Höhe festzusetzen: 
Reinigungsklasse I 1,67 € lfdm/Jahr 
Reinigungsklasse II 5,01 € lfdm/Jahr 
Reinigungsklasse III 31,95 € lfdm/Jahr 
Reinigungsklasse IV 44,73 € lfdm/Jahr 
 
Berichterstatter: Herr Bastian 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag   
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung  Blatt 1 
 

 
Bei der Vorauskalkulation der Kosten für das Jahr 2017 sind wir vom Betriebsergebnis des Jahres 
2015 ausgegangen und haben diesem Ergebnis die zu erwartenden Kostensteigerungen der Jahre 
2016 und 2017 zugeschlagen. Auf Grund der für das Jahr 2014 höheren Gebührensätze in den ein-
zelnen Reinigungsklassen in Verbindung mit unserem Bestreben, die Aufwendungen auf das unbe-
dingt erforderliche Maß zu beschränken, konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, der die Anhe-
bung der Gebührensätze entbehrlich macht. Sollten unvorhersehbare Ereignisse unsere Planungen 
beeinflussen, können eintretende Verluste durch die vorhandene Rücklage abgefedert, eventuelle 
Überschüsse der Rücklage zugeführt werden. 
 
Seit einigen Jahren ist feststellbar, dass die Verschmutzung im Stadtgebiet ständig zunimmt. Wilde 
Ablagerungen, die vorhandene Wegwerfmentalität, insbesondere hinsichtlich von Einwegverpackun-
gen, sind kaum noch zu bewältigen. Hinzu kommt, dass viele Straßen derart zugeparkt sind, dass die 
satzungsmäßige Reinigung nicht oder nur erheblich erschwert durchgeführt werden kann. Die Folge 
davon ist, dass die Zahl der Beschwerden der Gebühren zahlenden Anlieger zunimmt. Das in Zu-
sammenarbeit mit dem Ordnungsamt entwickelte Konzept, in den betroffenen Straßen verstärkt mit 
mobilen Halteverboten zu arbeiten, zeigt erste Früchte. Im laufenden Jahr haben wir diese Vorge-
hensweise intensiviert und beabsichtigen daher, dieses Konzept weiter auszubauen. Einerseits soll 
damit die satzungsmäßige Vorgabe erfüllt werden, andererseits soll damit aber auch die Zahl der 
Beschwerden verringert werden. 
 
Um dieses Vorhaben umzusetzen nutzen wir ein Programm der Bundesagentur für Arbeit mit dem 
Langzeitarbeitslose wieder ins Berufsleben zurückfinden sollen. Wir beschäftigen derzeit, drei Perso-
nen, befristet auf zwei drei Jahre, die uns bei der Erreichung unserer Zielsetzung helfen sollen. Diese 
Beschäftigungsverhältnisse werden von der Bundesagentur für Arbeit mit Lohnkostenzuschüssen 
von durchschnittlich 50 % gefördert. Wir gehen davon aus, dass wir durch diese Beschäftigungen die 
Sauberkeit im Stadtgebiet nachhaltig verbessern können. Die soziale Komponente sollte in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. 
 
Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 
 
 
 
Anlage 
 
Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2017 
Aufstellung der Gewinne und Verluste 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk des 
Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 



Bauhof

Straßenreinigung
Kalkulation Straßenreinigungsgebühr 2017

Aufwendungen Kalkulation

2017

Kostenart Plan

€ € T€

Löhne und Gehälter 296.983 330.000

Soziale Abgaben einschl. Altersversorgung 100.717 110.000

Aufwand für Materialbeschaffungen 84.746 85.000

sonstige betriebliche Kosten

Raumkosten (Heizung, Strom, Gas, Wasser) 2.076  

Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.514  

Unterhaltungsaufwand 7.818

Kosten der EDV 116

Büromaterial, Telefon, Internet 637

Dienst- und Schutzkleidung 4.700

Fahrzeugkosten 3.353

Treibstoff 21.056

sonstige Aufwendungen 0

Summe: 41.269 45.000

Papierkorbentleerung 98.511 100.000

Abschreibungen 46.843 46.000

Verwaltungskostenumlage 66.055 70.000

Interne Leistungsverrechnung 205.929 200.000

kalkulatorische Kosten 2.888 3.000

Summe Aufwendungen 943.941 989.000

Abzug des Anteils des öffentlichen Interesses 188.593 189.000

für den Gebührenhaushalt maßgeblicher Aufwand 755.348 800.000

Erträge 802.695 810.000

davon:

Gebühreneinnahmen 783.565 810.000  

sonstige Erträge 19.130

Ergebnis 47.347 10.000

10.10.2016

Nachkalkulation

2015

Ergebnis



Gewinne und Verluste der Straßenreinigung

2012 2013 2014 2015

€ € € €

Erträge 712.778 817.159 827.067 802.696

Aufwendungen 711.590 731.708 689.701 755.349

Differenz 1.188 85.451 137.366 47.347

Gewinn 1.188 85.451 137.366 47.347

Verlust

Rücklagenstand alt 0 0 72.208 209.574

Rücklagenentnahme 0 0

Rücklagenzuführung 0 72.208 137.366 47.347

Rücklagenstand neu 0 72.208 209.574 256.921

Verlustübertrag 13.243 0 0

Verlustausgleich 13.243 0 0



Stadtverwaltung Bad Kreuznach          Beschlussvorlage 
 

X öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Bauhof/68 09.11.2016 16/318 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 
Friedhofsgebühren 2017 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat beschließt, die Gebühren für die städtischen Friedhöfe in Bad Kreuznach für das 
Haushaltsjahr 2017 in unveränderter Höhe festzustellen. 
 
Berichterstatter: Herr Kleudgen 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag   
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung  Blatt 1 
 

Nach der Gebührenbedarfsberechnung ist eine Anpassung der Friedhofsgebühren für Nutzungsrech-
te und Bestattungsleistungen für das Jahr 2017 nicht erforderlich. 
 
Die Nachkalkulation für das Jahr 2015 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 17.015,00 €. 
 
Dadurch erhöht sich der Verlustvortrag von 47.063,00 € auf 64.078,00 €. Aufgrund der, auch durch 
die Fusion mit der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg bedingten, steigenden Bestattungszahlen 
sowie das erweiterte Angebot an Bestattungsformen (Wiesengräber Vororte, Baumfeld Hauptfried-
hof) gehen wir davon aus, dass die bestehende Gebührenstruktur noch auskömmlich ist. Sofern die 
Planungen nicht durch unvorhersehbare Ereignisse beeinträchtigt werden, erwarten wir bei in etwa 
gleichbleibender Entwicklung für das Haushaltsjahr 2017 einen geringen Überschuss. 
 
Die neu eingerichteten Wiesengrabfelder in den Vororten sowie das neue Grabfeld für Baumbestat-
tungen auf dem Hauptfriedhof werden bereits gut angenommen. Die statistischen Werte zeigen hier 
eine steigende Tendenz. Wir werden die diesbezügliche Entwicklung weiterhin aufmerksam verfol-
gen. Sofern Auswirkungen auf die Gebührenstruktur positiver oder auch negativer Art auftreten, wer-
den wir diese in die dann für 2018 vorzunehmende Gebührenkalkulation einfließen lassen. 
 
Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 
 
 
 
Anlagen 
 
Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017 
Übersicht über Gewinne und Verluste 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk des 
Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 



Bauhof 10.10.2016

Friedhof
Kalkulation Friedhofsgebühren 2017

Aufwendungen Kalkulation

2017

Kostenart Plan

€ € T€

Löhne und Gehälter 372.170 385.000 1

Soziale Abgaben einschl. Altersversorgung 108.047 116.000 1

Aufwand für Materialbeschaffungen 39.367 45.000

sonstige betriebliche Kosten

Raumkosten (Heizung, Strom, Gas, Wasser) 25.289

Versicherungen, Beiträge und Abgaben 9.749

Unterhaltungsaufwand 51.036

Kosten der EDV 2.232

Büromaterial, Telefon, Internet 2.602

Aus- und Fortbildung 390

Dienst- und Schutzkleidung 7.076

Fahrzeugkosten 7.741

Treibstoff 10.684  

sonstige Aufwendungen 1.178

Summe 117.977 140.000

Abschreibungen 42.488 50.000

Verwaltungskostenumlage 62.279 64.000

Interne Leistungsverrechnung 150.659 160.000

kalkulatorische Kosten 63.833 64.000

Summe Aufwendungen 956.820 1.024.000

davon Aufwand für allg. Anlagen (2015 = 656.697,94 €)

Abzug 10 % Stadtanteil (öffentliches Interesse)

2015 - 656.697,94 € x 10 % = 65.670,00 € 65.670 66.000

für den Gebührenhaushalt maßgeblicher Aufwand 891.150 958.000

Erträge

Gebühreneinnahmen 832.737 944.779

sonstige Erträge 41.398 35.000

Ergebnis -17.015 21.779

1 tarifliche Kostensteigerungen

Nachkalkulation

2015

Ergebnis



Übersicht über Gewinne und Verluste
Nutzungsrechte und Bestattungen Friedhof

2012 2013 2014 2015

Erträge 807.951 826.318 813.731 874.136

Aufwendungen 793.006 854.367 869.140 891.151

Differenz 14.944 -28.049 -55.409 -17.015

Gewinn 14.944   

Verlust 0 28.049 55.409 17.015

Rücklagenstand alt 21.451 36.395 8.346

Rücklagenentnahme 0 28.049 8.346

Rücklagenzuführung14.944 0

Rücklagenstand neu36.395 8.346 0

Verlustübertrag 0 0 47.063 64.078

Verlustausgleich 0 0 0



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Bauhof/68 09.11.2016 16/321 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 

Abfallsammelvertrag für die Fraktion gebrauchte Verkaufsverpackungen (LVP) für die RKD Recyc-
ling Kontor Dual GmbH & Co. KG (RKD) 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt, dass die Stadt Bad Kreuznach wie bisher als Subunternehmer der Fa. Veo-
lia den zum 31.12.2016 auslaufenden Abfallsammelvertrag auf der bisherigen Grundlage mit ange-
passtem Entgelt fortführt. 
 
Berichterstatter: Herr Dr. Drumm 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag   

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung  Blatt 1 

 

 
Der Vertrag zur Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP) läuft zum 31.12.2016 aus. 
Die Fa. Veolia hat uns angeboten, den auslaufenden Vertrag für diese Fraktion zu verbesserten Kon-
ditionen neu abzuschließen. Der Vertrag ist auf drei Jahre befristet und endet zum 31.12.2019. Der 
Angebotspreis der Fa. Veolia beträgt 105.000 € jährlich (bisher 90.000 €). 
 
Der vorgenannte Betrag ist der Nettobetrag und versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatz-
steuer. 
 
Der Vertrag entspricht in seiner Fassung, von zwei Abweichungen abgesehen, wörtlich dem bisheri-
gen Vertrag. Eine Abweichung besteht lediglich in der Bezeichnung des Hauptvertragspartners der 
Fa. Veolia. Hier ist an die Stelle des „Dualen System Deutschland – DSD“ jetzt das „Recycling Kontor 
Dual GmbH & Co. KG – RKD“ eingesetzt. Die zweite Abweichung betrifft den vereinbarten Preis. Hier 
ist der bisherige Wert von 90.000 € jährlich auf den von uns kalkulierten und vorgegebenen Wert von 
105.000 € jährlich angehoben worden. 
 
Die Vorschriften der Gemeindeordnung über wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde stehen einer 
Subunternehmerschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhof nicht entgegen. 
 
Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 
 
 
 
 
Anlage 
Vertrag Veolia Umweltservice West GmbH ./. Stadtverwaltung Bad Kreuznach 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk des 
Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 
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X öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

20-17-60/2017 08.11.2016 16/325 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 

 

Wiederkehrender Beitrag Wirtschaftswege 2017 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Stadtrat beschließt, für das Haushaltsjahr 2017 Vorausleistungen auf den Wirtschaftswegebei-
trag i.H.v. 0,0033 € / qm (= 33,- Euro / ha.) zu erheben. 
 
 
Berichterstatter: Herr Menger 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung/Begründung 

 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.05.2014 die Neufassung der Wirtschaftswegebeitragssat-
zung beraten und beschlossen. 
 
Um die Belastung der Beitragspflichtigen gleichmäßig zu verteilen, erhebt die Stadt Bad Kreuznach 
gemäß § 7 Abs. 1 der o.g. Satzung im Haushaltsjahr 2017 Vorausleistungen auf die wiederkehren-
den Beiträge. Diese richten sich nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das Jahr 2017. 
Die Vorausleistungen werden am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2017 jeweils zu gleichen Tei-
len erhoben. 
 
Grundlage für die Berechnung der Vorausleistungen sind die geplanten, im Haushaltsplan 2017 
eingestellten Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von insgesamt 
88.500,- Euro. Nach Abzug des 20-%igen Stadtanteiles beträgt der beitragsfähige Aufwand 
70.800,- Euro.  
 
Dieser Aufwand wird grundsätzlich im Rahmen der Beitragsbedarfsberechnung auf die gesamte zu 
veranlagende Grundstücksfläche im Stadtgebiet umgelegt.  
 
Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 19.02.2015 gilt die o.g. Satzung der Stadt Bad Kreuznach 
auch im neuen Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME). 
Bei der Kalkulation für das Jahr 2017 wurden jedoch die Grundstücksflächen in BME noch nicht 
berücksichtigt, denn die Verwaltung geht davon aus, dass die von der Stadt BME übernommenen 
Rücklagemittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in BME auch im Jahre 2017 ausreichen. 
Endgültige Klarheit gibt es erst bei der Aufstellung der Jahresabrechnung der Wirtschaftswege 
2017. 
 
 
Anlage 
 
Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 
Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 
Amt für Recht und Ordnung: 
 
 
 
Kämmereiamt: 
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X öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Kämmereiamt 08.11.2016 16/315 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 07.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

  

  

Betreff 
 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft i.H.v. 100.000,- Euro für die Gesundheit und 
Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft i.H.v. 100.000,- Euro durch die Stadt Bad 
Kreuznach für die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH gegenüber der 
Sparkasse Rhein-Nahe gemäß dem beigefügten Entwurf. 

 
2. Erhebung einer einmaligen Avalprovision i.H.v. 0,7 % p.a. sowie Erhebung einer jährlichen 

Avalprovision i.H.v. 0,7 % p.a. des Darlehensrestbetrages am 31.12. eines jeden Jahres, fäl-
lig am 31.01. des Folgejahres, von der Gesellschaft.  

 
 
Berichterstatter: Herr Prof. Rüttel 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  Mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung/Begründung 

 
Die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) als geborener Verlustbetrieb 
und 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt beantragt, dass die Stadt Bad Kreuznach für eine 
Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Rhein-Nahe eine 100%-ige modifizierte Ausfallbürg-
schaft i.H.v. 100.000,- Euro übernimmt. 
Mit dem Darlehen werden Investitionen im Bereich Wanderwege sowie Haus des Gastes, Gra-
dierwerke, Heilquellen und Soleaufbereitung finanziert. 
 
Das Darlehen wird zu folgenden Konditionen gewährt:  
Zinssatz:  1,60 % p.a., fest für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren 
Tilgung: annuitätisch über 10 Jahre 
 
Zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes sowie des Risikos aus der Bürgschaftsübernahme 
erhebt die Stadt von der Gesellschaft eine einmalige sowie eine jährliche Avalprovision.  
Die einmalige Avalprovision beträgt 0,7 % p.a. des urprünglichen Darlehensbetrages und ist 
unmittelbar nach Unterzeichnung der Bürgschaftsurkunde fällig.  
Die jährliche Avalprovision beträgt ebenfalls 0,7 % p.a., bezogen auf das Restkapital des Dar-
lehens am 31.12. eines jeden Jahres und ist jeweils am 31. Januar des Folgejahres fällig. 
 
Kopien des Entwurfes der Bürgschaftserklärung sowie des Darlehensvertrages und eine Über-
sicht über die aktuellen Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Bad Kreuznach sind als Anlage 
beigefügt. 
Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Übernahme der Bürgschaft durch die Stadt gem. 
§ 104 GemO kann erst nach positivem Stadtratsbeschluss beantragt werden. 
 
Gemäß EU-Recht sind staatliche Beihilfen, zu denen auch Bürgschaften gehören, grundsätzlich 
verboten, weil sie den innergemeinschaftlichen Wettbewerb stören (können). Es gibt jedoch 
einige Merkmale, die zutreffen müssen, damit eine Unterstützung als staatliche Beihilfe gilt: 

1. Die Unterstützung wird vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt. 

2. Sie begünstigt einige Unternehmen oder die Herstellung bestimmter Güter. 

3. Sie verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen. 

4. Sie hat Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. 

Aus Sicht der Verwaltung sind im vorliegenden Fall die Merkmale Zi. 3 und 4 nicht erfüllt, da 
z.B. die Unterstützung der GuT nur lokalen Charakter besitzt und keine Handels- oder Wettbe-
werbsverzerrung darstellt. Es handelt sich somit bei der Bürgschaftsübernahme nicht um eine 
Beihilfe im Sinne des EU-Rechts.  
Endgültige Rechtssicherheit kann nur durch eine Vorlage des Sachverhaltes bei der Europäi-
schen Kommission und Prüfung durch diese erlangt werden (Prüfungsdauer ca. 1 Jahr). 
 
Anlagen      

Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt.                                                                                  

Sichtvermerke der Dezernen-
ten: 

Sichtvermerk der 
Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 
Amt für Recht und Ordnung: 
 
 
 
Kämmereiamt: 
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 31.10.2016 15/140 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

Betreff 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 
a. Änderung des Geltungsbereichs 
b. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
c. Beschluss zur Offenlage 

 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat, 
a. stimmt der Änderung des Geltungsbereichs zu,  
b. beschließt die Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs.1 BauGB und der Be-

hörden nach §4 Abs.1 BauGB gemäß Abwägungsvorschlag (Anlage 2), 
c. stimmt dem vorliegenden Entwurf zu und beschließt die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 

nach §3 Abs.2 BauGB (Offenlage) und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB. 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 
  

Ist-Zustand 
Das Plangebiet grenzt im Nordwesten an die Wohnbebauung der Straßen „Weyroth“ und „Hohe 
Bell“ und im Südwesten an die Wohnbebauung der Straßen „Weyroth“ und Humperdinckstraße“ 
an.  

Im Vorgriff auf die geplante Verbindung der bestehenden Wohngebiete im Südwesten und dem 
Neubaugebiet „In den Weingärten“ wurden bereits die Flächen so parzelliert, dass die Straße 
„Weyroth“ zum Gebiet „In den Weingärten“ weiter geführt werden kann.  

 

Ziel des Bebauungsplanes 
Bebauungspläne sind aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Ziele des Bebauungsplans sollen sein: 

• Schaffung neuer Wohnbauflächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad 
Kreuznach. Der Lückenschluss im Siedlungsgefüge dient dem Ziel der bevorzugten Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung und rundet die Siedlungskante nach Osten hin ab.  

• Herstellung einer Fußwegeverbindung zwischen Weyroth und Humperdinckstraße 
• Umsetzung des verbindlichen Flächennutzungsplans 2005. Dieser stellt für den in Rede ste-

henden Bereich Wohnbauflächen dar. 
• Wohnraumangebote für junge Familien (Einsteigerhaushalte). 

 

Planungsentwurf 
Die Deutsche Reihenhaus AG sieht für den Planungsbereich eine Bebauung mit 32 Reihenhäu-
sern, einer privaten Erschließung der Gebäude über Wohnwege und einer Parkierungsanlage mit 
64 Stellplätzen/Garagen vor (Anlage 2). Es ist ein Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen je 
Wohneinheit vorgesehen. Weiter ist geplant, die Dächer der Garagen zu begrünen und die Stell-
plätze mit Rasengittersteinen auszustatten. Die von der Reihenhaus AG vorgeschlagenen Haus-
typen weisen Wohnflächen von 116m² und 141m² auf. Des Weiteren sind die Errichtung eines 
Abfallsammelplatzes sowie einer zur Versorgung des Gebietes notwendigen Technikzentrale 
(Blockheizkraftwerk) vorgesehen.  

Im Zuge des Verfahrens soll die Möglichkeit zur Festsetzung einer Fußwegeverbindung (barriere- 
frei) zwischen der Humperdinckstraße und dem Weyroth genutzt werden. 
 

 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)  

Flächennutzungsplan 
Der verbindliche Flächennutzungsplan stellt für den Bereich bereits Wohnbauflächen dar. Somit 
wird der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
 

Zu Beschlussvorschlag a. Änderung des Geltungsbereichs 

Die Flurstücke 21/9, 21/11 und 23/6 der Gemarkung Bad Kreuznach, Flur 49 entfallen aus dem 
Geltungsbereich. Hier waren ursprünglich eine Verlängerung der Straße „Weyroth“ zum Wohnge-
biet „In den Weingärten“ sowie Ausgleichsflächen vorgesehen. Aufgrund von Anfragen bzgl. der 
vorgesehenen Ausgleichsflächen von Investoren zur weiteren baulichen Entwicklung im Bereich 
der zwischen dem Plangebiet und dem Wohngebiet „In den Weingärten“ wurden die Flächen vor-
sorglich aus dem Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes herausgenommen. Sie sollen in ei-
nem separaten Verfahren mit den angrenzenden verbleibenden Flächen überplant werden. An-
statt der ursprünglich vorgesehenen Ausgleichsfläche werden Ausgleichsflächen in Ippesheim 
herangezogen (siehe Umweltbericht Anlage 6). 
Ein Einbezug des Flurstücks 158 in die Planung, wie im Ausschuss am 12.05.2015 vorgeschla-
gen ist nicht weiterhin vorgesehen. Auch diese Fläche soll wie zuvor ausgeführt in einem späte-
ren Verfahren überplant werden, um bestehenden Investorenplanungen nicht entgegenzuwirken. 
Des Weiteren erfolgt die Planung, geregelt über einen städtebaulichen Vertrag, durch den Vorha-
benträger. Eine Vergrößerung des Plangebietes, ohne konkrete Bauabsicht bzw. Kaufinteresse 
durch den Investor ist nicht verhältnismäßig. 

Der neue Geltungsbereich ergeht aus Anlage 1. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gegenüberstellung des alten und neuen Geltungsbereichs - 

 

Zu Beschlussvorschlag b. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

Im Rahmen der Beteiligung ging eine Stellungnahme mit Anregungen von Bürgern ein. Es wurde 
angeregt, eine Wendemöglichkeit für Busse in der Straße am Weyroth zu errichten.  

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden wurden 42 Behörden beteiligt, davon gaben 2 Anre-
gungen ab; 5 gaben Hinwiese, 11 hatten keine Bedenken und  24 gaben keine Rückmeldung. 
Keine Behörde hatte (ggf. unter Berücksichtigung der Anregungen und Hinweise) Bedenken ge-



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3) 

gen die Planung. 

Hauptthemen aus der Beteiligung der Behörden waren: 

• Hinweise und Anregungen zur Entwässerung 
• Hinweise bzgl. notwendiger Aufstellflächen für die Feuerwehr und Löschwasserversor-

gung 
• Hinweise zum Schallschutz 
• Hinweise zu den Belangen der Landwirtschaft 
• Hinweise zu Leitungen im Umfeld des Plangebietes und der Erschließung des Plangebie-

tes mit Telekommunikationsleitungen 

Die ausführlichen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind als Anlage 2 beigefügt. 

 

Zu Beschlussvorschlag c. Offenlage 
Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wird die Offenlage beschlossen und mit 
den überarbeiteten Unterlagen (siehe Anlagen 3-7) gemäß § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB so-
wohl der Öffentlichkeit als auch den Behörden vorgelegt. 

 

Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung 
2. Stellungnahmen mit Abwägungsvorschlägen 
3. Auszug Planzeichnung 
4. Textliche Festsetzungen 
5. Begründung zum Bebauungsplan 
6. Umweltbericht zum Bebauungsplan 
7. Geotechnisches Gutachten 

 



BEBAUUNGSPLAN DER STADT BAD KREUZNACH

Stadtverwaltung Bad Kreuznach               Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

Bad Kreuznach, den 02.11.2016                      Im Auftrag

Geltungsbereich des Bebaungsplanes

M.   1:2500

Grenzbeschreibung

Gemarkung Bad Kreuznach Flur 43, 49



Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 28.09.2016 

 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §§ 3 Abs. 1  
 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 
Planstand 30.10.2015 
 
 
 
Die Vorentwurfsunterlagen, bestehend aus Planzeichnung, dem Bebauungsplantext (mit 
textlichen Festsetzungen, nachrichtlichen Übernahmen, Hinweisen, rechtlichen Grundlagen etc.), 
der Begründung sowie einem Baugrundgutachten wurden vom 17.11.2015 bis einschließlich 
02.12.2015 zu jedermanns Einsicht in zwei Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Bad 
Kreuznach öffentlich ausgelegt. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben sich keine Bürger am Verfahren beteiligt und 
schriftlich geäußert. 
 
 
Folgender Eingabesteller/innen hat sich im Vorfeld der Beteiligung am Verfahren beteiligt: 
 

Lfd. 
Nr. 

Eingabesteller/in Datum Anregung 

1. Dr. Dietrich Keller 15.06.2015 Anregung 

 



Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15)  

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 28.09.2016 

 

 
 
 

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

1 Dr. Dietrich Keller 15.06.15 Die Lokale Agenda Gruppe der Stadt Bad Kreuznach 
setzt sich für Rendez-Vous Bushaltestellen am 
Hauptbahnhof ein. Bei der aktuellen Linienführung ist 
dies jedoch nicht möglich, da die Linien 201 und 205 zu 
viel Zeit benötigen.  
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Zwischen 
Weyroth und Humperdinckstraße“ ergibt sich die 
Möglichkeit eine Wendemöglichkeit für Busse in der 
Straße am Weyroth zu errichten, damit die Fahrtstrecke 
der Linien 201 und 205 kürzer ist und die 
Voraussetzungen für Rendez-Vous Haltstellen am 
Hauptbahnhof geschaffen werden.  
 

Die Straße „Weyroth“ wird in ihrem Status Quo 
erhalten bleiben. Das Flurstück 21/11 soll in einem 
zukünftigen Bebauungsplan (wird aus dem 
Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes herausgenommen) als Straße 
festgesetzt werden, d.h. die Straße „Weyroth“ soll 
verlängert werden und den aktuellen Bestand im 

Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes mit 
dem Wohngebiet „In den Weingärten“ verbinden. 
Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit der 
Anregung erfolgt somit erst in einem späteren 
Verfahren, wenn eine Straßenplanung erfolgt und 
auch entsprechende Flächen hierfür zur Verfügung 
stehen. 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt.  



Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 

 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung 28.09.2016  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. x BauGB  
 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 
Planstand 30.10.2015 
  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.11.2015 am 
Verfahren beteiligt:  
 
Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

1.  Kreisverwaltung 
Untere Landesplanungsbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

17.11.2015 o.B. 

2.  Kreisverwaltung 
Untere Naturschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

3.  Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

08.12.2015 Hinweise 

4.  Kreisverwaltung 
Bauamt - Brandschutzdienststelle 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

18.11.2015 Hinweise 

5.  Kreisverwaltung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

22.01.2016 o.B. 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasser-, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

30.11.2015 Hinweise 

7.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Hauptstraße 238 
55743 Idar-Oberstein 

01.12.2015 o.B. 

8.  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 
Ernst-Ludwigstraße 2 
55116 Mainz 

  

9.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55116 Mainz 

09.12.2015 o.B. 

10.  Generaldirektion kulturelles Erbe 

Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Schillerstraße 44 – Erthaler Hof 
55116 Mainz 

04.12.2015 o.B. 

11.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Direktion Landesarchäologie 
Festung Ehrenbreitstein 
56077Koblenz 

  

12.  Vermessungs- und Katasteramt 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

26.11.2015 o.B. 



Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 

 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung 28.09.2016  

Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

13.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

11.12.2015 Hinweis 

14.  Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

  

15.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Schlossplatz 10 
55469 Simmern 

14.11.2015 o.B. 

16.  Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach 
Ringstraße 128a 
55543 Bad Kreuznach 

  

17.  ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH 
Europaplatz 13 
55543 Bad Kreuznach 

  

18.  Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach 
Alzeyer Straße 27 
55543 Bad Kreuznach 

09.12.2015 Anregung 

19.  Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH u. Co KG 
Planung NE 3 
Zurmaienerstraße 175 
54292  Trier 

27.11.2015 o.B. 

20.  Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach 
Kilianstraße 9 
55543 Bad Kreuznach 

08.12.2015 o.B. 

21.  Deutsche Telekom 
Außenstelle Bad Kreuznach BBN 26 
Brückes 2-8 
55545 Bad Kreuznach  

18.12.2015 Anregung 

22.  Elektrizitätswerk EWR Netz GmbH 
Klosterstraße 16 
67547 Worms 

18.11.2015 o.B. 

23.  Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund  

19.11.2015 o.B. 

24.  Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück 
Hauptstraße 189 
55743 Idar-Oberstein 

  

25.  Creos Deutschland GmbH 
Am Halberg 4 
66121 Saarbrücken 

20.11.2015 Hinweis 

26.  Verbandsgemeinde Bad Kreuznach 
Rheingrafenstraße 2 
55543 Bad Kreuznach 

  

27.  23 Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung, Konversion und Beschäfti-
gung  

  

28.  30 Rechtsamt   

29.  32 Ordnungsamt   

30.  37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz   

31.  40 Amt für Schulen, Kultur und Sport   

32.  51 Amt für Kinder und Jugend   

33.  6/60 Bauverwaltung   
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Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

34.  6/61 Umweltschutz 16.11.2015 o.B. 

35.  6/65 Bauordnung und  Gebäudewirtschaft   

36.  6/66 Tiefbau- und Grünflächen   

37.  ABW Abwasserbeseitigungseinrichtung   

38.  Naturschutzbund Deutschland 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Frauenlobstraße 15-19 
55118 Mainz 

  

39.  Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Hindenburgplatz 3 
55118 Mainz 

  

40.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Osteinstraße 7-9 
55118 Mainz 

  

41.  Pollichia 
Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. 
Erfurter Straße 7 
67433 Neustadt 

  

42.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Richard-Müller-Straße 11 
67823 Obermoschel / Pfalz 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

1 Kreisverwaltung 
Untere 
Landesplanungsbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

17.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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2 Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

08.12.15 

 

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungs-
plan) und Topografie des Grundstücks ist eine Ver-
sickerung des Niederschlagswassers nicht möglich.  
Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswas-
sers erfolgt auf dem Grundstück (Stauraumkanal). 
Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den 
öffentlichen Mischwasserkanal.  
 
 
Das Hangwasser des Galgenberges kann über 

begrünte Böschungen und eine Mulde im Hangfuß 
entlang der östlichen Grundstücksgrenze abgefan-
gen werden. Die Böschungen sind begrünt und 
fangen darüber anfallendes Regenwasser ab. Zum 
zweiten lässt sich am Hangfuß eine Mulde ausbil-
den mit darunterliegender Schotterpackung und 
Dränage. Im Bereich der Zufahrt wird das Hang-
wasser über eine Rinne gefangen und abgeleitet.  

Die Hinweise und Emp-
fehlungen werden zur 
Kenntnis genommen und 
gemäß neben stehender 
Erläuterung berücksich-
tigt. 
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3 Kreisverwaltung 

Bauamt - 
Brandschutzdienststelle 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

18.11.15 

 
 

E-Mail von Herrn Thines von der Kreisverwaltung 

Bad Kreuznach 
(Brand- und Katastrophenschutz) vom 21.01.2016: 
 
Da der zweite Rettungsweg für die Objekte mit 
tragbaren Leitern sichergestellt wird, sind die 
Flächen so in Ordnung. Sie versicherten, dass die 
beiden kurzen Stiche zw. 141 b (jetzt 145b) und 141 
f (jetzt 145f) 8,50m bzw. 9,00m lang sind. Das reicht 
zum Wenden. 
  
Bitte beachten Sie, dass für jede Nutzungseinheit in 
jeder Etage später ein Fenster anleiterbar sein 
muss, das zu einer öffentlichen Verkehrsfläche oder 
einer Fläche für die Feuerwehr (hier Zugang gem. § 
7 Abs. 1 LBauO) gelegen ist. Das wird dann aber 
später im Genehmigungsverfahren geklärt. Gerne 
stehe ich Ihnen für Vorgespräche zur Verfügung. 
Die Flächen für die Feuerwehr sind so zu 
befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer 
Achslast von 10 t befahren werden können.  
  

Die Zu- und Durchfahrten sowie die Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr dürfen nicht 
durch Einbauten eingeengt werden und sind ständig 
freizuhalten. 
  
Begrünungen im Bereich von Zu- und Durchfahrten 
sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die 

Die Punkte der Stellung-

nahme konnten mit der 
Kreisverwaltung geklärt 
werden (siehe Äußerung 
und Erörterung der Ver-
waltung). Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich. 
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Feuerwehr sind so zu planen, anzulegen und zu 
unterhalten, dass diese die Zu- und Durchfahrten 
sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr nicht einschränken. Dies gilt auch für 
Bäume im Bereich der Schleppkurven. 
  
Berücksichtigen Sie bitte auch eine intuitive 
Hausnummernplanung, die für Feuerwehr und 
Rettungsdienst gut nachvollziehbar ist. 
 

Die Löschwasserversorgung ist sichergestellt.  
Zwei Hydranten decken das Plangebiet mit einem 
Umkreis von 150m voll ab.  
 
 
 
  

10 Kreisverwaltung 
Untere 
Denkmalschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

22.01.16 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

11 Struktur- und 
Genehmigungsdirektion 
Nord 
Regionalstelle Wasser-, 
Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz 
Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

30.11.15 

 

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungs-
plan) und Topografie des Grundstücks ist eine Ver-
sickerung des Niederschlagswassers nicht möglich.  
Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswas-
sers erfolgt auf dem Grundstück (Stauraumkanal). 
Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den 
öffentlichen Mischwasserkanal.  
 

Das Hangwasser des Galgenberges kann über 
begrünte Böschungen und eine Mulde im Hangfuß 
entlang der östlichen Grundstücksgrenze abgefan-
gen werden. Die Böschungen sind begrünt und 
fangen darüber anfallendes Regenwasser ab. Zum 
zweiten lässt sich am Hangfuß eine Mulde ausbil-

Die Hinweise und Emp-
fehlungen werden zur 
Kenntnis genommen und 
gemäß neben stehender 
Erläuterung berücksich-
tigt. 
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den mit darunterliegender Schotterpackung und 
Dränage. Im Bereich der Zufahrt wird das Hang-
wasser über eine Rinne gefangen und abgeleitet. 
 
Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird 
an die Ortskanalisation angeschlossen. Der im 
Nachgang des Bebauungsplanverfahrens zu erstel-
lende Entwässerungsantrag wird entsprechend ihrer 
Hinweise ausgearbeitet.  

12 Struktur- und 

Genehmigungsdirektion 
Nord 
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht 
Hauptstraße 238 
55743 Idar-Oberstein 

01.12.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich.  
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13 Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-
Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55116 Mainz 

09.12.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 

14 Generaldirektion 
kulturelles Erbe 
Abt. Bau- und 
Kunstdenkmalpflege 
Schillerstraße 44 – 
Erthaler Hof 
55116 Mainz 

04.12.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

15 Vermessungs- und 
Katasteramt 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

26.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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25 Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

11.12.15 

 

Die Vorgaben des neuen 
Landesnaturschutzgesetzes von 2015 werden 
eingehalten. Das Gutachterbüro L.A.U.B. GmbH 
(Kaiserslautern) hat eine entsprechende 
Umweltprüfung durchgeführt und einen 
entsprechenden Umweltbericht erstellt.  
Die Fläche des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes ist in dem im Jahr 2005 wirksam 
gewordenen Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Die Fläche der 
externen Ausgleichsflächen (Gemarkung Planig, 
Flur 2, Parzellennummern 123-124) ist im FNP als 
landwirtschaftliche Fläche gekennzeichnet. Die 
ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Flächen 
waren Bestandteil eines Kiesabbauverfahrens, das 
außerdem eine nordöstlich gelegene heutige 
Wasser/Teichfläche umfasste. Da die Stadt die 
Flächen nach Übertragung der Eigentumsrechte 
jedoch wieder landwirtschaftlich nutzen, d.h. 
verpachten wollte, entschied man sich dafür die 
Fläche in den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen und dementsprechend eben 
auszugestalten, so dass landwirtschaftliche Nutzung 
möglich wäre. Die Flächen wurden aufgrund des 
benötigten Kompensationsbedarfs aus 
Konversionsprojekten für verschiedene 
Bebauungspläne als Ausgleichsflächen entwickelt.  
 
 

Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 

 Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum 
Schlossplatz 10 
55469 Simmern 

14.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  



Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung 28.09.2016 S. 8 

 Landesbetrieb Mobilität 
Bad Kreuznach 
Alzeyer Straße 27 
55543 Bad Kreuznach 

09.12.15 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In 
Abstimmung mit der Stadt Bad Kreuznach sind im 
Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Der Gel-
tungsbereich ist im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan der Stadt Bad Kreuznach als Wohnbau-
fläche ausgewiesen und grenzt auch unmittelbare 
an vorhandene Wohnbebauung. 
Da sich im näheren Umfeld keine Emissionsquellen 
befinden und geplant sind, werden keine Aussagen 

zum Schallschutz getroffen. 

Die Hinweise und Emp-
fehlungen werden zur 
Kenntnis genommen und 
gemäß neben stehender 
Erläuterung berücksich-
tigt. 

 Kabel Deutschland Ver-
trieb u. Service GmbH u. 
Co KG 
Planung NE 3 
Zurmaienerstraße 175 
54292  Trier 

27.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach 
Kilianstraße 9 
55543 Bad Kreuznach 

08.12.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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 Deutsche Telekom 
Außenstelle Bad 
Kreuznach BBN 26 
Brückes 2-8 
55545 Bad Kreuznach  

18.12.15 

 
 

Telekommunikationsinfrastruktur in geringfügigem 
Ausmaß der Telekom Deutschland GmbH befindet 
sich im südwestlichen Bereich (Fußweg und Bö-
schung) des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes. Es besteht kein Erfordernis der Festsetzung 
eines Leitungsrechts auf dem Privatgrundstück. Die 
Hauskäufer eines Wohnungsparks der Deutschen 
Reihenhaus AG bilden eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft. Die Verlegung der Versorgungslei-
tungen erfolgt auf den gemeinschaftlichen Flächen, 

zu denen auch die Privatwege gehören. Letztend-
lich steht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht 
fest, welches Telekommunikationsunternehmen für 
die Versorgung des Baugebiets beauftragt wird. Zur 
Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige 
Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleis-
tungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- 
bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Ver-
sorger wird die Deutsche Telekom Deutschland 
GmbH – sofern sie als Versorgungsträger agieren 
wird – rechtzeitig, mindestens 3 Monate vor Baube-
ginn, informiert.  

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. Es 
ergeben sich keine Ände-
rungen für die Planung.  
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 Elektrizitätswerk EWR 
Netz GmbH 
Klosterstraße 16 
67547 Worms 

18.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund  

19.11.15 

 

Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 

 Creos Deutschland 
GmbH 
Am Halberg 4 
66121 Saarbrücken 

20.11.15 

 

Aufgrund einer Änderung des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes grenzt nun keine Fläche mehr 
unmittelbar bzw. in einem Abstand von weniger als 
4m (geforderter Schutzstreifen ausgehend von der 
Gashochdruckleitung zu jeder Seite hin) an die 
Gashochdruckleitung. Von daher ist ein sicherer 
und störungsfreier Betrieb der Anlage gewährleistet. 

Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 

 6/61 Umweltschutz 16.11.15  Eine Erörterung ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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Stadt Bad Kreuznach  
             
 
BEBAUUNGSPLAN Nr. 5/15 
„Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“  
           

 
A  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

gemäß § 9 Abs. 1-7 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
derzeitigen Fassung i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der derzeitigen 
Fassung.  

       
   
B  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24.11.1998 (GVBI. S. 365), in der derzeitigen Fassung.  

 
 
C HINWEISE   
 

zum Bebauungsplan.  
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› 

Textliche Festsetzungen 
 
zum Bebauungsplan Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ der 
Stadt Bad Kreuznach   
                              
 
Ergänzend zu den Ausweisungen in der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
A  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

gemäß Baugesetzbuch  (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO)  

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) nach § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 BauNVO vorgesehenen 
Ausnahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und daher nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Grundflächenüberschreitung (§ 19 Abs. 4 BauNVO)  

Die zulässige Grundfläche darf im Allgemeinen Wohngebiet durch die Grundflächen der 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen gem. § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 um bis 
zu 60 v.H. überschritten werden.     

2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 BauNVO) i.V.m. der Höhenlage des 
Gebäudes (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

-siehe Planeintrag 
Maximale Gebäudehöhe (GHmax) laut Planeintrag. Die Gebäudehöhe wird definiert 
durch die Oberkante Dachfirst / Gebäude.  

OKFFB Oberkante Fertigfußboden laut Planeintrag.  
Erläuterung: 
Die im Plan festgesetzte OKFFB wurde anhand der ursprünglichen Höhenlage im 
Bereich der geplanten Baufenster festgelegt. Geringfügige Abweichungen, die sich durch 
detailliertere Geländeaufnahmen ergeben, können zugelassen werden.  

              

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB) 

Die im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Baugrenzen dürfen gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO durch untergeordnete Gebäudeteile (wie z.B. Vordächer, Vorgarten- und 
Terrassenschränke) und durch Terrassen um bis zu 3,0 m überschritten werden. 
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4. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB) 

Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 

Garagen und Stellplätze im Allgemeinen Wohngebiet sind innerhalb der in der 
Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Garagen und Stellplätze (Ga/St) 
bezeichneten Flächen zulässig. 
 

Nebenanlagen für die Ver- und Entsorgung 

Anlagen und Gebäude, die der Versorgung des Allgemeinen Wohngebietes mit Wärme 
und elektrischem Strom dienen (z.B. Zentrale Heizanlagen, Blockheizkraftwerke), sind 
innerhalb der in der Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Nebenanlage 
Versorgung (NV) bezeichneten Fläche zulässig.   

Nebenanlagen für die Entsorgung von Abfällen (Abfallsammelplätze) sind innerhalb der 
in der Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Abfallsammelplatz (Ab) bezeichneten 
Flächen zulässig.  

Sonstige Nebenanlagen   

Nebenanlagen im Sinne von Gartenboxen und Geräteschuppen sind nur in den dafür 
festgesetzten Flächen mit der Zweckbestimmung Nebenanlagen (N) bis zu einer Höhe 
von 1,50 m und einer maximalen Grundfläche von 2,5 m² je Hauseinheit zulässig (§ 14 
Abs. 1 BauNVO). 

 
 

5. Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 22 BauGB) 

Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung Erschließungsfläche sind folgende 
Nutzungen zulässig soweit sie den gemeinschaftlichen Zwecken des Allgemeinen 
Wohngebietes dienen: 

• Nichtöffentliche Verkehrsanlagen wie Wohnwege und Zufahrten, 

• Leitungen und Anlagen zur internen Ver- und Entsorgung des Allgemeinen 
Wohngebietes und zum Anschluss an öffentliche Ver- und Entsorgungsnetze. 
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6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  

Begrünung der Parkflächen  

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets sind im Bereich der abgegrenzten Flächen für 
Nebenanlagen 14 standortgerechte, heimische Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm, mind. 3xv mit Ballen 
(Vegetationsauswahl siehe Umweltbericht). Die Pflanzungen sind spätestens in der auf 
das Jahr der Bezugsfertigkeit folgende Pflanzperiode vorzunehmen. 

Die festgesetzten Standorte sind lagemäßig nicht bindend. Verschiebungen sind bis zu   
3 m zulässig. Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.  

Hinweis: Die Grenzabstände gemäß Nachbarrechtsgesetz sind einzuhalten.    

Begrünung der privaten Grünflächen  

Durch den Vorhabenträger erfolgt eine Eingrünung der einzelnen Grundstücke durch 
Pflanzung von Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Liguster, Hainbuche).  

Die festgesetzten Standorte sind lagemäßig nicht bindend. Verschiebungen sind bis zu   
3 m zulässig. Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.  

 

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 BauGB) 

Zuordnung von externen Ausgleichsflächen für die Eingriffe in Natur und 
Landschaft 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um bebauten Außenbereich nach § 35 
BauGB. Den Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ werden folgende 
Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebietes zugeordnet. 

• Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern: 123 – 124  

Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. Auf dem 
Flurstück 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: Hochstamm, 
Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang gleichwertig/-artig 
durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypischen Sorten ist in der 
Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 
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Die rd. 3.700 m² große Ausgleichsfläche wird den Eingriffen wie folgt zugeordnet: 

 

 

 

B  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
gemäß § 88 Abs.1 Nr.1 und 3 i. V. m. Abs. 6 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO) 

1. Materialien zur Gestaltung der baulichen Anlagen 

Dächer sind nur aus nicht reflektierenden bzw. nicht glänzenden Materialien  
herzustellen.  

2. Loggien / Wintergärten 

Die Errichtung von baulichen Anlagen als Übergangsbereich zwischen Außen- und 
Innenraum im Sinne von Wintergärten und Loggien ist im Allgemeinen Wohngebiet nicht 
zulässig.  

 

C HINWEISE 

1. Bodenfunde / Denkmalschutz 

Bei Erd- und Bauarbeiten müssen Bodenfunde i. S. von § 16 DSchPflG unverzüglich 
gemeldet werden (§17 DSchPflG). Fundmeldungen sind an die Denkmalfachbehörde 
oder an die Kreisverwaltung Bad Kreuznach zu richten. 
 

2.  Versorgungsträger 

Für den rechtzeitigen Ausbau sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der Versorgungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet den Versorgungsträgern so früh wie 
möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

3.  Kampfmittel 

Die Auswertung des beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbildes ergab, 
dass sich die Fläche im Bombardierten Bereich befindet.  Nicht zur Wirkung gelangte 
Kampfmittel können nicht ausgeschlossen werden. Vor Baubeginn wird ein 
Sachverständiger mit einer präventiven Absuche des Geltungsbereiches beauftragt. Bei 
Verdacht auf Kampfmittel ist unverzüglich der Kampfmittelräumdienst zuverständigen. 
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4.  Radonvorsorge 

Gemäß der Radonprognosekarte [s. Karte: http://www.lgb-
rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plangebiet in einer Region, in der laut Legende 
zur genannten Karte ein "erhöhtes (40-100 kBq/cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial 
(>100 kBq/cbm) in und über einzelnen Gesteinshorizonten" in der Bodenluft festgestellt 
wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten örtlich stark 
schwanken kann. 

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen 
den Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet 
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten.  

Es wird daher eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse 
Grundlage für Bauherren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 
entscheiden.  

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für 
Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) 
notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus 
dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür 
sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge  oder 
Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt 
werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an 
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in 
Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

• Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 
• Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei    

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 
• Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
• Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur 

Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen 
Radonverfügbarkeit; 

• Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 
• Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Sollten hierbei tatsächlich erhöhte Werte (über 100 kBq/cbm) festgestellt werden, 
wird geraten, bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt 
des Radons in das Gebäude weitgehend zu verhindern; hierzu zählen insbesondere 

• Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen 
angreifende Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die 
DIN 18915 

• Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton 
• Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen 

in Boden berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien 
• Abdichten von Kellertüren 
• Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel u. ä. von außen 
• Häufiges intensives Lüften 
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• Eine durchgehende Boden-Fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen 
Bodenfeuchte 

• Bei stärkeren Konzentrationen darüber hinaus ein Abschluss des Treppenhauses 
gegen das Untergeschoss, Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im 
Kellerbereich, der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte 

Die Ergebnisse von evtl. vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für 
Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in 
anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz 
beitragen können. 

Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für 
Strahlenschutz, der Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (Oppenheim) sowie folgender Seite zu 
entnehmen: http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf.  

Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der 
Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau 
(Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).  

Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radon-
Informationsstelle im Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu 
Verfügung (Mail: radon@luwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263). 

 

5. Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Die Vorgaben des neuen Landesnaturschutzgesetzes sind bei der Konzeption möglicher 
naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen einzuhalten. Gem. § 7 bestehen 
besondere Anforderungen an die Lage und die Art der jeweiligen Maßnahmen. Die 
Landwirtschaft ist u.E. daher frühzeitig in die Planung der Ausgleichsmaßnahmen 
einzubeziehen.  

 

6. Löschwasserversorgung 

 Die Lage der Löschwasserentnahmestellen ist durch Schilder nach DIN 4066 –     
 Hinweisschilder für den Brandschutz – gut sichtbar zu kennzeichnen. Auf § 28 (2) LBKG    
 RLP – „Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den  
 Katasttrophenschutz“ wird hingewiesen.  

 

7.  Verzeichnis der Gutachten 

 Zum Bebauungsplan wurden folgende Gutachten erstellt: 

- Geotechnik GmbH, Mainz: 

Geotechnisches Gutachten zu den Baugrundverhältnissen im Bereich der geplanten 

RH „Weyroth“, Bad Kreuznach vom 10.03.2015  

- L.A.U.B. Ingenieurgesellschaft mbH: 

Umweltbericht und zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, 

Kaiserslautern vom 25.10.2016 
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1. ANLASS DER PLANUNG, ERFORDERNIS UND ZIELSETZUNG 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und 
Humperdinckstraße“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung der 
landwirtschaftlich geprägten Fläche in Wohnnutzung im Südosten der Stadt Bad Kreuznach 
zu schaffen.      

Durch die Nutzung der unbebauten, landwirtschaftlich geprägten Fläche für die Schaffung 
von Wohnraum kann die vorhandene technische und soziale Infrastruktur besser ausgelastet 
und Wohnraum zur Eigentumsbildung geschaffen werden.  

Das neue Wohngebiet soll im preisgünstigen Segment für die Eigentumsbildung einer breit 
gefassten Zielgruppe bereitgestellt werden. Daher werden mit diesem Vorhaben die 
Wohnraumversorgung und die Gemeindeentwicklung unterstützt, indem für die 
Eigentumsbildung und Ansiedlung weiter Kreise der Bevölkerung das bisherige Angebot 
erweitert wird. Die Reihenhäuser werden als Teileigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) veräußert, so dass sich das gesamte Wohngebiet mit 
allen Erschließungsanlagen als gemeinsam bewirtschaftete Einheit einer 
Eigentümergemeinschaft darstellen wird.  

Grundlage für den Bebauungsplan bildet der städtebauliche Entwurf des Bauträgers 
Deutsche Reihenhaus aus Köln, im Folgenden Vorhabenträger genannt. Der Entwurf bildet 
die städtebauliche Grundlage für die Errichtung von 31 Reiheneigenheimen in 
zweigeschossiger Bauweise.  

Ein rechtswirksamer Bebauungsplan besteht für das Plangebiet bisher nicht. Aufgrund der 
Größe des Plangebietes von ca. 11.100 m² und seiner Lage außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist das Vorhaben nicht auf Basis des § 34 BauGB 
entwickelbar. Um die Realisierung der von dem Vorhabenträger geplanten Wohnanlage zu 
ermöglichen, ist somit die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes im Vollverfahren 
erforderlich.    
 

2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND LAGE DES PLANGEBIETES 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5/15 „Zwischen 
Weyroth und Humperdinckstraße“ liegt im Südosten der Stadt Bad Kreuznach (Gemarkung 
Bad Kreuznach, Flur 43) in Angrenzung an vorhandene Wohnbebauung und umfasst die 
Flurstücke 145/3, 145/4, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 sowie eine 
Teilfläche aus dem Flurstück 17/19.    

Das ca. 8.300 m² große Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesenen 
Flurstücke 146/3, 152, 154, 

- im Westen durch einen Teilbereich der Straße Weyroth  (Flurstück 17/19) sowie die 
geplante Erweiterungsfläche der Straße „Weyroth“ (21/11), 

- im Süden durch ausgewiesenes Bauland (Flurstücke 17/14, 17/15, 17/20 und 
vorhandene Wohnbebauung (Flurstück 144, 145/1), 

- im Osten durch die im Liegenschaftskataster ausgewiesene Erweiterung der 
Humperdinckstraße (in diesem Bereich noch nicht existent) (Flurstück 155/2)   
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Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereiches   

 

 

Quelle: Stadt Bad Kreuznach: Anlage 1 zum städtebaulichen Vertrag  

 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen 
Planzeichnung.  
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3. RECHTSGRUNDLAGEN  

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und 
Humperdinckstraße“ sind:  

- Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
derzeitigen Fassung.  
 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), in der derzeitigen Fassung.  
 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 8) in der derzeitigen Fassung.  
 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der derzeitigen Fassung.  
 

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeitigen Fassung.  
 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 
365) in der derzeitigen Fassung.  
 

- Gemeindeordnung (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeitigen 
Fassung.  
 

- Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Landesnaturschutzgesetz-LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBl. S. 387) in 
der derzeitigen Fassung.   
 

- Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz-LWG) vom 14. 
Juli 2015 (GVBl. S. 127) in der derzeitigen Fassung.  
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3.1 Regionaler Raumordnungsplan (RROP) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Regionalen Raumordnungsplan 
Rheinhessen-Nahe.  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RROP 2004 der Planungsgemeinschaft 
Rheinhessen-Nahe  

Quelle: Rauminformationssystem Rheinland-Pfalz (RIS) 

Das Plangebiet ist im RROP 2004 als Siedlungsfläche Wohnen Bestand ausgewiesen. Die 
Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe erfolgte mit 
Beschluss zum 21.10.2015 und die diesbezügliche Teilfortschreibung dann am 04.05.2016.  

Im rechtswirksamen RROP ist die Fläche als sonstige Landwirtschaftsfläche ausgewiesen, 
da in der Neufassung nur noch die bestehende Wohnbebauung als  Siedlungsfläche 
gekennzeichnet ist. Es gilt der aktuell rechtswirksame RROP.    
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3.2 Flächennutzungsplan (FNP)  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in dem im Jahr 2005 wirksam gewordenen 
Flächennutzungsplan. 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach  

 
Quelle: Stadt Bad Kreuznach  

Das Planungsgebiet ist im FNP im Bereich der geplanten Wohnbebauung des 
Vorhabenträgers als Wohnbaufläche gekennzeichnet. Somit ist der vorliegende 
Bebauungsplan mit der Festsetzung „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 8 Abs. 2 S.1 BauGB 
aus dem FNP entwickelt.  



 Stadt Bad Kreuznach  
 Bebauungsplan Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“     

9 
 

3.3 Bebauungsplan 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ wird für das 
Plangebiet erstmalig Baurecht durch einen Bebauungsplan geschaffen.  
 

3.4 Planverfahren 

3.3.1 Aufstellungsverfahren  

Der Bebauungsplan Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ wird als 
Bebauungsplan im sog. Vollverfahren aufgestellt.  

3.4.2 Verfahrensverlauf 

Der Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB) zum vorliegenden Bebauungsplan wurde vom 
Rat der Stadt Bad Kreuznach am 21.05.2015 gefasst.  

In der gleichen Sitzung wurde die Verwaltung mit der weiteren Planung und mit der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt.  

Der Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat am 16.11.2015 um 
17:30 Uhr im Stadthaus in Bad Kreuznach stattgefunden. In dieser 
Bürgerinformationsveranstaltung wurde die Planung zu diesem Bebauungsplan erläutert, 
wobei insbesondere auf die verschiedenen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungsinhalte sowie die Verkehrssituation eingegangen wurde.  

Anschließend wurden die Planunterlagen im Stadthaus in der Zeit vom 16.11.2015 – 
01.12.2015 im Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur 
Einsicht für die Bürgerinnen und Bürger bereitgehalten. Es sind keine Anregungen 
eingegangen. Vom 17.11.2015 – 17.12.2015 wurden die von der Planung betroffenen Träger 
öffentlicher Belange und sonstigen Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB um Stellungnahme 
gebeten. 
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4. GEGENWÄRTIGER BESTAND  

4.1 Lage des Plangebietes 

Das Planungsgebiet liegt ca. 1,8 km südöstlich des Stadtzentrums von Bad Kreuznach in der 
Nachbarschaft  zu bestehenden Mehrfamilienhäusern (Süden und Westen). Nördlich und 
östlich des Geländes befindet landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie vereinzelte Gehölze.   

Abbildung 4: Lage des Plangebietes  

 

Quelle: Luftbild aus Google Maps und eigene Darstellung des Vorhabenträgers  
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4.2 Erschließung (MIV, ÖPNV) 

Angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz ist das Plangebiet über die Straße „Weyroth“ 
im Westen.   

Über die Richard-Wagner-Straße und die Alzeyer Straße erfolgt die Anbindung an das 
Stadtzentrum. Vom Stadtzentrum aus ist die Autobahn A63 über die Bundesstraßen B48 und 
B41 in ca. 10 Minuten zu erreichen. Die Landeshauptstadt ist von Bad Kreuznach aus in 
etwa 30 Minuten zu erreichen. 

Der HBF Bad Kreuznach ist vom Plangebiet ca. 2 km entfernt. Von hier aus erreicht man in 
einer halbstündigen Taktung Kaiserslautern und die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz. 
Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet sich im Bereich der Straße „Weyroth“ 
eine Bushaltestelle (Linie 202).  

4.3 Infrastruktur  

Die Versorgung der geplanten Wohnbebauung mit Trinkwasser und Energie wird durch das 
vorhandene Ortsnetz sichergestellt (siehe auch Kapitel 6. Ver- und Entsorgung).   

Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Infrastruktureinrichtungen, sowie die Dr. Martin-Luther-
King Grundschule, der städtische Kindergarten Ria-Liegel-Seitz und der Kindergarten „Im 
Ellenfeld“ befinden sich in der näheren Umgebung.   

4.4 Umweltbelange 

4.4.1 Boden und Wasser  

Die Erkundung der Baugrundverhältnisse durch das Büro Geotechnik GmbH, Mainz von 
Februar 2015, hat ergeben, dass kein durchgängiges Grundwasser bis in 4 m Tiefe erreicht 
wurde. Feuchtere Schichten bzw. lokale Stauwässer wurden jedoch bereichsweise schon ab 
etwa 2-3 m unter GOK erbohrt. Da keine Unterkellerungen geplant sind, spielt dieses keine 
relevante Rolle.  

Der Untergrund im Bereich der geplanten Baumaßnahme besteht bis 0,3 – 0,5 m Tiefe unter 
GOK aus Oberboden (Schluff, kiesig, sandig, steif, dunkelbraun) und bis mehr als 4,0 m 
Tiefe unter GOK aus Lehm, Schluffe und Tone mit Kieslagen (meist steif, zur Tiefe hin 
nasser und weicher, hellbraun bis rötlich-graubraun). Eine Versickerung des 
Niederschlagswassers ist nicht möglich.  

4.4.2 Vegetationsstrukturen und Artenschutz  

Das Büro L.A.U.B. GmbH, Kaiserslautern hat einen Umweltbericht inkl. einer Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erstellt.  

Im Gebiet ist vor allem mit besonders geschützten Vogelarten zu rechnen. Darüber hinaus ist 
eine Nutzung als Jagdgebiet von Fledermäusen (alle streng geschützt) wahrscheinlich. 
Vorkommen von geschützten Arten weiterer Artengruppen sind aufgrund der 
Biotopausstattung nicht zu erwarten bzw. wurden nicht festgestellt.  

Aufgrund der überwiegenden Nutzung des Plangebiets als Ackerfläche, teilweise als 
Gehölzbestand und Weg mit Säumen wurden keine geschützten oder gefährdet 
Pflanzenarten festgestellt und sind auch nicht zu erwarten.  
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4.4.3 Landschaftsbild und Erholung 

Das Plangebiet wird bislang als Wiese bzw. Ackerland genutzt.  Der östliche Bereich ist von  
Gehölzbeständen geprägt.  

Für die Erholungsnutzung spielt das Plangebiet nur eine untergeordnete Rolle. Der von Ost 
nach West führende Feldweg wird von Hundebesitzern und Spaziergängern zur Erholung 
genutzt. An Stelle dieses Feldweges ist ein öffentlicher Fuß- und Radweg vorgesehen.  

4.4.4 Altlasten und Kampfmittel    

Nach Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sind im Bodenschutzkataster 
Rheinland-Pfalz für das Vorhabengebiet keine Altablagerungen oder Altstandorte kartiert.  

Die Auswertung des beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbildes ergab, dass 
sich die Fläche im Bombardierten Bereich befindet.  Nicht zur Wirkung gelangte Kampfmittel 
können nicht ausgeschlossen werden. Vor Baubeginn wird ein Sachverständiger mit einer 
präventiven Absuche des Geltungsbereiches beauftragt. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist 
unverzüglich der Kampfmittelräumdienst zu verständigen. 

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

5.1 Wesentliche Zielsetzung 

Das städtebauliche Entwicklungsziel für den Geltungsbereich im Allgemeinen Wohngebiet ist 
die Umnutzung der landwirtschaftlich geprägten Fläche in Wohnnutzung. Dadurch soll eine 
Fortführung bzw. städtebaulich sinnvolle Ergänzung der benachbarten, südlich und westlich 
angrenzenden Wohnnutzungen erfolgen. Die vorhandene technische und soziale 
Infrastruktur wird besser ausgelastet und es wird für die Stadt Bad Kreuznach zusätzlicher 
Wohnraum zur Eigentumsbildung geschaffen.  

5.2 Städtebauliches Konzept 

Der Vorhabenträger plant auf einer Fläche von ca. 7.700 m² die Errichtung von 31 
Reiheneigenheimen in offener Bauweise. Die sechs geplanten Hausgruppen bestehen aus 
vier bis sechs Wohneinheiten.      

Die privaten Freibereiche der Hausgruppen sind überwiegend in südwestlicher Richtung 
orientiert. Eine Ausnahme bildet Hausgruppe 145_e (siehe Abb. 5) welche traufständig zur 
angrenzenden öffentlichen Straße „Weyroth“ hin orientiert ist, um diese zu fassen.   

Das Grundstück weißt von Westen nach Osten eine ansteigende Topographie mit einem 
Höhenunterschied von ca. 5 m auf. Dadurch entsteht eine Terrassierung der Hausgruppen 
mit einem Höhenunterschied von bis zu 4 m. Bei Hausgruppe 120_f und 145_d ist zudem ein 
vertikaler Versatz von 1,0 m bzw. 0,8 m eingeplant.  
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 Städtebauliche Rahmendaten des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

Wohnanlage mit 31 
Reihenhäusern 

06 x Haus 120m² 
25 x Haus 145m² 

Flächenangaben Gesamtgrundstück 7.684 m² 
Private Erschließung 1.400 m² 

davon private Zuwegungen 531 m² 
Stellplatznachweis [2.0-
fach] 

Erforderliche Anzahl: 62 
47 Stellplätze [privat] 

15 Garagen [privat] 

Anlagen / Flächen der 
Ver- und Entsorgung 

1 Technikzentrale 
1 Abfallsammelplatz 

Maß der baulichen 
Nutzung 

GRZ 0,29 [0,62] 
[inkl. aller Erschließungsflächen] 

GFZ 0,47 
 
Abbildung 5: Städtebauliches Konzept  

 
Quelle: Eigene Darstellung des Vorhabenträgers vom 06. Oktober 2016  
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Es werden folgende Haustypen errichtet: 

Haus 120 

Wohntraum 

Wohnfläche 120 qm 

2 Vollgeschosse mit ausgebautem Dachgeschoss 

Dachneigung 35° 

Traufhöhe 6,37 m 

Firsthöhe 9,51 m 

Haus 145 

Familienglück 

Wohnfläche 145 qm 

2 Vollgeschosse mit ausgebautem Dachgeschoss 

Dachneigung 35° 

Traufhöhe 6,14 m 

Firsthöhe 10,42 m 

 

Die Reihenhäuser werden mit Satteldach, Garagen mit Flachdach ausgeführt. Eine 
Unterkellerung erfolgt nicht; stattdessen sind für jedes Reiheneigenheim ein 
Vorgartenschrank  mit einer Grundfläche von maximal 3 m², ein Terrassenschrank sowie 
eine Gartenbox mit je einer maximalen Grundfläche von 2 m² vorgesehen.  

Bei der Konzeption der Systemreihenhäuser wurde bewusst auf eine Unterkellerung 
verzichtet, was sich als kostensparender Vorteil erweist, ohne die Qualität zu mindern. Durch 
Abstellräume, einen Spitzboden, einen Vorgarten- und Terrassenschrank sowie das 
Aufstellen einer Gartenbox werden ausreichend Lager- und Abstellflächen geschaffen. 

Um ein harmonisches Gesamterscheinungsbild der Reihenhausanlage zu erzielen, werden 
Dachform und –farbe einheitlich ausgestaltet. Die Dachneigung entspricht dem für die 
jeweilige Reihenhausgruppe verwendeten Haus. Garagen werden mit Flachdächern 
ausgeführt. Des Weiteren wird zudem die Fassadenfarbgestaltung für den Wohnpark 
ganzheitlich konzipiert.         

Da neben den Reiheneigenheimen und den Garagen insbesondere auch die 
Freiraumgestaltung das Erscheinungsbild einer Wohnanlage entscheidend prägt, werden 
Vorgarten- und Terrassenschränke, Gartenboxen sowie Zäune und Hecken einheitlich durch 
den Vorhabenträger gestellt.  

Das Freiraumkonzept sieht innerhalb des Plangebietes neben den privaten, nicht 
überbaubaren Freiflächen (Hausgärten) auch gemeinschaftliche Grünflächen in einer 
Größenordnung von etwa 560 m² vor.  Diese beschränken sich auf die Durchgrünung der 
Stellplatzanlagen in Form von Baumanpflanzungen, Hecken und Bodendeckern. Der 
Großteil der Fläche kann damit von den Eigentümern privat genutzt werden. Dies minimiert 
die Erhaltungs- und Pflegekosten, die gemeinschaftlich genutzte Grünflächen mit sich 
bringen.  
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Innerhalb des geplanten Wohngebietes werden sowohl Wege als auch Stellplätze mit 
versickerungsfähigem Pflasterbelag ausgeführt.  

Südlich des Wohnparks soll ein öffentlicher Weg durch die Stadt errichtet werden, an den der 
Wohnpark an zwei Stellen angeschlossen werden soll.    

5.3 Nutzungskonzept   

In den Wohnanlagen des Vorhabenträgers wird generell keine Realteilung, sondern eine 
Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) vollzogen. Die künftigen 
Eigentümer aller Reihenhäuser bilden demnach eine Eigentümergemeinschaft auf einem 
gemeinsamen Grundstück. 

Gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz werden von Beginn an Zuordnungen, Rechte und 
Pflichten eindeutig geregelt sowie Sondernutzungsrechte und Gemeinschaftseigentum 
definiert.  

Die geplante gebietsinterne Straße, die Zuwegungen zu den Reihenhäusern und der 
Abfallsammelplatz verbleiben im Besitz der Wohnungseigentümergemeinschaft. Dies hat 
den Vorteil, dass alle Eigentümer die Verantwortung für das Gemeinschaftseigentum tragen, 
um das sich ein für die jeweilige Anlage eingesetzter Verwalter kümmert. Hierdurch bleiben 
Pflege und Instandhaltung von Straßen und Wegen, Pkw-Abstellflächen und 
gemeinschaftlichen Grünflächen in Privatbesitz. In der Konsequenz entstehen der 
öffentlichen Hand weder Investitions- noch Folgekosten und auch die 
Verkehrssicherungspflicht verbleibt bei der privaten Eigentümergemeinschaft. 

5.4 Erschließungskonzept 

5.4.1 Fließender Verkehr  

Das geplante Wohnbaugebiet wird im Nordwesten über die Straßen „Weyroth“ bzw. „Hohe 
Bell“, erschlossen. Im Plangebiet schließt sich eine private Stichstraße an, welche nach 
Abstimmung mit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach (Kreisfeuerwehrinspektor) in zwei T-
Wendemöglichkeiten endet. 

5.4.2 Ruhender Verkehr 

Der Stellplatznachweis wird vollständig auf dem privaten Grundstück erbracht. Es werden für 
die 31 Reihenhäuser 47 Stellplätze und 15 Garagen nachgewiesen, was einem zweifachen 
Stellplatznachweis entspricht und mit dem Stadtplanungsamt abgestimmt ist.  

Die Stellplätze und Garagen sind entlang der Privatstraße sowie im Bereich der T-
Wendeanlagen angeordnet.    

5.5 Ver- und Entsorgung 

Die Wärmeversorgung der Wohnanlage des Vorhabenträgers erfolgt über ein gemeinsames 
Blockheizkraftwerk mit dem Energieträger Gas. Der durch die Wärmeerzeugung entstandene 
Strom dient der Eigenversorgung des Gebietes, bzw. wird bei produziertem Überschuss in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist oder bei erforderlichem Restbezug zugekauft. Die 
Verteilung innerhalb der Hausgruppen wird durch ein eigen konzipiertes Nahwärme- und 
Stromverteilernetz zu den einzelnen Wohngebäuden gewährleistet. Die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte nach Technischer Anleitung Lärm (TA Lärm) wird im 
Bauantragsverfahren nachgewiesen. 
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Aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Brennwerttechnik durch eine konstante 
Energieerzeugung ist dies ökologisch und ökonomisch vorteilhafter als die Einzelversorgung 
jedes Hauses. Die Häuser erfüllen somit den „Effizienzhaus 55 / EnEV2016 – Standard“ der 
Energieeinsparverordnung und sind dadurch förderfähig. 

Die Versorgung mit Kaltwasser erfolgt ebenfalls durch ein eigenes Verteilernetz von der 
Technikzentrale aus zu den Übergabestationen der Wohneinheiten.  

Der Anschluss an das Gas-, Wasser- und Stromnetz soll über die Straße „Weyroth“ erfolgen.  

Versorgung mit Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz aus dem öffentlichen Netz ist unter 
Anwendung der DVGW Arbeitsblätter W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ und W 331 „Hydrantenrichtlinie“ sichergestellt. 

Schmutzwasser  

Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird an die Ortskanalisation angeschlossen. 
Der im Nachgang des Bebauungsplanverfahrens zu erstellende Entwässerungsantrag wird 
entsprechend der Hinweise der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ausgearbeitet. 

Regenwasserentsorgung 

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungsplan) und Topografie des Grundstücks ist 
eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich.  

Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswassers erfolgt auf dem Grundstück 
(Stauraumkanal). Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den öffentlichen 
Mischwasserkanal.  

Abfallentsorgung 

Im Plangebiet ist ein Abfallsammelplatz vorgesehen, der nach Abstimmung mit dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Bad Kreuznach und des Bauhofes der Stadt Bad 
Kreuznach von der Straße „Weyroth“ von dem zuständigen Entsorgungsbetrieb angefahren 
werden kann. Die erforderliche Anzahl an Tonnen wurde ebenfalls abgestimmt.  

Durch den gemeinschaftlich genutzten Abfallsammelplatz wird die Anordnung einer Vielzahl 
von Einzeltonnen und damit einhergehend der Flächenverbrauch für das Abstellen der 
Tonnen in den Vorgartenbereichen vermieden. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur 
Steigerung der Attraktivität und eines positiven äußeren Erscheinungsbildes des geplanten 
Baugebietes geleistet. 

5.6     Immissionen 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach als Wohnbaufläche ausgewiesen und grenzt 
auch unmittelbar an vorhandene Wohnbebauung. Da sich im näheren Umfeld keine 
Emissionsquellen befinden und geplant sind, sind keine weitergehenden Aussagen zum 
Schallschutz erforderlich.  
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6. PLANINHALTE 

6.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

6.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)   

Festsetzung 

Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) nach § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 BauNVO vorgesehenen 
Ausnahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und daher nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Begründung 

Dem Bebauungsplan liegt das Ziel zu Grunde im WA ein Wohngebiet zu entwickeln. Diese 
Zielsetzung würde durch die Ansiedlung der zulässigen Ausnahmen wie Tankstellen oder 
Gartenbaubetriebe konterkariert.  

Von Tankstellen gehen regelmäßig erhebliche Beeinträchtigungen für die Umgebung aus. 
Neben erheblichen Lärmemissionen, z.B. durch Reparatur- oder Autowascheinrichtungen, 
kommt es auch zu olfaktorischen Auswirkungen (Benzolgeruch). Zudem wird ein hohes 
Verkehrsaufkommen erzeugt. Aus diesen Gründen können Tankstellen nur in 
Ausnahmefällen verträglich in Wohngebiete integriert werden. Eine solche 
Ausnahmesituation liegt hier nicht vor. Durch einen Tankstellenbetrieb würde es zu einer 
deutlichen Beeinträchtigung der Wohnqualität kommen.  

Ebenso sind Gartenbaubetriebe ausgeschlossen, da diese der Zielsetzung der Bereitstellung 
von Wohnraum nicht entsprechen und die geplante sowie die bestehende Wohnbebauung 
aufgrund der von Ihnen ausgehenden Geruchsemissionen und des hohen 
Verkehrsaufkommens unverhältnismäßig belasten würden. Ebenso sind Gartenbaubetriebe 
aus städtebaulichen Gründen im Planbereich nicht vertretbar, da sie sich aufgrund ihres 
Flächenanspruchs und ihrer üblichen baulichen Ausprägung nicht in die geplante 
städtebauliche Struktur einfügen lassen. 

Des Weiteren werden die in den Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen für Verwaltung, ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, da 
diese mit dem angestrebten kleinteiligen Gebietscharakter innerhalb des Baugebietes nicht 
vereinbar sind. 

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)   

Grundflächenzahl GRZ (§ 16 BauNVO) 

Festsetzung 

Die zulässige Grundflächenzahl ist durch Planeintrag im Allgemeinen Wohngebiet mit 0,4 
festgesetzt.  

Die zulässige Grundfläche darf im Allgemeinen Wohngebiet durch die Grundflächen der in § 
19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen gem. § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 um bis zu 60 
v.H. überschritten werden.     
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Begründung 

Für das Allgemeine Wohngebiet wird gemäß § 16 BauNVO eine Grundflächenzahl von 0,4  
festgesetzt. Diese entspricht der in § 17 BauNVO definierten Obergrenze für allgemeine 
Wohngebiete. Hierdurch kann auf Grundlage des Bebauungsplanes der Zielsetzung des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden. 

Weiterhin darf gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO die festgesetzte GRZ um bis zu 60% durch 
die in § 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen überschritten werden. Für 
das allgemeine Wohngebiet ergibt sich in diesem Fall eine Überschreitungsmöglichkeit von 
0,24 bis zu einer zulässigen GRZ von 0,64. Durch die Überschreitung werden im Plangebiet 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht 
beeinträchtigt. Die ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnbebauung 
wird durch die festgesetzten Baugrenzen und das Maß der zulässigen Bebauung 
gewährleistet. Mit der geplanten dichteren Bebauung durch Reihenhäuser geht insgesamt 
weniger Flächeninanspruchnahme für Wohnbebauung einher.  Die verdichtete Bauweise, die 
erforderliche private Erschließungsfläche sowie die komplexen topographischen 
Gegebenheiten machen die Festsetzung einer höheren GRZ II allerdings unumgänglich.  

Das neue Wohngebiet soll für die Eigentumsbildung einer breit gefassten Zielgruppe 
bereitgestellt werden. Entsprechender Ausgleich wird durch die Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und Hecken zu einem Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und zum 
anderen Teil auf einer externen Ausgleichsfläche erfolgen (siehe Kap. 7.1.2).   

Zahl der Vollgeschosse und Geschoßflächenzahl GFZ (§ 16 BauNVO)  

Festsetzung 

Die zulässige Geschoßflächenzahl ist durch Planeintrag im Allgemeinen Wohngebiet mit 0,8 
als Höchstmaß festgesetzt. 

Die Zahl der Vollgeschosse wird durch Planeintrag im Allgemeinen Wohngebiet mit zwei 
Vollgeschossen als Höchstmaß festgesetzt. 

Begründung 

Um ein harmonisches Erscheinungsbild des gesamten Planungsgebietes und ein 
gestalterisches Einfügen in die Umgebungsbebauung sicher zu stellen, wird das Höchstmaß 
der Geschoßflächenzahl mit 0,8 und die Zahl der Vollgeschosse mit maximal zwei 
Vollgeschossen festgesetzt.  

Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 BauNVO) i.V.m. der Höhenlage des Gebäudes (§ 9 
Abs. 2 BauGB) 

Festsetzung 

-siehe Planeintrag 
Maximale Gebäudehöhe (GHmax) laut Planeintrag. Die Gebäudehöhe wird definiert durch 
die Oberkante Dachfirst / Gebäude.  

OKFFB Oberkante Fertigfußboden laut Planeintrag.  
Erläuterung: 
Die im Plan festgesetzte OKFFB wurde anhand der ursprünglichen Höhenlage im Bereich 
der geplanten Baufenster festgelegt. Geringfügige Abweichungen, die sich durch 
detailliertere Geländeaufnahmen ergeben, können zugelassen werden.  



 Stadt Bad Kreuznach  
 Bebauungsplan Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“     

19 
 

Begründung 

Um ein harmonisches Erscheinungsbild des gesamten Planungsgebietes und ein 
gestalterisches Einfügen in die Umgebungsbebauung sicher zu stellen, wird die Höhe der 
baulichen Anlagen i.V.m. der Höhenlage des Gebäudes (§ 9 (2) BauGB) festgesetzt.  

6.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)   

Festsetzung 

Als Bauweise wird durch Planeintrag im Allgemeinen Wohngebiet die offene Bauweise 
festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Planeintrag festgesetzt. 

Die im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Baugrenzen dürfen gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO durch untergeordnete Gebäudeteile (wie z.B. Vordächer, Vorgarten- und 
Terrassenschränke) und durch Terrassen um bis zu 3,0 m überschritten werden. 

Begründung    

Die Bauweise ist der Zielsetzung der Schaffung eines innerstädtischen Wohngebietes mit 
einer maßvollen Verdichtung als offene Bauweise festgesetzt.  

Durch die Vorgaben der offenen Bauweise und der überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Baugrenzen wird sichergestellt, dass gemäß der städtebaulichen Konzeption die Gebäude 
so angeordnet werden,  dass in den verbleibenden Grundstücksteilen ein 
zusammenhängendes Grünvolumen in Form von privaten Freiflächen / Hausgärten entsteht 
und das Plangebiet maßvoll verdichtet wird.  

6.1.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 

Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten  

Festsetzung 

Garagen und Stellplätze im Allgemeinen Wohngebiet sind innerhalb der in der 
Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Garagen und Stellplätze (Ga/St) bezeichneten 
Flächen zulässig.  

Begründung 

Die Stellplätze und Garagen liegen konzentriert im Bereich der privaten Erschließungsstraße 
und der T-Wendeflächen, um die privaten Freiflächen weitestgehend autofrei zu halten.  

Nebenanlagen für die Ver- und Entsorgung  

Festsetzung 

Anlagen und Gebäude, die der Versorgung des Allgemeinen Wohngebietes mit Wärme und 
elektrischem Strom dienen (z.B. Zentrale Heizanlagen, Blockheizkraftwerke), sind innerhalb 
der in der Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Nebenanlage Versorgung (NV) 
bezeichneten Fläche zulässig.                

Begründung 

Bei den Nebenanlagen, die der Versorgung des Wohngebietes mit Wärme und elektrischem 
Strom dienen, handelt es sich um Einrichtungen, die dem gesamten Gebiet und nicht nur 
Einzelnutzern dienen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, dass solche Anlagen im 
gesamten Geltungsbereich zulässig sind. Das Festsetzen eines konkreten Standorts erfolgt 
in Bezugnahme auf die dem Bebauungsplan zu Grunde liegende konkrete Planung, die 
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darauf abzielt, diese Nutzungen an bestimmten Standorten zu konzentrieren. Damit können 
die Emissionen, die üblicherweise mit solchen Anlagen einhergehen (Abgase, Geräusche) 
gebündelt werden. Eine diffuse Belastung des gesamten Plangebiets bleibt aus. 

Festsetzung 

Nebenanlagen für die Entsorgung von Abfällen (Abfallsammelplätze) sind innerhalb der in 
der Planzeichnung mit der Zweckbestimmung Abfallsammelplatz (Ab) bezeichneten 
Flächen zulässig.  

Begründung 

Die Errichtung von Abfallsammelstellen ist auf die in der Planzeichnung mit dem Zusatz „Ab“ 
gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen begrenzt. Auch hier wird das Ziel der 
Konzentration der Nutzungen verfolgt. So können Abfälle und Wertstoffe zentral gesammelt 
und von dort durch Entsorgungsbetriebe abgefahren werden. Auf die Anordnung einer 
Vielzahl von Tonnen wird somit verzichtet, was zu einer Erhöhung der Attraktivität  des 
geplanten Baugebietes beiträgt.  

Festsetzung  

Nebenanlagen im Sinne von Gartenboxen und Geräteschuppen sind nur in den dafür 
festgesetzten Flächen mit der Zweckbestimmung Nebenanlagen (N) bis zu einer Höhe von 
1,50 m und einer maximalen Grundfläche von 2,5 m² je Hauseinheit zulässig (§ 14 Abs. 1 
BauNVO). 

Begründung  

Die maximal zulässige Grundfläche der einzelnen Anlage wird dabei auf 2,5 m² beschränkt, 
um insbesondere bei der verdichteten Bauweise mit Reihenhäusern noch ausreichend große 
Freiflächen bzw. private Hausgärten gewährleisten zu können. 

Neben der Größe spielt auch die Anordnung der Nebenanlagen auf dem Grundstück eine 
wesentliche Rolle bei der Beurteilung des Gesamterscheinungsbildes des geplanten 
Wohngebietes. Durch die Dezentralisierung werden großflächige Sammelanlagen 
vermieden; jedem Wohngebäude ist eine Gartenbox unmittelbar zugeordnet, das jeweils im 
Bereich der privaten Freiflächen errichtet werden kann.  

6.1.5 Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)  

Festsetzung 

Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
mit der Zweckbestimmung Erschließungsfläche sind folgende Nutzungen zulässig soweit 
sie den gemeinschaftlichen Zwecken des Allgemeinen Wohngebietes dienen: 

• Nichtöffentliche Verkehrsanlagen wie Wohnwege und Zufahrten, 

• Leitungen und Anlagen zur internen Ver- und Entsorgung des Allgemeinen 
Wohngebietes und zum Anschluss an öffentliche Ver- und Entsorgungsnetze. 

Begründung 

Im Bebauungsplan sind die nichtöffentlichen Verkehrsanlagen und Leitungen sowie Anlagen 
zur Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung Erschließungsfläche festgesetzt. Die 
Gemeinschaftsanlagen sind als private Anlagen den künftigen Bewohnern zugeordnet und 
dienen damit einem eingeschränkten Nutzerkreis, nämlich den künftigen Bewohnern, der 
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künftigen Eigentümergemeinschaft des Gebietes. Ein unmittelbares öffentliches Interesse an 
diesen Flächen besteht nicht. Daher ist die Festsetzung von Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen zugunsten des Allgemeinen Wohngebietes die adäquate 
Festsetzung. Grundlage hierfür bildet das dem Bebauungsplan zugrunde liegende 
städtebauliche Konzept. 

6.1.6 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Festsetzung 

-siehe Planeintrag 
Entlang der östlichen Grenze des Allgemeinen Wohngebietes wird ein Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt festgesetzt.  

Begründung  

Die Wohngebäude im Allgemeinen Wohngebiet werden vollständig von der Straße „Weyroth“ 
aus erschlossen. Zum Schutz des Gehölzbestandes und zur Sicherung der Wohnqualität 
i.V.m. der Verhinderung von Durchgangsverkehr wird im Bereich der östlichen 
Grundstücksgrenze ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Um eine fußläufige 
Verbindung zwischen der Straße Weyroth und dem ausgebauten Teil der 
Humperdinckstraße zu schaffen, wird durch Planeintrag eine öffentliche Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerbereich) entlang der südlichen Grenze des 
Geltungsbereichs festgesetzt. So kann auch der Fuß- und Radverkehr im Wohnpark auf ein 
Minimum reduziert werden.  

6.1.7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB)  

Festsetzung 

Begrünung der Parkflächen  

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets sind im Bereich der abgegrenzten Flächen für 
Nebenanlagen 14 standortgerechte, heimische Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm, mind. 3xv mit Ballen 
(Vegetationsauswahl siehe beigefügte Pflanzliste 1A und 1B). Die Pflanzungen sind 
spätestens in der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit folgende Pflanzperiode vorzunehmen. 

Die festgesetzten Standorte sind lagemäßig nicht bindend. Verschiebungen sind bis zu   3 m 
zulässig. Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.  

Hinweis: Die Grenzabstände gemäß Nachbarrechtsgesetz sind einzuhalten.    

Begrünung der privaten Grünflächen  

Durch den Vorhabenträger erfolgt eine Eingrünung der einzelnen Grundstücke durch 
Pflanzung von Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Liguster, Hainbuche).  

Die festgesetzten Standorte sind lagemäßig nicht bindend. Verschiebungen sind bis zu   3 m 
zulässig. Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.  

Begründung 

Die Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen und Hecken auf den Gemeinschafts- und 
Sondereigentumsflächen sichert ein Mindestmaß an Grünstrukturen im Gebiet und dient 
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darüber hinaus der Begrenzung der auszugleichenden Eingriffe und damit auch des 
erforderlichen Ausgleichs.  

6.1.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft    
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 BauGB) 

Festsetzung 

Zuordnung von externen Ausgleichsflächen für die Eingriffe in Natur und Landschaft 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um bebauten Außenbereich nach § 35 BauGB. 
Den Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ werden folgende 
Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebietes zugeordnet. 

• Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern: 123 – 124  

Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. Auf dem 
Flurstück 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: Hochstamm, 
Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang gleichwertig/-artig 
durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypischen Sorten ist in der 
Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 

Die rd. 3.700 m² große Ausgleichsfläche wird den Eingriffen wie folgt zugeordnet: 

 

Begründung 

Durch die Offenhaltung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen in einer 
strukturarmen Umgebung sowie durch die ergänzende Baumpflanzung entstehen neue 
Biotopstrukturen. Die Eingriffe durch den Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und 
Humperdinckstraße“ können durch die Umsetzung der genannten Maßnahmen kompensiert 
werden.  

6.2 Örtliche Bauvorschriften  

6.2.1 Materialien zur Gestaltung der baulichen Anlagen  

Festsetzung 

Dächer sind nur aus nicht reflektierenden bzw. nicht glänzenden Materialien herzustellen.  

Begründung 

Die Festsetzung dient dazu, dass sich die Materialien zur Gestaltung der baulichen Anlagen 
in die umgebende Siedlungsstruktur einpassen. 
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6.2.2 Loggien/Wintergärten   

Festsetzung 

Im Allgemeinen Wohngebiet ist die Errichtung von baulichen Anlagen als Übergangsbereich 
zwischen Außen- und Innenraum im Sinne von Wintergärten und Loggien nicht zulässig.       

Begründung 

Die Errichtung von baulichen Anlagen als Übergangsbereich zwischen Außen- und 
Innenraum im Sinne von Wintergärten oder Loggien ist als nicht zulässig festgesetzt, um ein 
einheitliches und damit harmonisches Erscheinungsbild zu sichern. Hingegen sind 
Vorgarten- und Terrassenschränke sowie Vorgartenüberdachungen zulässig.                                                   

7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG   

Wie im Abschnitt 1.1 Planungsanlass und Planerfordernis ausgeführt, wird der 
Bebauungsplan im Vollverfahren aufgestellt. Aufgrund dessen ist eine formelle 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen sowie ein Umweltbericht nach § 2a 
BauGB zu erstellen.    

7.1 Auswirkungen auf die Umwelt    

7.1.1 Boden und Wasser 

Durch den Bau von Gebäuden, die Anlage von Stellplätzen sowie der neuen Straßenflächen 
und Fußwege kommt es zu einer Überbauung und Versiegelung von Bodenflächen in einem 
Umfang von 0,51 ha. Dies hat eine Überformung und Zerstörung der natürlichen 
Bodenstrukturen auf den derzeitig als Grünlandbrache genutzten Flächen zur Folge, d.h. der 
Boden kann seine natürlichen Funktionen, dazu gehören Regulations-, Produktions-, und 
Lebensraumfunktionen, nicht mehr wahrnehmen.  

Weitere Beeinträchtigungen des Bodens entstehen durch Befahren, insbesondere 
Bodenverdichtung, Aufschüttungen sowie durch Abgrabungen.  

Hinweise auf Altablagerungen bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.  

Durch die Überbauung und Befestigung offener Bodenflächen ergibt sich ein verstärkter 
oberirdischer Abfluss von Niederschlagswasser sowie eine Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate. Insgesamt werden ca. 0,51 ha offene Bodenfläche bei 
Realisierung des gesamten Bebauungsplans neu versiegelt.  

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungsplan) und Topografie des Grundstücks ist 
eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich.  

Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswassers erfolgt auf dem Grundstück 
(Stauraumkanal). Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den öffentlichen 
Mischwasserkanal.  

Oberflächengewässer sind nicht betroffen.  

7.1.2 Vegetationsstrukturen und Artenschutz  

Mit der Realisierung des Vorhabens werden rund 0,12 ha Gehölzstrukturen und 0,57 ha 
Ackerbranche sowie 0,10 ha Saumstrukturen in Anspruch genommen.  
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Im Geltungsbereich werden innerhalb gem. GRZ nicht bebaubaren Flächen folgende 
Biotopstrukturen entstehen: 

- Rund 0,28 ha begrünte Grünflächen mit Hecken (270m) aus heimischen 
Laubgehölzen auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen, 

- 14 Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den Grünflächen. 

Die Planfestsetzungen können die aufgeführten Verluste mindern aber nicht komplett im 
Gebiet kompensieren. Die internen Grünstrukturen stellen jedoch auch für die verbreiteten 
und ungefährdeten Arten nutzbare Lebensräume dar. Sie dienen darüber hinaus der 
Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die Neuversieglung, da im 
Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung eine Extensivierung der Bodennutzung erfolgt. 
Innerhalb des Geltungsbereichs können 0,31 ha der Neuversieglung im Umfang von 0,48 ha 
ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit von 0,17 ha muss auf externen Flächen 
kompensiert werden.  

Die Kompensation der Biotopverluste (Gehölze und Säume) und der Bodenneuversieglung 
erfolgt durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen auf externen Flächen (Gemarkung 
Planig, Flurstücke 123, 124) außerhalb des Geltungsbereiches.  

Im Sinne des § 44 BNatSchG relevante Beeinträchtigungen geschützter Arten betreffen im 
Gebiet die Gruppen Fledermäuse und Vögel.  

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) kann für potenziell vorkommende 
Fledermausarten ausgeschlossen werden, da keine Höhlen/Spaltenbäume betroffen sind.  

Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für potenziell vorkommende 
Fledermausarten nicht erfüllt. Aufgrund des geringen Baumverlustes und der weiterhin 
verbleibenden Lebensraumstrukturen südöstlich außerhalb des Plangebietes ist von einem 
Erhalt der ökologischen Funktion für die potenziell betroffenen Lokalpopulationen (z.B. 
Zwergfledermaus) auszugehen.  

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird nicht ausgelöst. Störungen von 
Fledermausvorkommen (Quartiere, Nahrungsräume) im Zusammenhang mit Bauaktivitäten 
(Lärm, Baustellenbeleuchtung) sind im betrachteten Fall nicht zu erwarten. Fledermäuse sind 
dämmerungs- und nachaktiv und jagen somit zu Tageszeiten, in denen keine Bauaktivitäten 
stattfinden. Vorbelastungen bestehen durch die vorhandene Straßenbeleuchtung der 
angrenzenden Wohnbebauung.  

Die Betroffenheit von Vogelnestern während der Brut kann durch geeignete Maßnahmen, 
insbesondere die Wahl des Rodungszeitpunktes außerhalb der Brutzeit verhindert werden.  

Bei den Brutvögeln ist zu erwarten, dass es sich bei dem Großteil des im Eingriffsbereich 
(potenziell) vorkommenden Artenspektrums um Arten handelt, die jedes Jahr neue Nester 
anlegen und bezüglich ihrer Brutstätten sehr variabel und wenig ortsgebunden sind. Horste 
von streng geschützten Greifvogelarten konnten im Rahmen der Geländebegehungen zur 
Biotoptypenkartierung nicht nachgewiesen werden. Baumhöhlen sind im Plangebiet 
ebenfalls keine festgestellt worden.  

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist für die Vogelarten bei Beachtung 
von Maßnahmen zur Vermeidung baubedingter Tötungen (Rodung außerhalb der Brutzeit) 
nicht erfüllt.  
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Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für weit verbreitete und 
ungefährdete Vogelarten bei Durchführung der Rodungszeiten außerhalb der Brutzeit nicht 
erfüllt.  

Da Laichgewässer im Gebiet fehlen, kann eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit 
geschützter Amphibienarten ausgeschlossen werden. Südexponierte Böschungen als 
potenzielle Reptilienhabitate sind ebenfalls nicht vorhanden. Weitere artenschutzrechtlich 
relevante Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten.  

7.1.3 Lokalklima 

Durch die Versiegelung von Flächen kommt es zu einer Veränderung der lokalen 
Klimabilanz. Die befestigten Flächen werden zukünftig zu Zeiten früherer Kaltluftproduktion 
die tagsüber gespeicherte Wärme zur Nachtzeit wieder abgeben und für eine Aufheizung der 
Umgebung sorgen.  

Es sind keine Faktoren erkennbar, die eine besondere, bzw. überdurchschnittliche Belastung 
gegenüber vergleichbaren Gebieten erwarten lassen. 

Durch die lockere Bebauung wird auch in Zukunft ein hoher Grünflächenanteil das Gebiet 
prägen. Die Baum- und Gehölzpflanzungen helfen Temperaturspitzen im Gebiet zu mindern.  

7.1.4 Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit 

Aus dem Neubaugebiet selbst sind keine negativen Beeinträchtigungen, außer in der 
Bauphase, auf die nähere Umgebung bzw. die Bewohner der angrenzenden bestehenden 
Bebauung zu erwarten, da innerhalb des Plangebietes vorrangig Wohngebäude zulässig 
sind. So schafft der Bebauungsplan durch die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlich 
geprägten Fläche die Voraussetzung zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und 
trägt damit auch zur Stabilisierung von Bewohnerstrukturen und von den eigenen Bewohnern 
bei. 

7.1.5 Landschaftsbild und Erholung 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild ergeben sich in erster Linie durch die Errichtung von 
Wohngebäuden und Straßen. Aufgrund der angrenzenden Nutzungen sind aber keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da durch das Vorhaben bereits vorhandene 
Gebäude durch weitere Wohnhäuser ergänzt werden.  

Durch die umfangreichen Heckenpflanzungen erfolgen eine Durchgrünung des 
Wohngebietes und eine Einbindung in das Ortsbild.  

Nachhaltige Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind durch das geplante Vorhaben auf-
grund der geringen Bedeutung der Fläche nicht zu erwarten. 

7.1.6 Auswirkungen auf den Verkehr    

Durch das geplante Wohngebiet wird neuer Ziel- und Quellverkehr entstehen. Im Folgenden 
ist eine Verkehrsabschätzung nach Bosserhoff (Hessisches Landesamt für Straßen- und 
Verkehrswesen: Handbuch für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik Heft 53/1-2006, 
Wiesbaden 2006) dargestellt.  

Bei 31 Wohneinheiten (WE) ergibt sich mit dem heute üblichen Ansatz von 1,5 Pkw/WE ein 
zu erwartender Pkw-Bestand für das neue Wohngebiet von 47 Kfz. Nach dem Ansatz von 
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Bosserhoff wird aus der Zahl der Nutzer, der mittleren Wegehäufigkeit, dem Anteil der MIV-
Nutzung zur Bewältigung der Wege und dem mittleren Besetzungsgrad der Fahrzeuge die 
zu erwartende Anzahl von Fahrten an einem Werktag bestimmt. Es sind folgende Werte 
anzusetzen: 

• Die Anzahl der Einwohner beträgt für das als allgemeines Wohngebiet ausgewiesene 

Plangebiet mit Reihenhausbebauung 2,0 (Erwachsene) Einwohner/WE. 

• Die mittlere Anzahl der Wege in Städten beträgt 3,8 Wege/Werktag. 

• Aufgrund der Lage und der Infrastruktur ist der Anteil der Pkw-Nutzung hoch 

anzusetzen. Es wird von einem Anteil von 70 % ausgegangen. 

• Der Besetzungsgrad beträgt 1,2 Personen/Pkw. 

Aus diesen Werten ergibt sich ein zu erwartendes Verkehrsaufkommen von 137 Kfz-
Fahrten/Tag durch die Bewohner des Neubaugebiets. In der Regel teilen sich die Fahrten je 
zur Hälfte in Quellfahrten aus dem Wohngebiet und in Zielfahrten in das Wohngebiet auf. 

In den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR), der 
Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV), Köln, sind normierte 
Tagesganglinien dargestellt. 

Nach diesen Angaben ist für die Morgenspitze bei der Nachfragegruppe Bewohner mit 15 % 
Quell- und 2,5 % Zielverkehr zu rechnen. Abends betragen die Werte 8 % Quell- und 14 % 
Zielverkehr. 

Daraus ergibt sich folgende Belastung: 

• Morgens : Quellverkehr: 21 Kfz;  Zielverkehr: 3 Pkw 

• Abends: Quellverkehr: 11 Kfz Zielverkehr: 19 Pkw. 

Es kann festgestellt werden, dass durch diese geringfügige Zunahme des motorisierten 
Individualverkehrs bei Realisierung des geplanten Wohngebietes für keine der vorhandenen 
öffentlichen Straßen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit zu erwarten sind.  

7.2 Sonstige Umweltauswirkungen  

Sonstige Umweltauswirkungen wie bspw. auch auf Sach- und Kulturgüter sind durch das 
geplante Vorhaben nicht zu erwarten. 
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8. STÄDTEBAULICHE KENNDATEN  

Flächenbezeichnung/Nutzung m² % 

Fläche des Geltungsbereichs  8.312 100 

Davon: 

Allgemeines Wohngebiet WA   

 

Davon überbaubare Baufläche 

(durch Hauptgebäude, Nebenanlagen, 

Stellplätze, Garagen, Zuwegungen) 

 

Davon private, nicht überbaubare Freiflächen 

7684 92 

4764 62 

2920 38 

Straßenverkehrsfläche 288 4 

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  340 4 

 

9. VERZEICHNIS DER GUTACHTEN  

 Zum Bebauungsplan wurden folgende Gutachten erstellt: 

- Geotechnik GmbH, Mainz: 

Geotechnisches Gutachten zu den Baugrundverhältnissen im Bereich der geplanten 

RH „Weyroth“, Bad Kreuznach vom 10.03.2015  

- L.A.U.B. Ingenieurgesellschaft mbH: 

Umweltbericht und zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, 

Kaiserslautern vom 25.11.2016 
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A  Umweltbericht gem. § 2 a BauGB 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 des BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

entsprechend der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert gemäß den gesetzlichen Vorgaben des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Baugesetzbuches 

(BauGB) das umweltrelevante Abwägungsmaterial.  

Der Umweltbericht soll gemäß § 2 BauGB die Auswirkungen der durch den Bebau-

ungsplan geplanten Vorhaben auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermitteln, be-

schreiben und bewerten. Er umfasst hierbei die unmittelbaren und mittelbaren Auswir-

kungen auf 

 Mensch, Tiere und Pflanzen, 

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie  

 die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

In dem Umweltbericht werden gleichzeitig die Grundlagen und Festsetzungen der im 

Planungsgebiet erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Natur-

schutzes gemäß §§ 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dargestellt.  

1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sowie Ziele des Umweltschutzes 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und 
Humperdinckstraße“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnut-

zung der landwirtschaftlich geprägten Fläche in Wohnnutzung im Südosten der Stadt 

Bad Kreuznach zu schaffen. Erschlossen wird der Bereich über die Anbindung an die 

Straßen „Weyroth“ bzw. „Hohe Bell“. Im Geltungsbereich wird ein Allgemeines Wohnge-

biet festgesetzt.  

Der Vorhabenträger (Deutsche Reihenhaus AG) plant auf einer Fläche von ca. 7.675 m² 

die Errichtung von 31 Reiheneigenheimen in offener Bauweise. Die sechs geplanten 

Hausgruppen bestehen aus vier bis sechs Wohneinheiten. Um ein harmonisches Ge-

samterscheinungsbild der Reihenhausanlage zu erzielen, werden Dachform und –farbe 

einheitlich ausgestaltet. Die Reihenhäuser werden mit Satteldach, Garagen mit Flach-

dach ausgeführt. Eine Unterkellerung erfolgt nicht; stattdessen sind für jedes Reihenei-

genheim ein Vorgartenschrank mit einer Grundfläche von maximal 3 m², ein Terrassen-

schrank sowie eine Gartenbox mit je einer maximalen Grundfläche von 2 m² vorgesehen. 

Da neben den Reiheneigenheimen und den Garagen insbesondere auch die 

Freiraumgestaltung das Erscheinungsbild einer Wohnanlage entscheidend prägt, wer-

den Vorgarten- und Terrassenschränke, Gartenboxen sowie Zäune und Hecken einheit-

lich durch den Vorhabenträger gestellt. 
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Das Freiraumkonzept sieht innerhalb des Plangebietes neben den privaten, nicht über-

baubaren Freiflächen (Hausgärten) auch gemeinschaftliche Grünflächen in einer Grö-

ßenordnung von etwa 560 m² vor. Diese beschränken sich auf die Durchgrünung der 

Stellplatzanlagen in Form von Baumanpflanzungen, Hecken und Bodendeckern. Der 

Großteil der Fläche kann damit von den Eigentümern privat genutzt werden. Dies mini-

miert die Erhaltungs- und Pflegekosten, die gemeinschaftlich genutzte Grünflächen mit 

sich bringen. 

Innerhalb des geplanten Wohngebietes werden sowohl Wege als auch Stellplätze mit 

versickerungsfähigem Pflasterbelag ausgeführt. 

Gegenüber den zulässigen Höchstwerten nach § 17 BauNVO sind die Nutzungspara-

meter reduziert worden um eine kleinteilige und aufgelockerte Bebauung zu erreichen.  

Zur Beschreibung der sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird auf 

die Ausführungen in der Begründung sowie den textlichen Festsetzungen verwiesen. 

 

1.1 Bedarf an Grund und Boden  

Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung für die einzelnen Teilbereiche des Bebauungsplans.  

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest. 

Die Grundflächenzahl wird im Wohngebiet auf 0,4 und die Geschossflächenzahl auf 
0,8 (siehe Planzeichnung) festgesetzt. 

Die festgesetzten Grundflachenzahlen und Geschossflachenzahlen gewährleisten eine 
bauliche Dichte, die der Lage des Plangebiets am Ortsrand im Übergang zur freien 
Landschaft angemessen Rechnung trägt.  

 
Tabelle 1: Übersicht Flächen Bestand/ Planung 

 Bestand (ha) Planung (ha) 

Überbaut/ versiegelt 0,04 0,55 

davon 

 Straße / Fußweg 0,04 0,06 
 WA GRZ 0,4 1 - 0,49 

 

Vegetationsflächen 

Säume 0,10 - 

Gehölzstrukturen2 0,12 14 Laubbäume 
   

Ackerbrache 0,57 

Nicht bebaubare Flächen3 - 0,28 

 

Gesamt 0,83 0,83 

 

                                                
1  In der Bilanzierung wird eine Überschreitung von 60% gemäß B-Plan berücksichtigt 
2  Bestand: BD4, BA1 

Planung: Begrünungsfestsetzungen (vgl. Kap. 9) 
3  Gemäß GRZ nicht überbaubare Fläche 
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1.2 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft, Pflanzen und Tiere, Landschaftsschutz 

und Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen Fachgeset-

zen, Verordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die bei der Auf-

stellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. Im Folgenden sind die wesentli-

chen zu beachtenden Zielsetzungen für die benannten Schutzgüter bezogen auf den 

Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ aufgeführt. 

Wesentliche Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange im Bauleitplan-

verfahren stellen vor allem das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) sowie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. 

1.3 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien 

§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemeinen 

Klimaschutz 

§ 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

§ 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege (...). 

§ 1 Abs. 6 Nr.8 BauGB Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft (...). 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 

Boden.  

§ 1, 14, 15 und 18 BNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen und 

zu entwickeln und soweit erforderlich wiederher-

zustellen, damit die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 

Lebensstätten und Lebensräume dauerhaft gesichert 

ist. 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, 

sind gemäß § 14 BNatSchG als „Eingriffe“ definiert. Sol-

che Eingriffe sollen gemäß § 15 BNatSchG grundsätz-

lich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und ge-

hen die Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall 

nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung anzustreben 

und ggf. verbleibende Eingriffe sind durch geeignete 

Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen. 

Gemäß § 1a BauGB und § 18 BNatSchG sind die als 

Folge eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zusätzlich 

zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 

der Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes im 

Zuge des Planungsverfahrens zu ermitteln sowie ent-
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sprechende Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan 

darzustellen bzw. festzusetzen. 

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Ge-

nehmigung von Vorhaben sind für die europäisch ge-

schützten Arten die in § 44(1) BNatSchG formulierten 

Zugriffsverbote zu beachten. Eine Artenschutzprüfung 

(ASP) kann in drei Stufen erfolgen: 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose 

geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrecht-

liche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu 

können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen 

Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des 

Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle relevanten 

Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn 

artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die 

betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-

Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorge-

zogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. ein Risikoma-

nagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, bei 

welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die ar-

tenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Hierzu ist 

gegebenenfalls ein spezielles Artenschutz-Gutachten 

einzuholen. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevo-

raussetzungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, 

Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine Aus-

nahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Gemäß Rücksprache mit dem Umweltreferat der Stadt 

Bad Kreuznach ist zunächst eine artenschutzrechtliche 

Vorprüfung (Stufe I) zu erstellen. Kann durch getroffene 

Vermeidungsmaßnahmen das Eintreten von Verbotstat-

beständen nicht ausgeschlossen werden, sind weitere 

Schritte erforderlich (Stufe II).  

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen erfolgte zu-

nächst eine Potenzialabschätzung zu Artenvorkommen 

innerhalb des Plangebietes und anhand einer Auswer-

tung der für das TK-Blatt 6113 gemeldeten Arten. Im 

November 2015 erfolgte eine Geländebegehung. Es 
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wird aufgezeigt, mit welchen Maßnahmen die Auslösung 

von Verbotstatbeständen vermieden werden kann.   

§ 1 a WHG Sicherung und Erhalt der oberirdischen Gewässer und 

des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Anfall 

von Abwasser ist soweit wie möglich zu vermeiden. Nie-

derschlagswasser soll nur in dafür zugelassene Anlagen 

eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei 

dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder 

versickert werden kann, und die Möglichkeit nicht be-

steht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches 

Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu las-

sen. 

§ 47 ff. WHG Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine nach-

teilige Veränderung seines mengenmäßigen und chemi-

schen Zustands vermieden wird. 

 

1.4 Ziele aus einschlägigen Fachplänen 

1.4.1 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Der Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2014)4 konkretisiert die Ziel-

setzungen des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-Pfalz.  

Die Stadt Bad Kreuznach (Mittelzentrum) wird dem „verdichteten Bereich mit disperser 
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur“ zugeordnet. Darüber hinaus ordnet der regiona-

le Raumordnungsplan der Stadt die besonderen Funktionen „Wohnen“ und „Gewerbe“ 
zu. 

Die besondere Funktion Wohnen erhalten die Städte/Gemeinden, die aufgrund ihrer 

Lage und Verkehrserschließung eine gute Erreichbarkeit i.S. von Zugangsmöglichkei-

ten gewährleisten. Bei den Standorten mit der besonderen Funktion „Gewerbe“ handelt 

es sich um Städte bzw. Gemeindegruppen, die bereits einen bedeutsamen Gewerbe-

ansatz aufweisen, dessen Bestandspflege und Weiterentwicklung Baulandausweisun-

gen über den Eigenbedarf hinaus erfordern. Dort liegen Standortfaktoren vor, die für 

eine Neuansiedlung von Betrieben besondere Anreize geben. 

Das Plangebiet wird als „sonstige Landwirtschaftsfläche“ dargestellt. Südlich grenzt ein 
„Regionaler Grünzug“ an. Im Raumordnungsplan aus dem Jahr 2004 ist die Fläche als 

„Siedlungsfläche Bestand“ ausgewiesen. 

                                                
4 Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungsplanes für das Anhörungsverfahren nach § 10 (1) Lan-
desplanungsgesetz Rheinland-Pfalz gemäß Beschlussfassung der Regionalvertretung vom 24.07.2014 
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Abbildung 1: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2014) 

 

1.4.2 Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach 

Im Flächennutzungsplan (FNP 2005) werden die Flächen als Wohngebiet dargestellt. 

Der B-Plan ist somit vollständig aus dem FNP entwickelt. 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem FNP 
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1.4.3 Landschaftsplan der Stadt Bad Kreuznach 

Im Landschaftsplan (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) werden für das Plangebiet keine 

konkreten Zielaussagen getroffen. Grundsätzlich kommt den Böden im Gebiet eine 

„mittlere“ Erosionsgefährdung durch Wasser zu. Die Leistungsfähigkeit des Bodens 
zur Pufferung, Filterung und Umwandlung von Stoffeinträgen in den Boden wird eben-

falls als „mittel“ eingestuft. Das Gebiet ist in Bezug auf die lokalklimatische Ausgleichs-

funktion von „mittlerer Bedeutung“. Als Zielsetzung wird u.a. die Förderung von Tritt-
steinfunktionen im landwirtschaftlich genutzten Raum formuliert. Als Entwicklungser-

fordernis werden die Siedlungsdurchgrünung und die Bildung strukturreicher Ortsrän-

der angegeben.  

 
Abbildung 3: Auszug aus dem Landschaftsplan, Karte Arten- und Biotopschutz (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan, Entwicklungskonzeption Nord (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) 
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1.4.4 Planung vernetzter Biotopsysteme Landkreis Bad Kreuznach 

In der Bestandskarte der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) für den Landkreis 

Bad Kreuznach sind keine Biotopstrukturen im Plangebiet dargestellt.  

In der Zielkarte wird für das Plangebiet die Darstellung „Schwerpunkträume: Entwick-

lung von Biotopstrukturen im Agrarraum“ angegeben. Als Biotopstrukturen werden 
Streuobstbestände und Wiesen und Weiden mittlerer Standorte abgebildet. (LfUG 

1998) 

 

1.5 Schutzgebiete, geschützte Biotoptypen, Flora und Fauna 

§ 27 Naturparke 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Soonwald-Nahe. Nach § 7 

(Ausnahmen) der Landesverordnung über den „Naturpark Soonwald-Nahe“ vom 

28.Januar 2005 gilt § 6 (Schutzbestimmungen) nicht für: 

„1. Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche Nutzung dar-

gestellt oder festgesetzt ist; dies gilt auch für einen künftigen Bauleitplan und dessen 

Aufstellung; bei der Aufstellung ist der Schutzzweck nach § 3 zu berücksichtigen; 

2. Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Bauge-

setzbuchs, (…)“ 

Somit widersprechen die Planungen nicht der Naturparkverordnung. 

Weitere Schutzgebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG befinden sich nicht im Plange-

biet und dessen näherer Umgebung.  

§ 32 Netz Natura 2000 

Ausgewiesene Natura-2000 Schutzgebiete befinden sich nicht im Plangebiet und des-

sen näher Umgebung. Das FFH-Gebiet „Untere Nahe“ liegt in 2,5 km Entfernung nörd-

lich der Stadt Bad Kreuznach. In 2 km Entfernung südlich des Plangebietes liegt das 

Vogelschutzgebiet „Nahetal“. 

Auswirkungen können aufgrund der Lage des Plangebietes und der Entfernung zu den 

Schutzgebieten ausgeschlossen werden. 

Landesbiotopkartierung Rheinland-Pfalz 

Bei der Kartierung wurden keine geschützten Biotoptypen gemäß § 30 BNatSchG er-

fasst. In der Biotopkartierung des Landes erfasste Flächen befinden sich ebenfalls 

nicht im Plangebiet und der näheren Umgebung. 

Vorkommen und Lebensräume geschützter Arten nach § 7 BNatSchG wurden im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans festgestellt. Genauere Erläuterungen finden 

sich in Kapitel 2.2.2.  
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Fauna 

Systematische Kartierungen wurden aufgrund der anthropogenen Überprägung und 

Größe des Gebietes nicht durchgeführt. Anhand der vorherrschenden Biotoptypenaus-

stattung können jedoch Rückschlüsse auf das faunistische Arteninventar, welches im 

Plangebiet zu erwarten ist, geschlossen werden. Insbesondere erfolgt dies unter Be-

rücksichtigung potenzieller Vorkommen streng geschützter Arten im Sinne der §§ 7 

und 44 BNatSchG. Es erfolgte des Weiteren eine Auswertung des Landschaftsplanes 

und der Artendaten (ARTeFAKT RLP) für das TK-Blatt 6113. 

Im Gebiet ist vor allem mit besonders geschützten Vogelarten zu rechnen. Darüber 

hinaus ist eine Nutzung als Jagdgebiet von Fledermäusen (alle streng geschützt) 

wahrscheinlich.  

Vorkommen von geschützten Arten weiterer Artengruppen sind aufgrund der Bio-

topausstattung nicht zu erwarten bzw. wurden nicht festgestellt.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanz für die genannten Artengruppen ergibt sich nur, 

wenn Quartiere oder genutzte Nester zerstört werden. Inwieweit die genannten Arten 

jeweils aufgrund ihrer Lebensraumansprüche durch das Vorhaben tatsächlich betrof-

fen sind, ist zusammenfassend in Kapitel 2.2.2 des vorliegenden Berichts dargestellt.  

Die Betroffenheit von Vogelnestern während der Brut kann durch geeignete Maßnah-

men, insbesondere die Wahl des Rodungszeitpunktes außerhalb der Brutzeit verhin-

dert werden. 

Flora 

Aufgrund der überwiegenden Nutzung des Plangebietes als Ackerfläche, teilweise als 

Gehölzbestand und Weg mit Säumen wurden keine geschützten oder gefährdet Pflan-

zenarten festgestellt und sind auch nicht zu erwarten. 

 

2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-

heblich beeinflusst werden 

Die Fläche des geplanten Geltungsbereiches wurde bis 2014 landwirtschaftlich als 

Acker genutzt. Im November 2015 erfolgte eine Biotopkartierung im Plangebiet (vgl. 

Plan Nr. 1). Im Nordwesten und Süden grenzt vorhandene Wohnbebauung an das 

Plangebiet an. Im Osten befindet sich ein Feldgehölz, nördlich schließen landwirt-

schaftlich genutzte Flächen an.   

2.1.1 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Das Gebiet befindet sich im direkten Anschluss an vorhandene Wohnbebauung. Es 

bestehen Vorbelastungen durch die Immissionen der vorhandenen klassifizierten Stra-

ße.  
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Die Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau weiß für den 

Geltungsbereich ein lokal hohes Radonpotenzial (> 100 kBq/m³) zumeist eng an tekto-

nische Bruchzonen und Kluftzonen gebunden auf. (LGB 2015) 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem ein 

erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden 

kann. Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 

dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauher-

ren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Bei normaler Bauweise (Stand der Technik) sind keine besonderen Vorsorgemaßnah-

men nötig, wenn ausgeschlossen werden kann, dass eine geologische Störung unter 

dem Baugebiet vorliegt.  

 

2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte durch eine Begehung Anfang November 2015 

auf der Grundlage von Luftbildern (2014) und einer aktuellen Vermessung. Einstufung 

und Bezeichnung richten sich nach dem Biotoptypenschlüssel der Biotopkartierung 

Rheinland-Pfalz (OSIRIS-Schlüssel). Das Biotoptypenverzeichnis wurde durch Zusätze 

und Nachträge in Teilen ergänzt.  

Der Bestand der Biotoptypen wird in Plan Nr. 1 „Bestand Biotoptypen“ dargestellt bzw. 
im Folgenden näher beschrieben: 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches wird durch eine einjährige Schwarzbra-

che (HB0) geprägt. Im Jahr 2014 wurde die Fläche noch landwirtschaftlich bewirtschaf-

tet. Die ruderalisierte Fläche wird durch flächendeckenden Aufwuchs von Rumex cris-

pus (Krauser Ampfer) dominiert. Die Art ist Zeiger für Stickstoffreichtum und Bodenstö-

rungen. Darüber hinaus wurden mit Beifuß (Artemisia vulgaris), Goldrute (Solidago ca-

nadensis) und Brennnessel (Urtica dioica) weiter Pionierarten und Störungszeiger er-

fasst. Die Böschung (BD4) im Westen zur Weyrothstraße ist mit Apfelbäumen (Malus 

spec.), Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides) sowie Wildrosen 

(Rosa spec.) und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) bewachsen. Im Osten grenzt an 

die Ackerbrache ein Feldgehölz (BA1) an. Eine Teilfläche des Feldgehölzes liegt in-

nerhalb des Geltungsbereiches. Prägende Baumarten im von Sträuchern dominierten 

Gehölzbestand sind Feldahorn, Spitzahorn und Esche (Fraxinus excelsoir). In der 

Strauchschicht dominieren Roter Hartriegel, Liguster (Ligustrum vulgare), Schlehe 

(Prunus spinosa) und Wildrosen. Zwischen dem Feldgehölz und der Ackerbrache ist 

ein ruderalisierter Saumstreifen (HM4a/KB1) ausgebildet. Ein unbefestigter Trampel-

pfad (VB7) führt von angrenzendem Wohngebiet um die Ackerbrache herum Richtung 

Nordosten.  

Vorkommen geschützter und gefährdeter Pflanzen wurden nicht nachgewiesen und 

sind innerhalb der überwiegend struktur- und artenarmen Biotope auch nicht zu erwar-

ten.  
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Bewertung der Biotoptypen 

Die kartierten Biotoptypen wurden in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit innerhalb des 

Naturhaushaltes und hier insbesondere in Bezug auf ihre Wertigkeit für den Arten- und 

Biotopschutz bewertet und in fünf Wertstufen eingeordnet (vgl. Plan Nr. 2). Nachfol-

gend wird jeweils erläutert, welche Kriterien für die Einordnung der Biotoptypen in ihre 

Wertstufe bestimmend sind (in Anlehnung an KAULE (1991), BASTIAN & SCHREI-

BER (1999), SCHLEYER et al. (2008)):  

Flächen und Elemente mit sehr geringer Bedeutung oder auch negativen Aus-

wirkungen für den Naturhaushalt 

Biotoptypen, die kaum von einheimischen Arten besiedelt werden können oder nur 

sehr eingeschränkt und weitgehend ohne Bedeutung für den Naturhaushalt sind, ge-

hören in diese Kategorie.  

Flächen und Elemente mit geringer Bedeutung 

Biotoptypen, die nur eine geringe Zahl einheimischer Arten beherbergen, leicht wie-

derherstellbar sind und häufig auftreten, gehören in diese Kategorie. Sie weisen in der 

Regel (z.B. aufgrund ihrer Nutzungsart und -intensität) eine deutliche Strukturarmut 

auf oder unterliegen häufigen menschlichen Störungen und bieten dadurch nur einer 

geringen Zahl von Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. 

Flächen und Elemente mit mittlerer Bedeutung 

Biotoptypen mit mittleren Zahlen an einheimischen Tier- und Pflanzenarten, die zudem 

durch geeignete Maßnahmen kurz- bis mittelfristig in ihrer Bedeutung deutlich aufge-

wertet werden könnten, gehören in diese Kategorie. 

Flächen und Elemente mit hoher Bedeutung 

Biotoptypen, die wichtige Funktionen im Naturhaushalt erfüllen, werden in dieser Wert-

stufe erfasst. Hierunter fallen beispielsweise naturnahe Biotoptypen, die durch anthro-

pogene Beeinträchtigungen in ihrem Wert gemindert sind. Oder aber Bestände auf 

mittleren Standorten, die durch extensive Nutzungsformen zu artenreichen Biotopen 

mit einem inzwischen seltenen Inventar an Pflanzen- und Tierarten geworden sind. 

Kleinstrukturen, die den Strukturreichtum eines Gebietes erheblich erhöhen und wich-

tige Vernetzungselemente darstellen, werden ebenfalls hoch bewertet. Im Allgemeinen 

sind diese Flächen nur mittel- bis langfristig an anderer Stelle in vergleichbarer und 

gleichwertiger Ausprägung wieder herstellbar. 

Flächen und Elemente mit sehr hoher Bedeutung 

Biotoptypen, die besonders wichtige Funktionen im Naturhaushalt erfüllen und / oder 

überhaupt nicht bzw. nicht in einem mittelfristigen Zeitraum an anderer Stelle in ver-

gleichbarer und gleichwertiger Ausprägung wiederhergestellt werden können oder ge-

setzlich besonders geschützt sind, werden in dieser Wertstufe erfasst. Wegen ihrer 

engen Bindung an Sonderstandorte sind solche Biotope meist selten und stark gefähr-

det.   
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Die Einstufung der erfassten Einheiten ist in nachfolgender Tabelle zusammenfassend 

dargestellt:  

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen  

 Biotoptyp Wertstufe 

code Bezeichnung sehr  

gering  

gering mittel hoch sehr 

hoch 

BA1 Feldgehölz   x   

BB0 Gebüsch   x   

BD4 Gehölzstreifen   x   

HB0 Ackerbrache  x x   

HM4a/ 

KB1 

Trittrasen/ 

Ruderl. trockener Saum 

 x    

HM6 Höherwüchsige Gras-

fläche 

 x    

VB7 Trampelpfad  x    

 

Insgesamt betrachtet handelt es sich bei dem Plangebiet um eine Fläche von 

überwiegend geringer bis mittlerer Wertigkeit für den Biotop- und Artenschutz. 

Der überwiegende Teil der Flächen ist durch eine intensive Nutzung geprägt. 

Das zu erwartende Artenspektrum setzt sich weitgehend aus ungefährdeten und 

landesweit verbreiteten Arten zusammen. Es handelt sich überwiegend um Arten 

des Siedlungsraumes mit Übergang zur freien Landschaft und Arten der Feldflur.  

 

Tiere 

Um Informationen zum vorkommenden Artenspektrum zu erhalten wurde eine Gelän-

debegehungen zur Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführt. Des Weiteren wur-

den Artenmeldungen aus dem Portal Artenfinder RLP und ARTeFAKT (2 x 2 km Ras-

ter, TK 6113) und dem Landschaftsplan ausgewertet. Bei der Geländebegehung wur-

de auf Altnester und Höhlenbäume geachtet.   

Aufgrund der anthropogen geprägten Umgebung (Wohngebiete, Straßen, Acker) so-

wie Nutzungen im Plangebiet (Wege) bestehen Vorbelastungen in Form von Verkehrs-

lärm sowie Unruhe durch Fußgänger (auch mit Hunden). Das zu erwartende Arten-

spektrum der Brutvögel dürfte sich daher aus störungsunempfindlichen Kulturfolgern 

zusammensetzen.  

Bei der Begehung und Überprüfung des Baumbestandes wurden keine Baumhöhlen, 

die als Neststandort für größere Arten wie Hohltaube oder Schwarzspecht geeignet 

wären, entdeckt. Auch größere Nester/Althorste, z.B. von Greifvögeln oder Elstern, 

konnten nicht festgestellt werden.  

Nachfolgende Tabelle zeigt auf Basis der ausgewerteten Unterlagen und der Gelän-

debegehung diejenigen Arten, für die das Plangebiet eine grundsätzliche Habitateig-

nung darstellt. Arten, die nur als Nahrungsgast vorkommen, sind nicht nochmal extra 
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hervorgehoben, da Flächen mit vergleichbarer Ausstattung im direkten Umfeld verblei-

ben und somit Ausweichräume bestehen.  

 

Gesetzlicher Schutz:  

Alle europäischen Vogelarten sind nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. Darüber 

hinaus sind bestimmte Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützt (mit „§§“ gekenn-

zeichnet) sowie nach EG-ArtSchVO Nr.338/97 streng geschützt (mit „§§§“ gekennzeichnet). 

 

Gefährdungsstufen nach den Roten Listen: 

Rote Liste Deutschland (D) (Südbeck et al. 2007): 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark ge-

fährdet, 3 = Gefährdet, R = Extrem selten; V = Vorwarnliste). 

Rote Liste Rheinland-Pfalz (RP) (Simon et al. 2014): 0 = Ausgestorben 1 = Vom Aussterben be-

droht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, 4 = Potenziell gefährdet, R = selten, geographische 

Restriktion, V = Vorwarnliste, II = Durchzügler. n.b.: nicht bewertet in Simon et al. 2014 wurden 

alle Arten, deren Bestandsituation unbekannt ist. Gleiches gilt für nicht regelmäßige Brutvögel 

und Neozoen.  

 

wissenschaftlicher Name deutscher Name RL-RP RL-D FFH/VSR Schutz 

Turdus merula Amsel       § 

Motacilla [alba] alba Bachstelze       § 

Acanthis flammea Birkenzeisig       § 

Parus caeruleus Blaumeise       § 

Linaria cannabina Bluthänfling V V/V w   § 

Fringilla coelebs Buchfink       § 

Dendrocopos major Buntspecht       § 

Sylvia communis Dorngrasmücke       § 

Garrulus glandarius Eichelhäher       § 

Pica pica Elster       § 

Spinus spinus Erlenzeisig       § 

Alauda arvensis Feldlerche 3 3   § 

Locustella naevia Feldschwirl   V   § 

Passer montanus Feldsperling 3 V   § 

Phylloscopus trochilus Fitis       § 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer       § 

Sylvia borin Gartengrasmücke       § 

Hippolais icterina Gelbspötter 2   
sonst.Zugv

ogel 
§ 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel, Dompfaff       § 

Serinus serinus Girlitz       § 

Emberiza citrinella Goldammer       § 

Muscicapa [striata] striata Grauschnäpper       § 

Carduelis chloris Grünfink, Grünling       § 

Parus cristatus Haubenmeise       § 

Erithacus ochruros Hausrotschwanz       § 

Accentor modularis Heckenbraunelle       § 
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wissenschaftlicher Name deutscher Name RL-RP RL-D FFH/VSR Schutz 

Phasianus colchicus Jagdfasan       (§) 

Sylvia curruca Klappergrasmücke V     § 

Sitta europaea Kleiber       § 

Parus major Kohlmeise       § 

Cuculus canorus Kuckuck V V/3 w   § 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke       § 

Erithacus megarhynchos Nachtigall       § 

Lanius collurio Neuntöter V   Anh.I: VSG § 

Perdix perdix Rebhuhn 2 2   § 

Columba palumbus Ringeltaube       § 

Erithacus rubecula Rotkehlchen       § 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen   V 
sonst.Zugv

ogel 
§ 

Turdus ericetorum Singdrossel       § 

Sturnus vulgaris Star V     § 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig       § 

Phylloscopus collybita Zilpzalp       § 

Tabelle 2: potenzielles Vogelartenspektrum im Plangebiet 

 

Potenziell sind Vorkommen von insgesamt 42 Vogelarten im Plangebiet möglich.  

Das zu erwartende Artenspektrum der Brutvögel umfasst überwiegend Kleinvögel der 

Siedlungsbereiche, Gehölze und Halboffenlandschaft. Darüber hinaus kann aufgrund 

der Ressourcenverfügbarkeit (Niststandorte, Futter) die zwischenartliche Konkurrenz 

bedingen, dass nur ein Teil der potentiellen Brutvogelarten überhaupt vorkommen 

kann. Im Plangebiet konnten keine Höhlenbäume und Altnester festgestellt werden.  

Das landesweit gefährdete Rebhuhn (RL 2) könnte das Plangebiet als Nahrungsraum 

aufsuchen. Geeignete Brut- oder Ruheplätze sind aufgrund der Störwirkungen durch 

Hunde nicht vorhanden.  

In der Zusammenschau dürfte die tatsächliche Vogelgemeinschaft eher individuenarm 

und aus den verbreiteten Arten des Siedlungsrandes bestehen und gegenüber dem 

potenziell möglichen (Tabelle 2) eher ein begrenztes Artenspektrum zeigen.  

Fledermäuse 

Konkrete Nachweise von Fledermausarten im Plangebiet liegen nicht vor. Aufgrund 

der Siedlungsnähe ist von jagenden Zwergfledermäusen im Plangebiet auszugehen. 

Da die Arten opportunistisch jagen, ist davon auszugehen, dass die Flächen im Plan-

gebiet zwar Teil des potenziellen Nahrungsraumes, nicht aber essentiell für den Erhalt 

der bekannten und potenziellen Vorkommen sind.  

Baumhöhlen, die als Quartiere von baumhöhlenbewohnenden Arten genutzt werden 

könnten sind nicht vorhanden. 

Reptilien  

Vier Reptilienarten (Blindschleiche, Mauereidechse, Zauneidechse, Waldeidechse) 

sind für das Messtischblatt 6113 Bad Kreuznach gemeldet.  
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Blindschleiche und Waldeidechse sind im Gegensatz zu den vorgenannten Arten le-

bendgebärend (Ovovivipar) und nicht auf sonnenbegünstigte Areale angewiesen. Die 

Waldeidechse bevorzugt darüber hinaus Areale mit höherer Luftfeuchtigkeit. Die Blind-

schleiche ist eurytop, sie nutzt also ohne besondere Spezialisierung eine Vielzahl un-

terschiedlicher Biotope. Dazu gehören auch Wegränder, Gärten der Siedlungsränder 

u.ä. 

Da Kleinstrukturen in südexponierter Lage fehlen, ist zumindest mit Vorkommen von 

Blindschleiche und Waldeidechse in den vorhandenen Gärten im Westen des Plange-

bietes zu rechnen. Die Arten fallen jedoch nicht unter die artenschutzrechtlichen Best-

immungen des § 44 BNatSchG. 

Arten sonstiger Artengruppen 

Mit Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus den weiteren für das MTB 

gemeldeten Artengruppen (Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Sonstige) ist nicht zu 

rechnen, da geeignete Habitatstrukturen im Plangebiet nicht ausgebildet sind.  

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Rodungszeitbeschrän-

kung) und Durchführung von grünordnerischen Pflanzmaßnahmen, kann ein 

Eintreten von Verbotstatbeständen verhindert werden. Weitere Untersuchungen 

(Stufe II) sind nicht erforderlich.  

 

2.1.3 Schutzgut Boden 

Den geologischen Untergrund des Gebietes bilden ältere Terrassen (Mittel-, Haupt- 

und Höhenterrassen). Es handelt sich um Schichten aus Kies bis Sand, sandig bis kie-

sig und z.T. lehmige Schichten des Pleistozän-Tertiär. 

Vorherrschende Bodenart sind Parabraunerden aus Lehm und Ton und Regosole aus 

Flusssandkies (Pleistozän-Tertiär). Das Gebiet ist der Bodengroßlandschaft (BGL) der 

Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete zu zuordnen.  

Es handelt sich um Standorte mit mittlerem Wasserspeicherungsvermögen und mit 

schlechtem bis mittleren natürlichen Basenhaushalt.  

Im Plangebiet sind Vorbelastungen des natürlichen Bodengefüges durch die landwirt-

schaftliche Nutzung vorhanden.  

2.1.4 Schutzgut Wasser 

Allgemeine hydrogeologische Situation 

Der Hauptgrundwasserleiter im Einzugsgebiet wird durch die Schichten des Mainzer 

Beckens (Tertiär) gebildet. Es liegt ein silikatischer Porengrundwasserleiter vor. Das 

im Plangebiet anstehende Grundwasser fließt Richtung Westen zur Nahe. 
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Abbildung 5: Trinkwasserschutzgebiet östlich des Plangebietes (GeoExplorer RLP 2015) 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung befinden sich keine 

Oberflächengewässer.  

 

2.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Das Regionalklima in Bad Kreuznach wird durch die umliegenden Gebirge (Hunsrück, 

Soon, Binger Wald, Taunus, Rheinhessisches Tafel- und Hügelland, Nordpfälzer Berg-

land) mitbestimmt. Durch seine Lage ist Bad Kreuznach in Bezug auf Sonnenschein-

dauer, Niederschlag und Wind begünstigt, da die umliegenden Gebirge durch ihre 

Lee-Wirkung (dem Wind abgewandte Seite) den Wind und durch absinkende Luftbe-

wegungen auch die Regenwolken abschwächen und dadurch geringere Niederschläge 

und höhere Sonnenscheinwerte bewirken (Umweltbericht Bad Kreuznach 2000). 

Besonders durch die Lee-Wirkung der im Westen vorgelagerten Höhenzüge stellt der 

Raum Bad Kreuznach das niederschlagsärmste Gebiet in der Bundesrepublik 

Deutschland dar. Die mittlere Niederschlagsmenge lag in Bad Kreuznach in dem Zeit-

raum 1961 bis 1990 bei 517 mm pro Jahr. In dem Zeitraum von 1961 bis 1999 erreich-

te die mittlere Temperatur im Jahr 9,5°C. Vorherrschende Windrichtung ist Südwest 

und West. 

Regionalklimatisch betrachtet befindet sich das Plangebiet innerhalb einer Fläche mit 

klimatischer Funktion („Luftaustauschbereiche und Wirkräume“- LEPIV). Dies bedeu-

tet, dass das Plangebiet im Bereich eines thermisch stark belasteten Luftaustauschbe-
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reiches (geringe Durchlüftung und thermische Belastung in den Sommermonaten) 

liegt, der sich über das gesamte großräumige Nahetal ausdehnt.  

Die landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche dient als Kaltlustentstehungsgebiet. Über 

den nach Westen abfallenden Hang strömt Kaltluft Richtung der vorhandenen Wohn-

bebauung. Der Gehölzbestand fungiert als lokaler Frischluftproduzend. Im näheren 

Umfeld Richtung Osten schließen großflächige Rebflächen an.  

Im Landschaftsplan wird dem Plangebiet eine lokalklimatische Ausgleichsfunktion von 

mittlerer Bedeutung zu gesprochen.  

2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

Die im Plangebiet vorhandenen Vegetationsstrukturen sind von mittlerer Wertigkeit für 

den Arten- und Biotopschutz. Das Gebiet wird von einer ehemals intensiv landwirt-

schaftlich genutzten Ackerfläche und Gehölzstrukturen im Osten geprägt. Die direkt 

angrenzenden Flächen sind anthropogen durch Wohnbebauung überprägt. Richtung 

Norden und im Anschluss an den Gehölzbestand im Osten schließen sich weitläufige 

Rebflächen an (Galgenberg). Der Gehölzbestand im Osten des Plangebietes stellt ein 

landschaftlich wertvolles Element in der angrenzenden monotonen Rebfläche dar. 

Gleichzeit fungiert es als Eingrünung der Wohnbebauung aus östlicher Richtung.  

Südlich des Geltungsbereiches befindet sich ein Trampelpfad, welcher die Wohngebie-

te an der Humperdinckstraße im Osten und der Weyroth-Straße im Westen verbindet. 

Entlang des Gehölzbestandes im Osten des Geltungsbereiches führt ein Grasweg 

welcher Richtung Norden in die Rebflächen führt und an weitere Wirtschaftswege an-

knüpft. Die genannten Wege werden insbesondere von Bewohnern mit Hunden der 

angrenzenden Wohngebiete genutzt. Ausgesprochene Attraktionen – sei es land-

schaftlich (Ausblicke etc.), kulturell oder gastronomisch, fehlen im Plangebiet. Es ist 

von lokaler Bedeutung für die direkt angrenzende Wohnbebauung.  

2.1.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bedeutsame Kultur- und Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plange-

biet nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt.  

 

2.2 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des allgemei-

nen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 

Folgende Wirkfaktoren sind zu erwarten: 

Baubedingte Wirkungen 

 Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch Abgrabungen und Aufschüttun-

gen, Versiegelung, Bodenverdichtung. 

 Lärm- und Abgasemissionen durch Baumaschinen während der Bauphase. 
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Anlagenbedingte Wirkungen 

 Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Überbauung von rund 0,48 ha5, 

 Verluste von rund 0,12 ha Gehölzstrukturen, 

 Verluste von rund 0,57 ha Ackerbrache,  

 Überplanung von rund 0,10 ha Säume, Böschungen, 

 Erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung, 

 Änderung des Lokalklimas durch die aufheizende Wirkung von versiegelten Flä-

chen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Geringfügige Erhöhung des Anliegerverkehrs.  

 

2.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit 

Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie gesundheit-

liche Beeinträchtigungen zu verstehen. Zu nennen sind hier insbesondere Lärm und 

Schadstoffimmissionen durch den Verkehr. 

Belastungen durch Lärm und Staub entstehen beim Bau der neuen Gebäude und Zu-

fahrtsstraßen. Bei diesen baubedingten Belastungen handelt es sich aber um temporä-

re Störungen, die auch geringe Störungen für die Anlieger mit sich bringen. 

Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen sind aufgrund der angren-

zenden Nutzungen nicht zu erwarten. Die neuen Straßen werden verkehrsberuhigt an-

gelegt.  

Bodenbelastungen, die eine Nutzung des Geländes beeinträchtigen könnten, sind 

nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vorhanden. In Bezug auf das Radongefähr-

dungspotenzial sind bei ordnungsgemäßer Bauausführung der Gebäude (Stand der 

Technik) keine Gefährdungen zu erwarten.  

 

2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Vegetationsbestände 

Mit der Realisierung des Vorhabens werden rund 0,12 ha Gehölzstrukturen und 

0,57 ha Ackerbrache sowie 0,10 ha Saumstrukturen in Anspruch genommen.  

Im Geltungsbereich werden innerhalb gemäß der GRZ nicht bebaubaren Flächen fol-

gende Biotopstrukturen entstehen: 

 rund 0,28 ha begrünte Grünflächen mit Hecken (270 m) aus heimischen Laubge-

hölzen auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen, 

 14 Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den Grünflächen. 
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Die Pflanzfestsetzungen können die aufgeführten Verluste mindern aber nicht komplett 

im Gebiet kompensieren. Die internen Grünstrukturen stellen jedoch auch für die ver-

breiteten und ungefährdeten Arten nutzbare Lebensräume dar. Sie dienen darüber 

hinaus der Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die Neuversiege-

lung, da im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung eine Extensivierung der Boden-

nutzung erfolgt. Innerhalb des Geltungsbereichs können 0,28 ha der Neuversiegelung 

im Umfang von 0,51 ha ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit von 0,23 ha 

muss auf externen Flächen kompensiert werden. 

Die Kompensation der Biotopverluste (Gehölze und Säume) und der Bodenneuversie-

gelung erfolgt durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen auf externen Flächen 

(Gemarkung Planig, Flurstücke 123,124) außerhalb des Geltungsbereiches.  

Nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Eingriffe sowie der vorgese-

henen Ausgleichsmaßnahmen:   

 

Eingriffe Kompensationsmaßnahmen 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Gehölzverlust (0,12 ha) Obstbaumpflanzung 10 St. (Gemarkung Planig) 

 Laubbaumpflanzung 14 St. im Gebiet  

 Heckenpflanzungen (Gärten) 270 m 

Inanspruchnahme Ackerbrache (0,57 ha) Schafbeweidung (Gemarkung Planig) 0,37 ha 

Verlust Säumen/Böschungen (0,10 ha) Nicht bebaubare Flächen gem. GRZ (0,31 ha) 

Schutzgut Boden/Wasser  

Neuversiegelung (0,51 ha) Schafbeweidung (Gemarkung Planig) 0,37 ha 

 Nicht bebaubare Flächen gem. GRZ (0,28 ha) 

Summe: 0,51 ha Summe: 0,65 ha 

Schutzgut Landschaftsbild 

Veränderung durch Bebauung Baum- und Gehölzpflanzungen (siehe oben) 

 

                                                                                                                                          
5 Maximal mögliche Versiegelung durch Verkehrsflächen und gemäß festgesetzter GRZ abzüglich der 

Bestandversiegelung 
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Arten 

Im Sinne des § 44 BNatSchG relevante Beeinträchtigungen geschützter Arten betref-

fen im Gebiet die Gruppen Fledermäuse und Vögel: 

 Fledermäuse 

Es werden keine Quartiere (Sommer- u. Winterquartiere) sowie essenzielle Nahrungs-

räume der potenziell im Gebiet vorkommenden und nachgewiesenen Tiere in An-

spruch genommen. Auch sind keine baubedingten Störungen anzunehmen.  

Durch die Rodung der Gehölze und die anschließende Bebauung kommt es zu Struk-

turänderungen bei gewohnten Flugrouten der Fledermäuse im Gebiet. Auch durch na-

türliche Faktoren wie Windwurf und Waldbrände entstehen Änderungen in Fleder-

maushabitaten. Untersuchungen von ASCHOFF et al. (2005) zeigen, dass sich Fle-

dermäuse rasch an Habitatveränderungen anpassen und neue Flugrouten wählen. Es 

ist daher zu erwarten, dass sich Fledermäuse ihre Flugrouten auch an neue Strukturen 

im Eingriffsbereich wie Gebäude und Wege anpassen werden. Potenzielle Beeinträch-

tigungen von Jagdhabitaten und Flugrouten sind daher als unerheblich zu werten. 

Als anlagebedingte Wirkungen verbleiben ggf. Beeinträchtigungen durch die Straßen-

beleuchtung. Diese sind aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung im Umfeld aber 

nicht als erheblich einzustufen. Durch den Einsatz von LED-Technik lässt sich das 

Konfliktpotenzial weiter mindern.   

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) kann für potenziell vorkommen-

de Fledermausarten ausgeschlossen werden, da kein Höhlen/Spaltenbäume betroffen 

sind.   

Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für potenziell vorkom-

mende Fledermausarten nicht erfüllt. Aufgrund des geringen Baumverlustes und der 

weiterhin verbleibenden Lebensraumstrukturen südöstlich außerhalb des Plangebietes 

ist von einem Erhalt der ökologischen Funktion für die potenziell betroffenen Lokalpo-

pulationen (z.B. Zwergfledermaus) auszugehen. Der Betrachtungsraum bietet auch 

nach der Umgestaltung/Umnutzung weiterhin geeignete Nahrungshabitate im Bereich 

von Grünflächen, Gärten und Saumstrukturen. Beeinträchtigungen für die Lokalpopu-

lation sind in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten. Höhlenbäume werden durch 

die Maßnahme nicht gerodet. 

Da weiterhin der überwiegende Teil der Gehölzstrukturen südöstlich des Geltungsbe-

reiches bestehen bleiben und keine Höhlenbäume verloren gehen, bleibt die ökologi-

sche Funktion von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten potenziell betroffener Fledermäu-

se im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen.  

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird nicht ausgelöst. Störungen 

von Fledermausvorkommen (Quartiere, Nahrungsräume) im Zusammenhang mit Bau-

aktivitäten (Lärm, Baustellenbeleuchtung) sind im betrachteten Fall nicht zu erwarten. 

Fledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv und jagen somit zu Tageszeiten, in 

denen keine Bauaktivitäten stattfinden. Vorbelastungen bestehen durch die vorhande-

ne Straßenbeleuchtung der angrenzenden Wohnbebauung. 
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 Vögel 

Im Sinne des § 44 BNatSchG relevante Beeinträchtigungen besonders geschützter Ar-

ten treffen im Geltungsbereich in erster Linie häufige und verbreitete Vogelarten. Sie 

können durch die Begrenzung der Rodungszeiten außerhalb der Brutzeiten minimiert 

werden. 

Eine für die Arten als Beeinträchtigung zu wertende Einschränkung der Nahrungssu-

che, bzw. Jagdmöglichkeiten ist sowohl bei den Fledermäusen als auch bei den Vö-

geln nicht zu erwarten. Es bestehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten, die von den 

durchwegs mobilen Arten auch genutzt werden können. Zusätzlich entstehen neue 

Habitatstrukturen auf der Ausgleichsfläche im Geltungsbereich. Höhlenbaumverluste 

treten nicht ein. 

Angesichts des verbleibenden Angebots an mindestens gleichwertigen (Teil-) Habita-

ten im Umfeld des Plangebietes, auf die die betroffenen Individuen ausweichen kön-

nen, der zeitlichen Begrenzung der Rodungs- und Räumarbeiten auf das Winterhalb-

jahr und die Neuanlage von Ersatzlebensräumen, kann festgestellt werden, dass auch 

mit dem Vorhaben die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlich-funktionalen Zusammenhang für alle verbreiteten und ungefährdeten Arten 

weiterhin gewahrt bleibt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen ist nicht ge-

fährdet. Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 8 BNatSchG sind nicht erforder-

lich.  

Bei den Brutvögeln ist zu erwarten, dass es sich bei dem Großteil des im Eingriffsbe-

reich (potenziell) vorkommenden Artenspektrums um Arten handelt, die jedes Jahr 

neue Nester anlegen und bezüglich ihrer Brutstätten sehr variabel und wenig ortsge-

bunden sind. Sie sind somit in der Lage, geänderte Situationen (z.B. Fällung von Bäu-

men) ohne nennenswerte Auswirkung auf ihre lokalen Populationen anzunehmen. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass überwiegend bereits anthropogen überprägte 

Strukturen durch das Vorhaben beansprucht werden. Horste von streng geschützten 

Greifvogelarten konnten im Rahmen der Geländebegehungen zur Biotoptypenkartie-

rung nicht nachgewiesen werden. Baumhöhlen sind im Plangebiet ebenfalls keine 

festgestellt worden.  

Weitere Auswirkungen auf die Fauna sind durch den Baubetrieb aufgrund optischer 

und akustischer Störungen möglich. Diese sind aber auf die Bauzeit begrenzt und da-

her nur vorübergehend. Beeinträchtigungen betreffen jedoch nur störempfindliche Vo-

gelarten. Vorkommen störempfindlicher Vogelarten sind im Gebiet nicht bekannt und 

werden aufgrund der Lage am Ortsrand sowie der Nutzung durch Spaziergänger mit 

Hunden (Vorbelastung) auch ausgeschlossen.  

Auch nach Fertigstellung der Wohnbebauung ist nicht mit erheblichen Störwirkungen 

zu rechnen, die über die ohnehin vorhandenen optischen und akustischen Wirkungen 

im Zusammenhang mit den angrenzenden Wohnnutzungen (Verkehr, Fußgänger etc.) 

hinausgehen. Zudem kann begründet davon ausgegangen werden, dass die im Vor-

habensbereich ansässigen Arten an diese Nutzungen bereits gewöhnt sind.  
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Es kommt vorhabensbedingt somit nicht zu neuen Beeinträchtigungen und auch nicht 

zu einer relevanten Verstärkung bzw. Verlängerung bereits bestehender Vorbelastun-

gen. 

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist für die Vogelarten bei Beach-

tung von Maßnahmen zur Vermeidung baubedingter Tötungen (Rodung außerhalb der 

Brutzeit) nicht erfüllt.  

Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für weit verbreitete und 

ungefährdete Vogelarten bei Durchführung der Rodungsarbeiten außerhalb der Brut-

periode nicht erfüllt. Vorkommen streng geschützter Vogelarten sind nicht bekannt und 

werden auch nicht erwartet, da geeignete Habitatstrukturen für spezialisierte Arten feh-

len, bzw. keine Hinweise auf Vorkommen im Gebiet gegeben sind (z.B. Baumhöhlen 

als Hinweis auf Spechte). Ausweichräume sind in unmittelbarer Umgebung des Plan-

gebietes vorhanden. Das Nahrungsangebot ist aufgrund der angrenzenden Strukturen 

und der zukünftigen Grünflächen ebenfalls gesichert. Die ökologische Funktion evtl. in 

Einzelfällen betroffener Fortpflanzungs-oder Ruhestätten bleibt daher erhalten. 

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird durch die vorhabensbe-

dingten Wirkungen nicht ausgelöst. Störwirkungen sind wenn überhaupt in der Bau-

phase möglich. Sie wirken aber nur temporär und lassen bei Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen (Rodungszeitbegrenzung) keine Auswirkungen erwarten, 

die den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern. 

Das Wohngebiet führt weder zu einer Verstärkung noch zu einer Verschärfung von be-

reits vorhandenen Vorbelastungen durch die umgebenden Siedlungsflächen und auch 

die Erholungsnutzung (Spaziergänger u.a. auch mit Hund).   

Im Zusammenhang mit dem Bau und der Nutzung des Gebietes kommt es auch nicht 

zu Störungen des Lebensraumverbundes (Zerschneidungseffekten). 

 

 Weitere Arten 

Da Laichgewässer im Gebiet fehlen, kann eine artenschutzrechtlich relevante Betrof-

fenheit geschützter Amphibienarten ausgeschlossen werden. Südexponierte Böschun-

gen als potenzielle Reptilienhabitate sind ebenfalls nicht vorhanden. Weitere arten-

schutzrechtlich relevante Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten.   

 

2.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Abgrabungen und Aufschüttungen wird der dort vorhandene Boden zerstört. 

So weit wie möglich werden auf den betroffenen Flächen wieder Oberboden und eine 

Begrünung aufgebracht, so dass sich die Böden regenerieren können. Die maximale 

Versiegelung im Bereich der Baufelder (allgemeines Wohngebiet) wird durch die GRZ 

auf 40% begrenzt. Durch die Begrünungsfestsetzungen werden im Gebiet umfangrei-

che Baumpflanzungen und Grünstrukturen entstehen, die die Eingriffe im Gebiet aus-

gleichen. 
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Insgesamt kommt es zu einer Neuversiegelung im Umfang von 0,51 ha (GRZ 0,4 + 

60% + Straßenverkehrsfläche abzüglich Bestandsversiegelung). Durch Versiegelung 

wird belebte Bodenfläche nachhaltig zerstört, die Versickerungsrate verringert und 

somit negativ in den Wasserhaushalt eingegriffen. 

Durch die Begrünung der nicht gemäß nach GRZ überbaubaren Bereiche im Plange-

biet, kommt es auf vormals intensiv genutzten Ackerflächen zu einer Extensivierung 

der Bodennutzung. Diese wird als multifunktionaler Ausgleich angerechnet (Ausgleich 

Bodenfunktion und Biotopverluste, vgl. Kap. 2.2.2). 

Die nicht im Gebiet ausgleichbare Neuversiegelung von 0,23 ha wird auf externen Flä-

chen in der Gemarkung Planig, Flurstücke 123 und 124 kompensiert (Ökokontoflächen 

der Stadt Bad Kreuznach).  

Auswirkungen durch den Verlust von Vegetation und Lebensräumen für Pflanzen und 

Tiere werden gesondert erläutert. Hinweise auf Altablagerungen bestehen nach derzei-

tigem Kenntnisstand nicht. 

Durch die Verwendung von versickerungsfähigen Bodenbelägen kann auch nach Rea-

lisierung des Vorhabens ein Großteil des Niederschlagswassers im Geltungsbereich 

versickern.  

Bedingt durch die Topografie können bei der Bebauung der Grundstücke bereichswei-

se Geländeverschiebungen erforderlich sein. Negative Auswirkungen sind jedoch nicht 

zu erwarten.  

2.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch die Überbauung und Befestigung offener Bodenflächen ergibt sich ein verstärk-

ter oberirdischer Abfluss von Niederschlagswasser sowie eine Verringerung der 

Grundwasserneubildungsrate. Insgesamt werden ca. 0,51 ha offene Bodenfläche bei 

Realisierung des gesamten Bebauungsplans neu versiegelt.  

Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird an die Ortskanalisation angeschlos-

sen.  

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungsplan) und Topografie des Grund-

stücks ist eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich. 

Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswassers erfolgt auf dem Grundstück 

(Stauraumkanal). Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den öffentlichen Misch-

wasserkanal. 

Durch die Begrenzung der bebaubaren Fläche wird noch ein hoher Grünanteil im Ge-

biet gesichert. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu er-

warten. 

2.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Durch die Versiegelung von Flächen kommt es zu einer Veränderung der lokalen 

Klimabilanz. Die befestigten Flächen werden zukünftig zu Zeiten früherer Kaltluftpro-

duktion die tagsüber gespeicherte Wärme zur Nachtzeit wieder abgeben und für eine 

Aufheizung der Umgebung sorgen.  
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Es sind keine Faktoren erkennbar, die eine besondere, bzw. überdurchschnittliche Be-

lastung gegenüber vergleichbaren Gebieten erwarten lassen.  

Durch die lockere Bebauung wird auch in Zukunft ein hoher Grünflächenanteil das Ge-

biet prägen. Die Baum- und Gehölzpflanzungen helfen Temperaturspitzen im Gebiet 

zu mindern.  

2.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/Siedlungsbild und die Erho-

lung 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind durch die Ausweisung ei-

nes weiteren Wohngebietes nicht zu erwarten. Durch die Bebauung kommt es zu einer 

Ergänzung von bestehender Wohnbebauung. Durch die festgesetzte GRZ von 0,40 

wird eine lockere Bebauung mit relativ hohem Grünanteil entstehen. Die maximal zu-

lässige Höhe der Häuser wird unter Berücksichtigung der angrenzenden Nutzungen 

begrenzt. Durch die Begrünungsfestsetzungen wird das Wohngebiet gut in die Umge-

bung eingebunden.  

Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung bestehen während der Bauphase. Da das 

Gebiet nur eine eingeschränkte Bedeutung für die Erholungsnutzung aufweist und sich 

der Konflikt nur auf die Bauphase bezieht, ist die Beeinträchtigung als gering einzustu-

fen.  

2.2.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bedeutsame Kultur- oder Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plange-

biet nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt. Insoweit 

ist auch nicht von Auswirkungen auszugehen. 

 

2.2.8 Zusammenfassung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 

Schutzgebiete 

Für das Gebiet sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans Auswirkungen in folgen-

dem Umfang und folgender Erheblichkeit zu erwarten.  

Umweltschutzgut 
Umweltauswirkung 

nicht erheblich erheblich 

Tiere / Pflanzen X - 

Geologie / Boden X - 

Wasser X - 

Luft/Klima X - 

Landschaftsbild / Erholung X - 

Mensch X - 

Kultur- und Sachgüter X - 
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Schutzgebiete 

Merkmal 
Auswirkung 

ja / nein 

Erhebliche 
Auswirkungen 

Bemerkungen 

FFH-, Vogelschutzgebiete nein -  

Naturschutzgebiete nein -  

Naturdenkmale nein -  

Landschaftsschutzgebiete nein -  

Geschützte Landschaftsbestandteile nein -  

Geschützte Biotope nein -  

Überschwemmungsgebiete nein -  

Wasserschutzgebiete nein -  

Gebiet mit Überschreitung gesetzlich 
festgelegter Umweltqualitätsnormen 

nein -  

 

2.2.9 Wechselwirkungen 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 

gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wir-

kungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten.  

Die Auswirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter als Teilsegmente des Na-

turhaushaltes betreffen ein komplexes Wirkungsgefüge mit zahlreichen Wechselbe-

ziehungen.  

Durch die Baumaßnahme verändert sich das Landschaftsbild/Siedlungsbild im Nahbe-

reich. Ebenso gehen die vorhandenen Biotopstrukturen verloren, was wiederum zum 

Verlust bzw. zur Veränderung des Angebots an Tierlebensräumen führt.   

Geländemodellierung und Bebauung verursacht ferner den Verlust bzw. die Verände-

rung der gewachsen Böden und des Wasserhaushalts. 

Über die allgemein zutreffenden Wechselbeziehungen zwischen den Belangen des 

Umweltschutzes hinaus gibt es im Untersuchungsgebiet keine Besonderheiten. 

 

3 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen der Festsetzungen für das Vorhaben vermieden, vermindert oder soweit 

möglich ausgeglichen werden können 

Die Ausweisung des geplanten Wohngebietes samt Erschließung wird unvermeidlich 

zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen. 

Maß und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen richten sich 

nach der durch die Baumaßnahme hervorgerufenen Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit 

der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie sonstige Schutzgü-

ter. 
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Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Auswirkungen 

sieht der Bebauungsplan folgende Maßnahmen vor: 

3.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft i.V.m. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflan-

zungen und für die Erhaltung von Baumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

 

3.1.1 Einschränkung des Rodungszeitpunktes bzw. der Inanspruchnahme sonstiger 

Biotopstrukturen 

Die Räumung des gesamten Baufeldes sowie die Rodung von Gehölzen ist auf den 

Zeitraum von (jeweils einschließlich) Oktober bis Februar beschränkt. 

Begründung: 

Die Einschränkung verhindert, dass die Verbote des § 44 BNatSchG bzw. der EU-

Vogelschutzrichtlinie betroffen sind. Außerhalb dieses Zeitraums ist eine Brut zumin-

dest einzelner, häufiger Gehölzbewohner nicht auszuschließen. Eine Rodung wäre nur 

nach einer Befreiung von diesen Schutzvorschriften mit den entsprechenden Untersu-

chungen und Antragsunterlagen möglich. Dies kann durch die genannte Einschrän-

kung verhindert werden. 

3.1.2 Entwicklung von Ausgleichsflächen (extern) 

Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft stehen zwei Flächen in der 

Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern:123 – 124 zur Verfügung. 

Die Flächen liegen nördlich von dem Stadtgebiet Bad Kreuznach und obwohl sie zur 

Gemarkung Planig gehören liegen sie nur etwa 500 m vom Ortskern Ippesheim und 

ca. 1.500m vom Ortskern Planig entfernt. 

Begrenzt werden sie von landwirtschaftlichen Wegen, die im westlichen Bereich auch 

als Wanderweg ausgewiesen ist.  

Der Landschaftsraum zwischen Ippesheim, Planig und dem nördlichen Gewerbegebiet 

ist intensiv landwirtschaftlich (Ackerbau) geprägt. Insgesamt sind nur wenig positive vi-

suelle Gestaltungselemente vorhanden. 

Die ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Flächen waren Bestandteil eines Kiesab-

bauverfahrens, dass außerdem eine Nord-östlich gelegene heutige Was-

ser/Teichfläche umfasste. Da die Stadt die Flächen nach Übertragung der Eigentums-

rechte jedoch wieder landwirtschaftlich nutzen, d.h. verpachtet wollte, entschied man 

sich dafür die Fläche in dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und dement-

sprechend eben auszugestalten, sodass landwirtschaftliche Nutzung möglich wäre. 

 

Die Flächen wurden aufgrund des benötigten Kompensationsbedarfs aus Konversi-

onsprojekten für verschiedene Bebauungspläne als Ausgleichsflächen entwickelt.  
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Auf den Flurstücken 123 und 124 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 

Offenhaltung der Fläche durch Schafbeweidung 

Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. 

 

Pflanzung von Obstbäumen 

Auf der Fläche 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: 

Hochstamm, Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang 

gleichwertig/-artig durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypi-

schen Sorten ist in der Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 

 

 
Abbildung 6: Externe Ausgleichsflächen in der Gemarkung Planig 

 

Begründung: 

Durch die Offenhaltung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen in einer 

strukturarmen Umgebung sowie durch die ergänzende Baumpflanzung entstehen 

neue Biotopstrukturen. Die Eingriffe durch den Bebauungsplan „Zwischen Weyroth 
und Humperdinckstraße“ können durch die Umsetzung der genannten Maßnahmen 

kompensiert werden. 
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3.2 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

3.2.1 Begrünung der Parkflächen 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind im Bereich der abgegrenzten Flächen 

für Nebenanlagen (Parkflächen) 14 standortgerechte, heimische Laubbäume zu pflan-

zen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind regelmäßig zu pflegen (ausreichendes 

wässern und regelmäßiges Aufasten, Pflege der Baumscheiben) und bei Abgang 

durch Neupflanzung zu ersetzen. 

Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm, mind. 3xv mit Ballen, (Vegeta-

tionsauswahl siehe beigefügte Pflanzliste 1A und 1B). Die Pflanzungen sind spätes-

tens in der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit folgenden Pflanzperiode vorzunehmen.  

Hinweis: Die Grenzabstände gemäß Nachbarrechtsgesetz sind einzuhalten. 

 

Begründung: 

Die Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen auf den Grundstücken sichert ein Min-

destmaß an Grünstrukturen im Gebiet und dient darüber hinaus der Begrenzung der 

auszugleichenden Eingriffe und damit auch des erforderlichen Ausgleichs. 

3.2.2 Begrünung der privaten Grünflächen 

Durch den Vorhabensträger erfolgt eine Eingrünung der einzelnen Grundstücke durch 

Pflanzung von Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Liguster, Hainbuche). Die 

Sträucher sind regelmäßig zu pflegen (ausreichendes wässern und regelmäßiges Auf-

asten, Pflege der Baumscheiben) und bei Abgang durch Neupflanzung zu ersetzen. 

3.2.3 Verwendung von versickerungsfähigen Belägen 

Wege und Stellflächen im Geltungsbereich sind aus wasserdurchlässigen Bodenbelä-

gen (z.B. Fugenpflaster, Rasengittersteine, Schotter, Schotterrasen) herzustellen um 

die Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes zu ermögli-

chen.  

 

3.3 Zuordnung von externen Ausgleichsflächen für die Eingriffe in Natur und Land-

schaft 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um bebauten Außenbereich nach § 35 

BauGB. Den Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ werden folgende Aus-

gleichsflächen außerhalb des Plangebietes zugeordnet: 

 Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern:123 – 124 

Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. Auf 

dem Flurstück 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: 

Hochstamm, Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang 
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gleichwertig/-artig durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypi-

schen Sorten ist in der Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 

Die rd. 3.700 m² große Ausgleichsfläche wird den Eingriffen wie folgt zugeordnet: 

 Fläche (m²) % Anteil Ausgleichsfläche 

Gemeinschaftsanlagen Zweckbe-

stimmung Erschließungsfläche 990 12 

 

440 

öffentliche Verkehrsfläche Zweck-

bestimmung Fußgänger 347 4 

 

154 

Wohngebiet 6689 80 2976 

Bestehende Straßenverkehrsfläche 290 3 129 

 

8316 100 3.700 

 

4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichti-

gung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Die Möglichkeiten, weitere Wohnbauflächen in der Stadt Bad Kreuznach auszuweisen 

sind begrenzt. Das geplante Wohngebiet wird aus dem Flächennutzungsplan heraus 

entwickelt und schließt an vorhandene Wohnbebauung an.  

Insofern wurden im Zuge der Planaufstellung des vorliegenden Bebauungsplans keine 

weiteren Alternativen für die Ausweisung geprüft. 

5 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstel-

lung der Angaben 

Zur Beschreibung und Bewertung des Status-Quo und der Eingriffsbeurteilung wurden 

übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausgewertet. Des Weiteren 

erfolgten Bestandaufnahmen im Gelände.  

Im Umweltbericht erfolgte eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durch Quantifizierung 

der mit den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Beeinträchtigungen 

und Gegenüberstellung von Eingriffen und grünordnerischen sowie artenschutzrechtli-

chen Maßnahmen. Darüber hinaus wurden keine schutzgutbezogene Fachgutachten 

erstellt. 

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Anga-

ben traten nicht auf.  

Festzustellen ist, dass sonstige, weiter ins Detail gehende qualifizierende und quantifi-

zierende Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Kli-

ma / Luft, Landschaftsbild / Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter sowohl im 

Zustand des Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergeb-

nisse nicht verändert hätten. 
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6 Monitoring 

Gem. § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, um insbesondere 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Bestimmung der Überwa-

chung relevanter Umweltauswirkungen liegt im planerischen Ermessen der Gemeinde.  

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der ge-

troffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. 

Als Maßnahmen zur Überwachung möglicher Auswirkungen werden vorgesehen: 

 Begleitung der Kompensationsmaßnahmen bis zum Erreichen der Entwicklungs-

ziele. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet im 

Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf Mensch, Kultur- 

und sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die darüber hinaus-

gehende Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) erfordern. 

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Die Belange der Umwelt werden in Bezug auf Natur und Landschaft im vorliegenden 

Umweltbericht unter dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt abgehan-

delt. Demnach führt die Ausweisung von Wohnbauflächen mit Erschließung zu Aus-

wirkungen auf die Umwelt und Eingriffen in Natur und Landschaft: 

Es kommt zu einer Überplanung eines rd. 0,83 ha großen Gebietes. In Einzelnen sind 

0,57 ha Ackerbrache geringer Wertigkeit sowie 0,12 ha Gehölzstrukturen mittlerer 

Wertigkeit von einer Inanspruchnahme betroffen. Insgesamt kommt es zu einer maxi-

malen Versiegelung (Begrenzung durch GRZ + 60%) im Umfang von 0,55 ha. Abzüg-

lich der Bestandsversiegelung von 0,04 beläuft sich die auszugleichende Neuversiege-

lung auf 0,51 ha. 

Die vorhandenen Strukturen bieten aufgrund der Ausprägung und den Nutzungen, 

überwiegend verbreiteten Arten Überlebensmöglichkeiten. Der Geltungsbereich ist 

darüber hinaus Teil-Lebensraum von streng geschützten Arten (potenzielles Jagdhabi-

tat für in der Umgebung vorkommende Fledermausarten). 

Zu den Flächen mittlerer Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz und somit zu den 

hochwertigsten Flächen im Plangebiet gehören die Gehölzstrukturen im südöstlichen 

Bereich des Gebietes. Die restlichen Offenland- bzw. Vegetationsstrukturen gehören 

aufgrund der Artenzusammensetzungen zu den Biotopen geringer bis mittlerer ökolo-

gischer Bedeutung.  

Durch die Begrünungsfestsetzungen wird im Gebiet ein Mindestmaß an Grünflächen 

gesichert:  
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 rund 0,28 ha begrünte Grünflächen mit Hecken (270 m) aus heimischen 

Laubgehölzen auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen, 

 14 Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den Grünflächen. 

Die internen Grünflächen (Nicht bebaubare Flächen: 0,28 ha) dienen der Kompensati-

on einer Teilfläche der Neuversiegelung, da hier auf ehemals landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen durch die Anlage von Gärten eine Extensivierung der Bodennutzung 

erfolgt.    

Darüber hinaus ist für die Kompensation der Bodenneuversiegelung und der Bio-

topverluste geringer bis mittlerer Wertigkeit ein externer Ausgleich erforderlich. Dieser 

erfolgt auf den Flurstücken 123 und 124 in der Gemarkung Planig. 

Neben der langfristigen Offenhaltung durch Schafbeweidung werden regionaltypische 

Obstgehölze gepflanzt.  

Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden durch die Baumpflanzungen und durch 

die lockere Bebauung mit hohem Grünanteil minimiert.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen (potenziellen) Wirkungen auf die Fauna können 

durch entsprechende Maßnahmen vermieden, minimiert und kompensiert werden. Un-

ter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kommt es durch das geplante Bauvorhaben 

nicht zu einer Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. mit 

Abs. 5 BNatSchG. Die Umsetzung des Planvorhabens führt bei keiner planungsrele-

vanten Tierart zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Popula-

tion.  

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind keine negativen Auswirkungen durch die Er-

schließung eines weiteren Wohngebietes zu erwarten. Sach- und Kulturgüter werden 

durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

8 Zusammenfassendes Ergebnis der Umweltprüfung 

Im Ergebnis der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der 

Bestandsituation keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Schutz-

güter zu erwarten sind und die Eingriffe durch Maßnahmen der Vermeidung, Vermin-

derung und des Ausgleichs kompensiert werden können.  

9 Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans 

Das für die Realisierung des Bebauungsplans erforderliche Gelände ist im Besitz der 

Stadt Bad Kreuznach. Für die Verwirklichung der Ziele des Bebauungsplanes erfolgt 

ein Umlegungsverfahren.  
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Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Fachbereich 6/61 03.11.2016 16/366 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr.5/15). 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zur Kostenübernahme 

 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt den Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Vorhabenträger zur Übernahme der 
Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und der Planungskosten zum 
Bebauungsplan. 
 

 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016  
Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 

 



 

Problembeschreibung/Begründung: 

 
Zum Bebauungsplan Nr.5/15 

Der Vorhabenträger beabsichtigt den Kauf der Flurstücke 145/4, 146/2, 147/2 und 148/2 der Flur 43 
in der Gemarkung Bad Kreuznach von der Stadt Bad Kreuznach sowie den Kauf der Flurstücke 
149/1 und 149/2 der Flur 43 in der Gemarkung Bad Kreuznach von einem privaten Eigentümer. Der 
Stadtrat hat diesem Verkauf in seiner Sitzung am 17.09.2015 bereits zugestimmt. Für Kauf des 
Privatgrundstücks wurde ein notariell beurkundeter Vorvertrag geschlossen. Hierdurch Verfügt der 
Vorhabenträger eine Vollmacht bzgl. der Grundstücke und wird nach Erteilung der 
Baugenehmigung Eigentümer. 
 
Auf dieser Fläche plant der Vorhabenträger den Bau von 31 Reihenhäusern. Der Stadtrat hat in 
seiner Sitzung vom 21.05.2015 den Aufstellungsbeschluss für den hierzu notwendigen 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ (Nr. 5/15) gefasst. 
 
Zum Beschlussvorschlag 

Die Deutsche Reihenhaus AG wird die erforderliche Planung auf eigene Kosten, unter Einbezug 
von Fachbüros auf eigene Kosten in Rücksprache mit der Verwaltung durchführen.  
Um das Thema der Kostenübertragung auch rechtlich abzuschließen, ist es erforderlich, dass die 
Stadt Bad Kreuznach und der Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme 
abschließen (siehe Anlage). 
Die Planungshoheit der Stadt Bad Kreuznach bleibt unberührt. 
Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wurde mit dem Fachamt 30 –Rechtsamt und dem 
Vorhabenträger abgestimmt und liegt der Vorlage als Anlage 2 bei. 
 
 
Anlagen 
-  Entwurf des Städtebaulichen Vertrages 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerk des 

Dezernenten: 
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STÄDTEBAULICHER VERTRAG 

 

zwischen der Stadt Bad Kreuznach, vertreten durch die Oberbürgermeisterin Heike 

Kaster-Meurer  

- nachfolgend Stadt genannt - 

und  

Deutsche Reihenhaus AG, Poller Kirchweg 99, 51105 Köln, vertreten durch den  

Prokuristen Stephan Schmidt 

- nachfolgend Vorhabenträger genannt - 

wird folgendes vereinbart:  

 

Vorbemerkung 

Der Vorhabenträger hat sich durch eine notarielle Beurkundung das Flurstücke 149/1 

und 149/2 Flur 43 (zusammen ca. 4154m²) der Gemarkung Bad Kreuznach gesi-

chert, verfügt über eine diesbezügliche Vollmacht und wird nach Erteilung der Bau-

genehmigung Eigentümer des Grundstücks. Weiter beabsichtigt er in der Flur 43 der 

Gemarkung Bad Kreuznach die Flurstücke 145/4 (ca. 2991m²), 146/2 (ca. 226 m²), 

147/2 (ca. 404m²) und 148/2 (ca. 92m²) von der Stadt Bad Kreuznach zu erwerben. 

Die weiteren im Geltungsbereich liegenden Flurstücke (Teilstück 17/19, 145/3, 146/1, 

147/1 und 148/1) verbleiben im Eigentum der Stadt Bad Kreuznach. 

Die Stadt beabsichtigt für diese Grundstücke die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“. Auf dessen Grundlage soll ein 

Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden.  

Zur Beschleunigung des Verfahrens und zur Kostenentlastung der Stadt soll durch 

die nachfolgende Vereinbarung der Vorhabenträger die Ausarbeitung der städtebau-

lichen Planungen sowie aller erforderlichen Gutachten, Untersuchungen etc. übertra-

gen werden. 

Der Vorhabenträger ist bereit, sich durch die vorliegende Vereinbarung zur Über-

nahme der in der Vereinbarung im Einzelnen aufgelisteten Kosten zu verpflichten.  
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§ 1  

Ausarbeitung der städtebaulichen Planung  

Der Vorhabenträger übernimmt entsprechend der mit ihm abgestimmten planeri-

schen Vorgaben der Stadt die Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Pla-

nung zur Erstellung des vorgesehenen Bebauungsplans inklusive aller erforderlichen 

Gutachten, Untersuchungen, etc. 

§ 2 

Einzuholende Gutachten 

Für Gutachten sind in Abstimmung mit der Stadt fachkundige, leistungsfähige und 

zuverlässige Fachgutachter zu beauftragen. 

§ 3 

Kostentragung 

1. Die Stadt trägt die durch die Planung verursachten internen Verwaltungskosten 

selbst. 

2. Der Vorhabenträger übernimmt auf seine Kosten entsprechend den planerischen 

Vorgaben der Stadt die vollständige Ausarbeitung der Planunterlagen, die zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich sind.  

3. Die erforderlichen Planungsleistungen umfassen das gesamte Leistungsbild wel-

ches im Rahmen eines Bebauungsplans im Regelverfahren gemäß BauGB gege-

ben ist.  

4. Der Vorhabenträger steht bei der Planung in enger Abstimmung mit der Stadt 

über den Stand der Planungen. Die Stadt behält sich vor, eigene Vorgaben der 

Planung zu korrigieren, wenn sich dies im Laufe des Planverfahrens als erforder-

lich herausstellt. Diese Änderungen sind zwingend in die Planunterlagen aufzu-

nehmen. Die Kosten eventueller Planänderungen trägt der Vorhabenträger. Die 

Stadt ist darüber hinaus berechtigt dem Vorhabenträger Weisungen zu erteilen, 

soweit dies für eine sachgerechte Ausarbeitung der Planung erforderlich ist. 

5. Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass die vom Vorhabenträger initiierte 

Ausarbeitung der Planung die Planungshoheit der Stadt in keiner Weise ein-

schränkt. Auch bei Scheitern der Planung verbleiben die Kosten der Planung 

beim Vorhabenträger; eine Erstattung der Planungskosten durch die Stadt ist 

ausgeschlossen. Der Vorhabenträger verzichtet schon jetzt unwiderruflich auf alle 

in diesem Zusammenhang eventuell entstehenden Schadenersatzansprüche; die 

Stadt nimmt diesen Verzicht an.  

6. Die gesamten Planunterlagen sind nach Abschluss der Planverfahren der Stadt 

zu Eigentum zu übergeben. 
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§ 4  

Weitergehende Untersuchungen 

Die Stadt ist berechtigt weitergehende Ausarbeitungen, Gutachten, Untersuchungen 

und andere Leistungen zu fordern, soweit diese im Laufe der Planung für eine sach-

gerechte Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB, Abwägungsprinzip) notwendig werden. Der 

Vorhabenträger verpflichtet sich, auf seine Kosten auch diese Leistungen zu erbrin-

gen oder die Kosten für diese Leistungen zu übernehmen; insoweit gelten die §§ 1 

bis 3 entsprechend. 

§ 5  

Durchführung des Planungsverfahrens 

1. Dieser Vertrag lässt die Verantwortung der Stadt für die Durchführung des ge-

setzlich vorgesehenen Planaufstellungsverfahrens unberührt. Die Durchführung 

des Planvorhabens obliegt der Stadt.  

2. Die Übertragung der Ausarbeitung der Planung auf den Vorhabenträger und von 

ihm beauftrage Dritte ist keine Übertragung der Durchführung von Verfahrens-

schritten im Sinne des § 4b BauGB. 

§ 6 

Planungshoheit und Haftung der Stadt 

1. Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung des zur 

Projektverwirklichung erforderlichen Bebauungsplans. Eine Risikoübernahme 

durch die Stadt erfolgt nicht. 

2. Die gemeindliche Planungshoheit wird durch die mit diesem Vertrag vorgenom-

mene Übertragung der Ausarbeitung der Planung auf den Vorhabenträger nicht 

eingeschränkt. Der Stadtrat bleibt in der Abwägung der Belange und in seiner 

Entscheidung zum Satzungsbeschluss ungebunden. Deshalb verbleibt es bei den 

Kostenregelungen auch dann, wenn die beabsichtigte Planung scheitert. 

3. Die Stadt unterrichtet den Vorhabenträger über den Fortgang dieses Bebauungs-

planverfahrens. 

§ 7  

Zusammenarbeit 

Die Stadt und der Vorhabenträger verpflichten sich im Rahmen des Planverfahrens 

zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dies beinhaltet rechtzeitige und umfas-

sende Information des Vertragspartners über bedeutungsvolle Umstände sowie er-

forderliche Koordination und Abstimmung während der Planung. Zu diesem Zwecke 

bestellen beide Vertragspartner jeweils einen Projektbeauftragten. 
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§ 8  

Vertragsgebiet  

Die in der Vorbemerkung bezeichneten Grundstücke bilden den Geltungsbereich des 

in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes und zugleich das Vertragsgebiet. Sie 

sind in dem anliegenden Lageplan – Anlage 1) umrandet dargestellt.  

§ 10  

Rechtsnachfolge 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die nach diesem Vertrag bestehenden Rechte 

und Pflichten etwaigen Rechtsnachfolgern nur mit Zustimmung der Stadt zu übertra-

gen. Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn die Rechtsnachfolger sich gegenüber der 

Stadt schriftlich zur Einhaltung dieses Vertrages verpflichten. Der Vorhabenträger 

haftet für alle Pflichten aus diesem Vertrag neben etwaigen Rechtsnachfolgern. 

§ 11  

Schlussklausel 

1. Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. 

2. Die eventuelle Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen des Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck 

des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

 

 

Für die Stadt Bad Kreuznach 

 

 Für den Vorhabenträger 

 

Bad Kreuznach,   Bad Kreuznach, 

 

 

 

 

  

Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer   
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Anlage 1 
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Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 02.11.2016 16/367 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

Betreff 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 9 „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ 

a. Aufstellungsbeschluss über die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 

b. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat 

a. fasst den Aufstellungsbeschluss für die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Be-

reich des Bebauungsplanes „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ (Nr. 11/1Ä, 3Ä) im Parallel-

verfahren gemäß § 8 Abs. 3 S.1 BauGB, 

b. beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 

Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016 14 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 



Problembeschreibung / Begründung 

  

Zu Beschlussvorschlag a. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ (Nr. 11/1Ä, 3Ä) wurde am 

26.11.2015 durch den Stadtrat beschlossen. 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, eine seit mehreren Jahren nicht mehr genutzte Fläche 

einer neuen Nutzung zuzuführen. Die bisherige Festsetzung „Gemeinbedarfsfläche für kirchliche 

Zwecke“ wird im Gegensatz zu „Wohnbauflächen“ nicht mehr nachgefragt, was auf das sehr be-

grenzte vorgegebene Nutzungsspektrum zurückzuführen ist. Daher sieht die Bebauungsplanände-

rung für die Fläche zukünftig ein „Allgemeines Wohngebiet“ vor. Aufgrund der unverändert anhalten-

den Nachfrage an Wohnraum im Stadtgebiet, stellt die Änderung eine sinnvolle Nachnutzung der 

Fläche dar, welche den Vorteil aufweist, dass keine neuen Flächen „auf der grünen Wiese“ für die 

Bereitstellung von zusätzlichen Wohnraum in Anspruch genommen werden müssen und eine ange-

messene Auslastung der vorhandenen Infrastruktur erzielt wird. 

Da die aktuellen örtlichen Gegebenheiten sowie die heutigen städtebaulichen Zielvorstellungen zum 

Bebauungsplan nicht mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes von 2005 übereinstimmen 

und der Bebauungsplan somit nicht mehr vom Entwicklungsgebot gedeckt ist, bedarf es einer Ände-

rung des Flächennutzungsplanes. Der Änderungsbereich entspricht dem Geltungsbereich des Be-

bauungsplanänderung (siehe Anlage 1). Um das Verfahren im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 S. 1 

BauGB weiterführen zu können, ist der Aufstellungsbeschluss zur 9. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes erforderlich. 

Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für das Plangebiet ein „Sondergebiet Kur“ sowie „Flächen für 

Wald“ vor (siehe Anlage 2). Diese Darstellung entsprach nicht der ehemaligen Nutzung als Priester-

seminar und entspricht auch nicht der geplanten Wohnnutzung. Entsprechend ist die Darstellung des 

„Sondergebietes Kur“ in eine „Wohnbaufläche“ zu ändern. 

Die Kosten zur Änderung des Flächennutzungsplanes werden vom Vorhabenträger übernommen. 

Hierzu wurde ein städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet, welcher in der gleichen Sitzung auf der Ta-

gesordnung steht. 

Durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes zum jetzigen Zeitpunkt, kann das Verfahren im 

Parallelverfahren durchgeführt werden und es kann eine inhaltliche Abstimmung erzielt werden. 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 



 

Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S. 2) 

 

Zu Beschlussvorschlag b. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren nach 

BauGB einschließlich Umweltbericht. 

Nach Vorliegen der Vorentwurfsunterlagen werden die Öffentlichkeit sowie die Träger öffent-

licher Belange durch die Verwaltung am Verfahren beteiligt. 

 

 

Anlage  

1. Abgrenzung des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung 

2. Auszug aus dem aktuellen Flächennutzungsplan 

 



9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des

Bebauungsplanes "Sanatoriumsgebiet Theodorshalle"

 ( Nr. 11/1Ä, 3.Änderung)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach               Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

Bad Kreuznach, den 02.11.2016                   Im Auftrag

Geltungsbereich des Bebaungsplanes

M.   1:2500

Größe des Plangebietes  ca. 1,56 ha

Grenzbeschreibung

Gemarkung Bad Kreuznach Flur 31

Westgrenzen Flur 31 Nr. 27/53, 27/31, 27/55, 54/5 bis zum Schnitt mit der Verlängerung der Nordgrenze

Flur 31 Nr. 27/32; geradlinige Verbindung zur Nordgrenze Flur 31 Nr. 27/32; Verlängerung der

Nordgrenze Flur 31 Nr. 27/32 bis zur Ostgrenze Flur 31 Nr. 27/58; Ostgrenze Flur 31 Nr. 27/58 bis zum

Schnitt mit der Verlängerung der Südgrenze Flur 31 Nr. 27/32; geradlinige Verbindung zur Südgrenze

Flur 31 Nr. 27/32; Südgrenze Flur 31 Nr. 27/32, Ostgrenze Flur 31 Nr. 27/40; rechtwinklige Verbindung

zur Westgrenze Flur 31 Nr. 27/34; Westgrenze Flur 31 Nr. 27/34; Südgrenzen Flur 31 Nr. 27/32, 27/59

K:\fb6\FA61\Amt61\Vermessung\Bebauungspläne\B-Plan_11-1_Ae_3Ae\Planung\Uebersicht FNP 2016-11-02.dwg



 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 27.10.2016 16/368 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

Betreff 

Bebauungsplan „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“ (Nr. 11/1Ä, 3Ä). 
Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zur Kostenübernahme 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt den Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Vorhabenträger zur Übernahme der 
Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und der Planungskosten zum Bebau-
ungsplan. 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016 15 

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 
 

 
Der Stadtrat hat am 26.11.2015 die 3. Änderung des Bebauungsplans „Sanatoriumsgebiet Theo-
dorshalle“ (Nr. 11/1Ä, 3Ä)  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes soll in der gleichen Sitzung erfolgen wie der Beschluss zum Abschluss des städte-
baulichen Vertrages.  
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt die seit mehreren Jahren brach liegende Fläche einer neuen 
Nutzung zuzuführen. Die „Gemeinbedarfsfläche für kirchliche Zwecke“ soll in ein „Allgemeines 
Wohngebiet“ geändert werden, um eine Wohnnutzung zu ermöglichen.  
 
Der Vorhabenträger wird hierzu die erforderlichen Gutachten sowie die erforderliche Planung 
durch ein Fachbüro beauftragen und hat sich auch zur Kostenübernahme bereit erklärt, so dass 
die Planung zeitnah durchgeführt werden kann. 
 
Um das Thema der Kostentragung auch rechtlich abzuschließen, ist es erforderlich, dass die Stadt 
Bad Kreuznach und der Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme ab-
schließen (Entwurf des Vertrages in Anlage). 
 
Die Planungshoheit der Stadt Bad Kreuznach bleibt davon unberührt. 
 
Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wurde mit Fachamt 30 – Amt für Recht und Ordnung 
und auch mit dem Vorhabenträger abgestimmt. 
 
 
Anlage 

- Entwurf des städtebaulichen Vertrages 



 

 

  

STÄDTEBAULICHER 

VERTRAG  
Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB  
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STÄDTEBAULICHER VERTRAG 

 

zwischen der Stadt Bad Kreuznach, vertreten durch die Oberbürgermeisterin Heike 

Kaster-Meurer  

- nachfolgend Stadt genannt - 

und  

der Salinenpark GmbH, Heinrich-Held-Straße 12, 55543 Bad Kreuznach, vertreten 

durch Herrn Dr. Bernd Bouffier 

- nachfolgend Vorhabenträger genannt - 

wird folgendes vereinbart:  

 

Vorbemerkung 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer der Grundstücke, Gemarkung Bad Kreuznach 

Flur 31, Nrn. 27/32, 27/54 und 27/59 mit einer Größe von insgesamt ca. 12.300 m². 

Die weiteren von der Änderung des Bebauungsplanes betroffenen Grundstücke be-

finden sich im Eigentum der Stadt. 

Die Stadt beabsichtigt für die Grundstücke (gemäß Anlage 1) die Änderung des Be-

bauungsplans „Sanatoriumsgebiet Theodorshalle“. Auf dessen Grundlage soll Allge-

meines Wohngebiet festgesetzt werden.  

Der Bebauungsplan soll im Regelverfahren aufgestellt werden. Zur Beschleunigung 

des Verfahrens und zur Kostenentlastung der Stadt soll durch die nachfolgende Ver-

einbarung der Vorhabenträger die Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen so-

wie aller erforderlichen Gutachten, Untersuchungen etc. übertragen werden. 

Der Vorhabenträger ist bereit, sich durch die vorliegende Vereinbarung zur Über-

nahme der in der Vereinbarung im Einzelnen aufgelisteten Kosten zu verpflichten.  
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§ 1  

Ausarbeitung der städtebaulichen Planung  

Der Vorhabenträger übernimmt entsprechend der mit ihm abgestimmten planeri-

schen Vorgaben der Stadt die Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Pla-

nung zur Erstellung des vorgesehenen Bebauungsplans inklusive aller erforderlichen 

Gutachten, Untersuchungen, etc. 

§ 2 

Ausführende Büros 

Mit der Planung ist in Abstimmung mit der Stadt ein fachkundiges, leistungsfähiges 

und zuverlässiges Planungsbüro, sowie weitere fachkundige, leistungsfähige und 

zuverlässige Fachgutachter beauftragt. 

§ 3 

Kostentragung 

1. Die Stadt trägt die durch die Planung verursachten internen Verwaltungskosten 

selbst. 

2. Der Vorhabenträger übernimmt auf seine Kosten entsprechend den planerischen 

Vorgaben der Stadt die vollständige Ausarbeitung der Planunterlagen, die zur 

Änderung des Bebauungsplanes und zur Änderung des Flächennutzungsplans 

erforderlich sind.  

3. Die erforderlichen Planungsleistungen umfassen das gesamte Leistungsbild wel-

ches im Rahmen eines Bebauungsplans der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB gegeben ist.  

4. Das Planungsbüro steht in enger Abstimmung mit der Stadt über den Stand der 

Planungen. Die Stadt behält sich vor, eigene Vorgaben der Planung zu korrigie-

ren, wenn sich dies im Laufe des Planverfahrens als erforderlich herausstellt. 

Diese Änderungen sind zwingend in die Planunterlagen aufzunehmen. Die Kos-

ten eventueller Planänderungen trägt der Vorhabenträger. Die Stadt ist darüber 

hinaus berechtigt dem Planungsbüro Weisungen zu erteilen, soweit dies für eine 

sachgerechte Ausarbeitung der Planung erforderlich ist. 

5. Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass die vom Vorhabenträger initiierte 

Ausarbeitung der Planung die Planungshoheit der Stadt in keiner Weise ein-

schränkt. Auch bei Scheitern der Planung verbleiben die Kosten der Planung 

beim Vorhabenträger; eine Erstattung der Planungskosten durch die Stadt ist 

ausgeschlossen. Dier Vorhabenträger verzichtet schon jetzt unwiderruflich auf al-

le in diesem Zusammenhang eventuell entstehenden Schadenersatzansprüche; 

die Stadt nimmt diesen Verzicht an.  

6. Die gesamten Planunterlagen sind nach Abschluss der Planverfahren der Stadt 

zu Eigentum zu übergeben. 
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§ 4  

Weitergehende Untersuchungen 

Die Stadt ist berechtigt weitergehende Ausarbeitungen, Gutachten, Untersuchungen 

und andere Leistungen zu fordern, soweit diese im Laufe der Planung für eine sach-

gerechte Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB, Abwägungsprinzip) notwendig werden. Der 

Vorhabenträger verpflichtet sich, auf seine Kosten auch diese Leistungen zu erbrin-

gen oder die Kosten für diese Leistungen zu übernehmen; insoweit gelten die §§ 1 

bis 3 entsprechend. 

§ 5  

Durchführung des Planungsverfahrens 

1. Dieser Vertrag lässt die Verantwortung der Stadt für die Durchführung des ge-

setzlich vorgesehenen Planaufstellungsverfahrens unberührt. Die Durchführung 

des Planvorhabens obliegt der Stadt.  

2. Die Übertragung der Ausarbeitung der Planung auf den Vorhabenträger und von 

ihm beauftrage Dritte ist keine Übertragung der Durchführung von Verfahrens-

schritten im Sinne des § 4b BauGB. 

§ 6 

Planungshoheit und Haftung der Stadt 

1. Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung des zur 

Projektverwirklichung erforderlichen Bebauungsplans. Eine Risikoübernahme 

durch die Stadt erfolgt nicht. 

2. Die gemeindliche Planungshoheit wird durch die mit diesem Vertrag vorgenom-

mene Übertragung der Ausarbeitung der Planung auf den Vorhabenträger nicht 

eingeschränkt. Der Stadtrat bleibt in der Abwägung der Belange und in seiner 

Entscheidung zum Satzungsbeschluss ungebunden. Deshalb verbleibt es bei den 

Kostenregelungen auch dann, wenn die beabsichtigte Planung scheitert. 

3. Die Stadt unterrichtet den Vorhabenträger über den Fortgang dieses Bebauungs-

planverfahrens. 

§ 7  

Zusammenarbeit 

Die Stadt und der Vorhabenträger verpflichten sich im Rahmen des Planverfahrens 

zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dies beinhaltet rechtzeitige und umfas-

sende Information des Vertragspartners über bedeutungsvolle Umstände sowie er-

forderliche Koordination und Abstimmung während der Planung. Zu diesem Zwecke 

bestellen beide Vertragspartner jeweils einen Projektbeauftragten. 
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§ 8  

Vertragsgebiet  

Die in der Vorbemerkung bezeichneten Grundstücke bilden den Geltungsbereich des 

in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes und zugleich das Vertragsgebiet. Sie 

sind in dem anliegenden Lageplan – Anlage 1) umrandet dargestellt.  

§ 9  

Spätere Erschließung 

Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass nach erfolgreichem Abschluss des 

Planverfahrens der Vorhabenträger die notwendige Erschließung auf seine Kosten 

übernimmt. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien dann einen gesonderten 

Erschließungsvertrag abschließen, der die Herstellung sämtlicher Erschließungsan-

lagen durch den Vorhabenträger auf seine Kosten gemäß den Vorgaben der Stadt 

und die unentgeltliche Übertragung der hergestellten Erschließungsanlagen vom 

Vorhabenträger auf die Stadt vorsieht. 

§ 10  

Rechtsnachfolge 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die nach diesem Vertrag bestehenden Rechte 

und Pflichten etwaigen Rechtsnachfolgern nur mit Zustimmung der Stadt zu übertra-

gen. Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn die Rechtsnachfolger sich gegenüber der 

Stadt schriftlich zur Einhaltung dieses Vertrages verpflichten. Der Vorhabenträger 

haftet für alle Pflichten aus diesem Vertrag neben etwaigen Rechtsnachfolgern. 
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§ 11  

Schlussklausel 

1. Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. 

2. Die eventuelle Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berühren die Wirksamkeit 

der übrigen Regelungen des Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten 

sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und 

Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

 

 

Für die Stadt Bad Kreuznach 

 

 Für den Vorhabenträger 

 

Bad Kreuznach,   Bad Kreuznach, 

 

 

 

 

  

Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer   
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Grenzbeschreibung 

Gemarkung Bad Kreuznach Flur 31 

Westgrenzen Flur 31 Nr. 27/53, 27/31, 27/55, 54/5 bis zum Schnitt mit der Verlänge-

rung der Nordgrenze Flur 31 Nr. 27/32; geradlinige Verbindung zur Nordgrenze Flur 

31 Nr. 27/32; Verlängerung der Nordgrenze Flur 31 Nr. 27/32 bis zur Ostgrenze Flur 

31 Nr. 27/58; Ostgrenze Flur 31 Nr. 27/58 bis zum Schnitt mit der Verlängerung der 

Südgrenze Flur 31 Nr. 27/32; geradlinige Verbindung zur Südgrenze Flur 31 Nr. 

27/32; Südgrenze Flur 31 Nr. 27/32, Ostgrenze Flur 31 Nr. 27/40; rechtwinklige Ver-

bindung zur Westgrenze Flur 31 Nr. 27/34; Westgrenze Flur 31 Nr. 27/34; Südgren-

zen Flur 31 Nr. 27/32, 27/59 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 27.10.2016 16/369 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 17.11.2016 

Stadtrat 24.11.2016 

Betreff 

Bebauungsplan „Zwischen Bundesbahn und Nahe“ (Nr. BM1, 14. Änderung). 
Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zur Kostenübernahme 
 

Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat beschließt den Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Vorhabenträger zur Übernahme der 
Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und der Planungskosten zum Bebau-
ungsplan. 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 24.11.2016 16 

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Der Stadtrat hat am 29.09.2016 die 14. Änderung des Bebauungsplans „Zwischen Bundesbahn 
und Nahe“ (Nr. BM1, 14. Änderung) beschlossen. 

 

Der Vorhabenträger plant für die Geriatrische Fachklinik Rheinhessen-Nahe am Standort Bad 

Münster am Stein - Ebernburg einen Anbau an das bestehende Klinikgebäude, um den wachsen-

den Bedarf an Rehabilitationsbetten gerecht werden. Eine Änderung des rechtskräftigen Bebau-

ungsplanen ist hierfür erforderlich. 

 

Der Vorhabenträger wird hierzu die erforderliche Planung sowie gegebenenfalls die erforderlichen 

Gutachten durch ein Fachbüro beauftragen und hat sich auch zur Kostenübernahme bereit erklärt, 

so dass die Planung zeitnah durchgeführt werden kann. 

 

Um das Thema der Kostentragung auch rechtlich abzuschließen, ist es erforderlich, dass die Stadt 

Bad Kreuznach und der Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme ab-

schließen (Entwurf des Vertrages in Anlage). 

 

Die Planungshoheit der Stadt Bad Kreuznach bleibt davon unberührt.  

 

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wurde mit Fachamt 30 – Amt für Recht und Ordnung 

und auch mit dem Vorhabenträger abgestimmt. 

 

 

Anlae 

- Entwurf des städtebaulichen Vertrages 














